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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4629/J betreffend Förderung von Verkaufshilfen im Tourismtis, 

welche die Abgeordneten Parnigoni und Genossen am 30. November 

1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage; 

"\. 

..... 

Im Jahr 1989 wurden keine vergleichbaren touristischen Verkaufs­

hilfen von meinem Ressort gefördert oder abgelehnt. 
I 

Wäre fUr das Werbemittel "Austrian Fact Finder" um eine FHrderung 

in der FV-Verkaufsförderungsaktion des Bundesministeriums fUr 

wirtschaftliche Angelegenheiten angesucht worden, so hätte dieser 

Antrag wie andere Ansuchen um Förderung ähnlicher Verkaufshilfen 

mangels Richtlinienkonformität abgelehnt werden mUssen; die Richt­

linien liegen bei (Beilage A). Diese Richtlinien wurQen unter 

anderem von der Fachzeitung "tourist austria" im entgeltlichen 
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Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wir1schaftsminister -2 -

Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 

Industrie veröffentlicht. 

Der "Austrian Fact Finder" entspricht den Richtlinien nicht, weil 

darin nicht nur für österreichische Angebote, sondern auch für' 

ausländische geworben wird. Dazu kommen noch qualitative Abwei­

chungen wie fehlender Vierfarbdruck, oder zu geringer Bildanteil. 

Im übrigen verweise ich auf die Antwort zu den Punkten 6 bis 8 

der Anfrage. 

Zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

Es ist möglich, die Anzahl der bewilligten Förderungsansuchen, 

das geförderte Investitionsvolumen, das geförderte Kreditvolumen 

sowie die Förderungsmittel pro Jahr und Förderungsaktion bekannt­

zugeben. Die Namen der Förderungsempfänger bzw. der geförderten 

Projekte dürfen nicht veröffentlicht werden, weil die Privat­

sphäre der Unternehmer, die die Förderung für ihre Projekte er­

halten haben, zu schützen ist. In der Beilage wird eine Förde­

rungsstatistik per 30.11.1989 übermittelt (Beilage 8). 

Zu den Punkten 6 bis 8 der Anfrage: 

Entspricht ein Ansuchen nicht den jeweiligen Förderungsrichtli­

nien, bzw. den Allgemeinen Rahmenrichtlinien des 8undesministe­

riums für Finanzen für die Gewährung von Förderungen aus Bundes­

rnittein, so muß es abgelehnt werden. Jede Ablehnung wird au. den 

Richtlinien heraus begründet; Beschwerden von Förderungswerbern, 

daß "dümmliche 'Absagen" erfolgt seien, liegen nicht vor. Jeder 

solchen Beschwerde würde ich sofort nachgehen. 

In der Zeit vom 1.1. bis zum 30.11.1989 ist im Vergleich zur 

Vorperiode in der FV~Verkaufsförderungsaktion die Zahl der Be-

willigungen um 24,3 Prozent und sind die ausbezahlten Förde-

rungsmittel um 21,9 Prozent gestiegen. 

"\.. 
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Republik Österreich 
: 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtscllaftsminister 

- 3 -

Die Fremdenverkehrs-Verkaufsförderungsaktion des Bundesministe­

riums für wirtschaftliche Angelegenheiten hat in den letzten 

Jahren zu einer erheblichen Verstärkung der Marktpräsenz des 

österreichischen Tourismusangebotes im fremdsprachigen Ausland 

beigetragen. Das Informations- und Werbematerial ist qualitativ 

wesentlich besser geworden, die Teilnahme österreichischer Un­

ternehmer und von Drts- und Regionalverbänden an internationalen 

Tourismusmessen, work-shops usw. hat sich mehr als verdoppelt. 

Die guten Ergebnisse des Tourismus aus diesen Ländern sind mit 

darauf zurückzuführen. 

Zu den Punkten 9 und 10 der Anfrage: 

Der Artikel 1? des Bundesverfassungsgesetzes regelt unter anderem 

die Stellung des Bundes als Träger von Privatrechten. Im Rahmen 

dieser privatwirtschaftlichen Tätigkeiten vergibt der Bund För­

derungen. Um eine objektive Vergabe der Förderungsmittel zu ge~ 

währleisten, werden in Gesetzen und/oder Richtlinien detaillierte 

Vergabekriterien festgelegt, an die sich die Förderungsstelle zu 

halten hat. Jeder, der einen Antrag nach den Richtlinien stellt, 

bekommt nach Maßgabe der finanziellen Mittel eine Förderung. 

Die Kontrolle der richtliniengemäßen Mittelverwendung erfolgt 

durch den Rechnungshof. 

Die Förderungsmittel. die ein Ressort verwaltet, stellen daher 

keine "Privatschatulle" für seinen Leiter dar. 

Zu Punkt 11 der Anfrage: 

Richtlinien gibt es für alle FV-Förderungsaktionen. das sind: 
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1. ERP-Aktion 

2. ERP-Ersatzaktion 

Republik Österreich 

Dr. Wallgang Schüssel 
Wirtschaftsminister - 4 -

3. FV-Förderungsaktion des Bundesministeriumsfür wirtschaftliche 

Angelegenheiten 

4. FAG-Aktion 

6. FV-Verkaufsförderungsaktion des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Angelegenheiten 

6. Sicherungsmaßnahmen im Fremdenverkehr (Empfehlungen) 

7. Subventionsvergabe sowie für alle 

8. BÜAGES-Aktionen. 

Je ein Exemplar wird in der Beilage übermittel (Beilage C). 

Beilagen 
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Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ge­
währt im gesamUlsterreichischen Interesse zur Anregung und Er­
leichterung des Auftretens der österreich ischen Fremdenverkehrs­
wirtschaft auf ausländischen touristischen Märkten Förderungszu­
schüsse im Rahmen der folgenden Richtlinien. 

A lFör([\]erllHuugs7lnefi 
Förderungsziel ist die Erhaltung und die weitere Stärkung der Prä­
senz des österreichischen Fremdenverkehrsangebotes auf touristi­
schen Märkten im Ausland. 

B För([\]eIrllHuugswerlber 
Förderungswerber können physische und juristische Personen, 
Personengesellschaften des Handelsrechtes und des bilrgerlichen 
Rechtes sowie deren Arbeitsgemeinschaften (sofern sie aus ihrer 
Mitte einen vertrags fähigen, verantwortlichen voll haftenden Be­
vollmächtigten bestellen) und zwar 

6) Unternehmungen des Gastgewerbes und der Reisebüros sowie 
Werbegemeinschaflen von mindestens drei Fremdenverkehrs­
unternehmungen, 

• örtliche und regionale Fremdenverkehrsvereine (-verbände) so­
wie sonstige Zweckverbände, 

• Fremdenverkehrsgemeinden, wo ein örtlicher Verband nicht 
existiert, 

sein. 

C FöU'([lIemnllg§lkrn~ernenll 

Bei entsprechender marktpolitischer Bedeutung können für die 
nachstehenden Vorhaben Förderungszuschüsse gewährt werden: 

I. Herstellung von Prospekten und Katalogen in fremden Spra­
chen, wenn diese verkaufsgerecht sind, den im Anhang festge­
legten Mindesterfordernissen hinsichtlich Qualität und Auflage 
entsprechen und der Einsatzplan hiefilr vorgelegt wird. 

2. Werbereisen ins Ausland, in die im Anhang angeführten Länder 
und Kontinente zur Teilnahme an Messen, Ausstellungen, 
workshops und ähnlichen touristischen Präsentationen und 
Verkaufsveranstaltungen, sofern diese von der Österreich ischen 
Fremdenverkehrswerbung bzw. einer Landesfremdenverkehrs­
steIle bel reut oder empfohlen werden. 

D Ara lIHUU([\] AlIH§maH~ ([\]er .!För([\]emuugs-
7lllHs«:fi1lünsse 

I. Die Förderung besteht in einem einmaligen Förderungszuschuß 
filr jedes Vorhaben gemäß Punkt C: 

2. Das Ausmaß der Förderung beträgt 
2.1. bei Vorhaben gemäß Punkt C/I je D1N A 4-Seite S 2.000,-; 

2.2. bei Vorhaben gemäß Punkt CI2 je Werbereise in die im An-
hang angeführten Länder und Kontinente und zwar in der 

* Zone I S 5.000,-
* Zone 11 S 7.500,-
* Zone III S 10.000,-

sowie für jede Teilahme an den im Punkt CI2 aufgezählten touri­
stischen Veranstaltungen S 2.000,- mit der weiteren Maßgabe, 
daß für die Teilnahme an Messen und Ausstellungen, bei denen ein 
Stand oder Ausstellungsraum gemietet wird, der zusätz.lich ZUIll 
Reisekostenzuschuß gewährte Förderungszuschuß S 2.000,- pro 
Teilnehmer und Anwesenheitstag betragen kann. 

3. Die Förderung eines bestimmten Vorhabens gemäß Punkt C 
schließt die Förderung anderer Vorhaben desselben Förderungs­
werbers nicht aus, ein und derselbe Förderungswerber kann je­
doch pro Kalenderjahr insgesamt höchstens S 60.000,- an För­
derungszuschüssen in dieser Aktion erhalten. 

4. Sofern vom Förderungswerber Umsatzsteuervorabzüge nicht 
geltend gemacht werden können, ist die zu leistende Umsatz­
steuer in die förderbaren Gesamtkosten miteinzubeziehen. 

5. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung be­
steht nicht. Eine Förderung wird jedenfalls dann nicht gewährt, 
wenn gegen den Förderungswerber ein Verfahren zum Aus­
schluß von der Gewerbeberechtigung oder zur Auflösung des 
Vereines anhängig ist. 

Die folgenden Vorhaben werden nie h t gefördert: 

I. Vorhaben, die mehr als zwei Monate vor dem Einlangen des 
Förderungsantrages durchgefilhrt worden sind (maßgeblich hie­
für sind die Lieferdaten für gedruckte Werbemittel sowie die 
Veranstaltungs- undloder Reisedaten bei Vorhaben gemäß 
Punkt CI2); 

2. Vorhaben bei denen die Unterlagen binnen drei Monaten nach 
Durchfilhrung des Vorhabens nicht vollständig vom Förde­
rungswerber dem Bundesministerium ruf Handel, Gewerbe und 
Industrie präsentiert worden sind. 

Der Förderungsantrag ist unter Verwendung des hiefür aufge­
legten Formulares beim Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie einzubringen. 

Ocr Antrag hat folgcndc Angaben zu enthalten: 

I. Name des Antragstellers (Firmen wortlaut); 
2. Geschäfts- und (Wohn-)adresse; 
3. bestehende Gewerbeberechtigungen, bei Vereinen und Werbe­

gemeinschaften Zweck des Vereines oder der Werbegemein­
schaft; 

4. Darstellung des Vorhabens samt Angabe der Kosten; 
5. beantragte Förderung; 
6. dem Antrag sind folgende Unterlagen anzuschließen, sofern 

diese nicht schon für einen anderen Förderungsantrag in dieser 
Aktion vorgelegt worden sind; 

6.1. Gewerbeberechtigung(en), Vereinssatzung etc.; 
6.2. bezughabende Werbemittel (Prospekte, Informationsmate­

rial, Gästezeitungen, Kataloge etc.) - falls Werbemittel nicht 
vorhanden sind, Kurzbeschreibung des Betriebes (Umfang, 
Qualität, Herkunftsländer der Gäste, Ielzter Jahresumsatz) -; 
sinngemäß sind Fördcrungsanlräge von Werbegemeinschaf­
len, Vereinen und Gemeinden zu belegen; 

6.3. bei Arbeitsgemeinschaften von allen Teilnehmern firmenge­
mäß gefertigte Vollmacht für den Antragsteller; 

6.4. bei Vorhaben gemäß Punkt CII der Einsatzplan für das her" 
zustellende Werbemittel; 
bei Vorhaben gemäß Punkt CI2 eine Unterlage, aus weIcher 
Näheres über die zu besuchende Messe oder Ausstellung, das 
geplante work-shop ete. hervorgeht, der Tarif für Stand- und 
Raummieten, sowie der Reiseplan. 

Das ausgefüllte, datierte und unterfertigte Antragsformular ist bei 
Anträgen gemäß Punkt C/I in zweifacher, bei Anträgen gemäß 
Punkt CI2 in dreifacher Ausfertigung, die erforderlichen Beilagen 
sind zweifach beim Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie, Fremdenverkehrsförderungsabteilung, 1010 Wien 1., 
Stubenring I, einzubringen. 

Eine Kopie des Fördcrungsantrages ist vom Bundesministerium filr 
Handel, Gewerbe und Industrie der Österreichi~.chen Fremdenver­
kehrswerbung zur Abgabe einer gutächtlichen Außerung zu über­
mitteln. 

Eine andere Kopie des Förderungsantrages ist vom Bundesministe­
rium für Handel, Gewerbe und Industrie der Fremdenverkehrsab­
teilung des Amtes der Landesregierung, wo ein solcher besteht dem 
Landesfremdenverkehrsverband zur Abgabe einer gutächtlichen 
Äußerung zu übermitteln, wenn die Förderung eines Vorhabens ge­
mäß Punkt CI2 beantragt wird, es sei denn der Antragsteller ist ei­
ne Werbegemeinschaft oder ein Zweckverband mit zumindest 
überregionaler Mitgliedschaft. 
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Für diese Äußerungen sind die vom Bundesministerium für Han­
del, Gewerbe und Industrie aufgelegten Formulare zu verwenden. 
Das Amt der Landesregierullg/der Landesfremdenverkehrsver­
band soll sich auch darüber äußern, ob und in welcher Höhe das 
betreffende Vorhaben von Landesseite nach diesen Richtlinien 
oder nach anderen Bestimmungen zusätzlich gefördert wird. 

Die Frist für die Vorlage der gutächtlichen Äußerung beträgt im In­
teresse der Beschleunigung des Verfahrens vier Wochen, bei Ver­
schweigung wird Zustimmung angenommen. 

Nacl1 Vorliegen des vollständigen Förderungsantrages und der vor­
erwähnten Gutachten oder Verschweigung entscheidet das Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie, ob ein Förde­
rungszuschuß gewährt werden kann. Diese Entscheidung wird dem 
Förderungswerber mitgeteilt. 

G AnweisQJlfillg der IFörderu.nnllg 
Die Anweisung der gewährten Förderungszuschüsse zu Gunsten 
des Förderungswerbers erfolgt, wenn der Förderungsnehmer die 
erforderlichen Belege dem Bundesministerium für Handel, Gewer­
be und Industrie wie folgt präsentiert hat: 

I. Bei Vorhaben gemäß Punkt CII ist ein Belegexemplar des Pro­
spektes, bzw. Kataloges, wenn dieser in verschiedenen Sprach­
rnutationen hergestellt wird ein Belegexemplar je Sprachrnuta­
tion, sowie eine Bestätigung der Druckerei über die Höhe der 
Auflage (getrennt nach Sprachrnutationen) vorzulegen. 

2. Bei Vorhaben ~emäß Punkt C/2 ist (sind) die Bestätigung(en) 
der Österreichischen Fremdenverkehrswerbung (-Zweigstelle) 
oder des österreichischen HandeJsdelegierten über die Teilnah­
me an der (den) angegebenen Vernnstultung(en) vorzulegen. 

Die Überweisung des Förderungszuschusseserfolgt nach Prüfung 
und Anerkennung der präsentierten Belege. 

Mit der Verständigung von der Überweisung werden die präsentier­
ten Belege dem Förderungsnehmer zurückgestellt. 

Die Förderung wird eingestellt und der Förderungsbetrag nicht 
ausgezahlt bei 

I. Eröffnung des Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens (mit Be­
triebseinstellung) über das Vermögen des Förderungsnehmers; 

2. entgeltlicher Veräußerung des Betriebes; 

3. Wegfall der gewerberechtlichen oder sonstigen Voraussetzun­
gen für die Führung des Betriebes; 

4. dauernder Einstellung der Betriebstätigkeit. 

I lRu.nclkz~ll1lllttmg lIlIer WÖrdenlliig 

Die Verpflichtung der Rückzahlung der Förderungsmittel zuzüg­
lich einer Verzinsung für die Zeit von der Auszahlung bis zur Rück-
7.ahlung mil 3 von Hundert IIher dCIll jcweils geltenden Zinsfuß rur 
Eskontierungen der Österreichischen Nationalbank pro Jahr ist rur 
den Fall zu vereinbaren, daß 

I. der Förderungsnehmer über wesentliche Umstände unvollstän­
dige oder falsche Angaben gemacht hat; 

2. die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder Bedingun­
gen durch Verschulden des Förderungsnehmers nicht eingehal-
ten werden; . 

3. soweit bei Gewährung der Förderung v9.rgesehen, Bericht nicht 
erstattet, Nachweise nicht beigebracht, Uberprüfungen nicht er-
möglicht werden. . 

J Überprtihmg 
Das Bundesministerium rur Handel, Gewerbe und Industrie behält 
sich vor, eine Überprüfung der Verwendung der Förderungsmittel 
und des Vorhabens vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. 

Jl( MehrfmcDnfürlIllefi'O.i1l1lg 
Der Förderungswerber hat sich zu verpflichten, entsprechende An­
gaben Ober beabsichtigte, laufende oder erledigte Anträge bei an­
deren Bundesstellen oder anderen Rechtslrägern, die dasselbe Vor­
haben betreffen, im Förderungsansuchen zu machen und diesbe­
züglich spätere Änderun&en mit~uteilen, Mehrfachfö~d~ru~ge!1 
desselben Vorhabens sind Im BereIch der vom Bundesmmlstenum 
für Handel, Gewerbe und Industrie bestehenden Förderungsaktio­
nen, apgesehen von Sonderregelungen ausgeschlossen. 

1L AUlslk.O.mftertteihmg 
Der Förderungswerber hat sich zu verpflichten, dem Bundesmini­
sterium rur Handel, Gewerbe und Industrie auf Verll!ngen Aus­
künfte zu erteilen, die mit dem Förderungsvorhaben Im Zusam­
menhan.g stehen und Einsicht in Bücher und Be.lege sowie !n sonsti­
ge der Uberprüfung der Durchführung des Forderungsvomabens 
dienende Unterlagen zu gestatten. Ferner hat der Förderungsneh­
mer alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vor­
habens verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung 
gegenüber dem Förderungsantrag oder vereinbl!rt.en ~ufla~en oder 
Bedingungen erfordern wUrden, dem Bundesmlmstenum für Han­
del, Gewerbe und Industrie unverzüglichanzuzeigen. 

In das Formular des Förderungsantrages ist eine Erklärung aufzu­
nehmen, wonach der Förderungswerber ausd~Ocklich. zustimmt, 
daß die Besitzer von Daten, welche zur Bearbeitung semes Förde­
rungsantrages erforderlich sind, diese an das Bundesministerium. 
fllr Handel, Gewerbe und Industrie übermitteln dürfen sowie wei· 
ters das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ge­
mäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes BGBI. Nr. 565/ 
1978, ausdrücklich ermächtigt: 

I. Datcn und Auskünfte über den Förderungswerber, die Firma, 
das Unternehmen, bei Dritten einzuholen bzw. einholen zu las­
sen; 

2. Daten mit Hilfe von eigenen bzw. fremden automatischen Da­
tenverarbeitungsanlagen zu ermitteln, verarbeiten, benützen, 
übermitteln und löschen zu lassen; 

3. nach Ermesscn des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 
und Industrie Daten und Auskünfte über den Förderungsantrag 
an die in Punkt f), 4. Absatz angeführten Stellen einschließlich 
der von diesen Stellen mit der Abwicklung von Förderungen be­
trauten Institutionen weiterzugeben und von diesen Stellen so­
wie von anderen in Betracht kommenden Förderungsstellen Da­
ten über andere vorn Förderungswerber gestellte Förderungsan­
träge einzuholen; 

4. das begutachtende Amt der Landesregi~rung. und die Öst:rrei­
chisehe Fremdenverkehrswerbung sowIe bel Mehrfachforde­
rung die in Betracht kommenden und bei .Insolvenzv~rfahren 
die gesetzlich vorgesehenen Stellen über dIe Entsche,ldug des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industne zu ver­
ständigen. 

N VerpfDidnttUlungsetrlkDifrrmng 
Eine entsprechende Erklärung des Förderurigswerbers über die 
Kenntnisnahme der Bestimmungen der Punkte .H, I, J und L -
Einstellung und Rückzahlung der Förderung, Uberprüfung und 
Auskunftserteilung - und der sich daraus für ihn ergebenden Ver­
pflichtungen ist in den jeweiligen Förderungsvertrag aufzunehmen. 

Eine Vereinbarung, daß sich der Förderungsnehmer in ailen Strei­
tigkeiten aus der Gewä.hrung eines. Förderu!1gszus~huss~s der Ge­
richtsbarkeit des sachlich zuständigen Genchtes m WIen unter­
wirft es dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Indu­
strie jedoch vorbehalten bleibt, ihn auch bei seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu belangen, ist in den jeweiligen Förderungsvertrag 
aufzunehmen. 

; ." 
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AnnIln~lID~ 
7lun dlenn lRficllnmnnnenn [Üll!" dlne 

IFlJ'eIImHrllenn'VelJ'lkellnrsa VelJ'lk~un[§[ölJ'dlemll1lg§~lktHonn dles 
Iffiunnndlesmnnnn§~elJ'fiunm§ [@IJ' IHI~ll1ldlell, Gewerlroe unnndl llnndlunstrue 

'Vom n. Jl unllft n9~41 

I. Mindesterfordernisse für Prospekte und Verkaufskataloge ge­
mäß Punkt CII der Richtlinien 

1.1. Qualitative Mindesterfordernisse für Betriebs-, Orts- und Ge­
bietsprospekte sowie Prospekte von Werbegemeinschaften 
(mit Ausnahme von Spezialpublikationen): 

@ Sprachen: es werden grundsätzlich nur Prospekte und Ver­
kaufskataloge gefördert die in einer fremden Sprache hergestellt 
werden; Prospekte und Verkaufskataloge von Unternehmun­
gen des Gastgewerbes werden auch gefördert, wenn sie mehr­
sprachig sind und nicht mehr als drei Sprachen einschließlich 
Deutsch aufweisen. 

o }'ormat: jedenfalls DIN-Format, maximal DIN A 4. 

• Plipierqulllilät: möglichst leichtes Papier, jedoch der angebote­
nen Letstung entsprechend. 

• Sprachliche Gestaltun~: möglichst konkrete Aussagen, die den 
psychologischen-emotIOnalen. Vorstellungen der erwarteten Gä­
ste entsprechen. 

e Druck: Bilder im Vierfarbendruck (mindestens 301170 Bildanteil); 
Schrift der graphischen Gestaltung entsprechend; die Schrift 
soll in jeder Sprachmutation für die potentiellen Interessenten 
leicht lesbar und ansprechend sein; Schriftgrund nicht zu klein, 
um das Lesen zu erleichtern. 

@ Titelseite: 
.. deutlich und an beherrschender Stelle muß der Name des Be­

triebes, der Werbegemeinschaft, des Ortes oder des Gebietes 
. erscheinen (bei Orten zusätzlich Angabe der Seehöhe); 

.. bei Betrieben Angabe des Ortes und des Bundeslandes, in 
dem sich der Betrieb befindet, bei Orten (Gebieten) Angabe 
des Bundeslandes, in dem sich der Ort (das Gebiet) befindet, 
hiefür muß der landeseigene Schriftzug verwendet werden; 

.. ~!lsätz!ich muß das Wort "Österreich" und das "A" der 
Osterreichischen Fremdenverkehrswerbung aufscheinen. 

(i) Inhalt: 
auf der ersten Umschlagseite oder auf der ersten Innenseite muß 
möglichst auffallend die Adresse (Anschrift, Telephon, Fern­
schreiber, Telephon-Vorwahlnummern aus den wichtigsten 
Herkunftsländern, für die der Prospekt bestimmt ist), sowie ein 
deutlicher Hinweis auf Zimmerreservierung und Buchungsmög­
lichkeit und die .. Verkehrsspinne" mit den wichtigsten Ver­
kehrsverbindungen enthalten sein. 

o Bildinformation: 
.. grundsätzlich sollen nur Bilder aus dem Betrieb (den Betrie­

ben), aus dem Ort oder dem Gebiet verwendet werden; 

.. die Bilder sollen den psychisch-emotionellen Vorstellungen 
der erwarteten Gäste entsprechen und gleichzeitig informati­
ven Charakter haben, sie sollen grundsätzlich beschriftet 
sein; dargestellt sollen insbesondere die Ansicht des Betrie­
bes, Ortes etc. sowie wichtige Einrichtungen und Angebote 
werden (belebte Bilder); 

* Panoramaka.rten für Sommer und Winter sollen in jedem 
Orts- und Gebietsprospekt enthalten sowie wirklichkeitsnah 

und graphisch gut gezeichnet sein, Entfernungen dürfen nicht 
verzerrt dargestellt werden. 

" Informationsbeilage: 
Aufgabe der Informationsbeilage ist, die allgemeine Informa­
tion des Bildteiles zu konkretisieren. 

Im einzelnen gilt: 
* Format und Papierqualität wie für den Hauptteil; jedenfalls 

DIN-Format, maximal DIN A 4; leichtes Papier; 

* Titelseite: es müssen nochmals alle wesentlichen Angaben wie­
derholt werden; 

• Inhalt: Adresse (Anschrift, Telephon, Tclephon-Vorwahlnum­
mcrn aus den wichtigsten I-Ierkunftsillndern, Angabe wann das 
Telephon besetzt ist, Fernschreiber), deutlicher Hinweis auf 
Zimmerreservierung und Buchungsmöglichkeit mit Angabe der 
Betriebszeiten; 

• Lageplan des Ortes mit Planquadrat, mit Angabe der filr den 
Gast wichtigen Angebote der Infra- und Suprastruktur; 

• die einzelnen touristischen Angebote, Urlaubsmöglichkeiten, 
Betriebe und Einrichtungen sollen so konkret wie möglich 
(quantitativ, qualitativ, Zeilen zu denen sie zur Verfügung ste­
hen, Preise, Pauschalarrangements etc.) dargestellt werden; 

* die typischen örtlichen (regionalen) Ausflugs-, Besichtigungs­
und Einkaufsmöglichkeiten (Schlechtwetterprogramme) sollen 
jedenfalls in Orts- und Gebietsprospekten dargestellt werden; 

* in Orts- und Gebietsprospekten sollen alle Beherbergungsbetrie­
be nach Kategorie, in alphabetischer Reihenfolge aufscheinen; 

.. die Preisangaben (Inclusivpreise) sollen Nächtigung mit Früh­
stück, Halbpension und Vollpension sowie die Kinderermäßi­
gungen enthalten, es muß jeweils eindeutig erkennbar sein, ob 
der Preis pro Person gilt; 

* die Gültigkeitsdauer soll angegeben werden; 

• ein Hinweis auf das österreichische Hotelreglement soll enthal­
ten sein; 

* die Informationsbeilage von Orts- und Gebietsprospekten soll ei­
ne Antwortkarte (Kupon, Gutschein ete.) enthalten. 

1.2. Die Mindestauflage für Prospekte und Verkaufskataloge be­
trägt pro Sprachmutation 2.000. 

11. Länder und Kontinente, in die Werbereisen gemäß Punkt C/2 
der Richtlinien gefördert werden: 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Skandina­
vien, Spanien, Ungarn, Nordamerika, Mittel- und Südamerika, 
Asien (soweit nicht gesondert erwähnt), Australien und Ozea­
nien, Naher und Mittlerer Osten, Südafrika . 

Für das Ausmaß der Förderung gilt folgende Zoneneinteilung: 

Zone 1 Frankreich, Großbritannien, Italien, Jugoslawien, 
Skandinavien, Spanien, Ungarn und Nordamerika 

Zone 11 Mittel- und Südamerika, Naher und Mittlerer Osten, 
Südafrika . 

Zone 111 Asien (soweit nicht in Zone 11), Australien und Ozeanien. 

Druck DllileCUpV@l1 7061 Trausdorf 
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t: J]\TSEI"IZl JSCHUSSE 

Aktionen 

Y.leinqewerbekredit 
C;StVG 1969 *) 
Existenzgriindunq 
ERP-Ersatz 
F'rerndenverkehrs­
Fnrderunq 

hewilliqte Antr~ge 
Anzahl 

A19 
1.456 

432 
92 

154 

Zwischensurrme 2.953 

F:RP-Krffiite für 
den Fremdenverkehr 

12 

g~~=============2.965 
PRÄMIF.NAKTIONRN 
Kamfort7.irrmeraktion 891 
Jederzeit. wanTlP 

':Küche 560 
Sanit~rr0ume auf 
Crunpinqplätzcn 23 

§.umn~ 1.474 

Fr~lenverkehrs- 562 
Verkaufsförderunqs­
aktion 
FAG-Aktion 133 
Subventionen 7 
Skhenmgsmaß- 12 
nahmen 

FRFMDF:mlF.RKEHRSFÖRDFRlJNG 
im Z~itr:.lum 1.1. - 30.11.19WJ 

(Bet.räqe in TS) 

qefördertps 
Investitionsvolumen 
Sunmen 

410,609 
2,,960,894 

759,758 
2" 229 ,000 

1,,466,613 

7,,826,874 

285,000 

R~LA74 --== 
ausbezahlte Pr~mien 

7.6,822 

5,770 

2,088 

34, 68.,:;;.,O=~_ 

qefördertes Kreditvolumen 
Sunmen 

7.31,857 
2,,029,475 

390,740 
795,900 

765,106 

4,,213,078 

Kredite 
101,700 

~B . .l778 

ausbezahlte Förderungsmittel 
~.) .. 71 .: .. ~ 

49,726 
11 ,462 

2,202 

*) seit 1.1.1986 mit der Fremdenverkehrs-Sonderkreditaktion verschmolzen 
,. ,. 

Förderungsvolumen 
Sunmen 

19,282 
198,038 

39,015 
88,178 

65,361 

409,A74 

, 

:;-J 
11, 
f". 
~ 

~ 

o 
(\1 

';i--rJ 
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R ich t 1 i nie n 

fUr die 

Einräumung von ERP-Krediten an die FREMDENVERKEHRSWIRTSCHAFT, 
die durch die Fachkornrnission beim Bundesministerium fUr 
wirtschaftliche Angelegenheiten gemäß ERP~Fonds-Gesetz, 

BGBl.Nr. 207/62 vom 13.6.1962, entschieden werden. 

Bei der Vergabe von ERP-Krediten der oben angefUhrten 

Art gelten ab 1. Juli 1988 folgende Richtlinien: 

A. 

Den aus Untersuchungen hervorgehenden Trends des Gäste­

verhaltens folgend, wird es nach wie vor Hauptaufgabe der 

österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft sein, die Qualität 

des österreichischen Tourismusangebotes zu verbessern und auch 

strukturelle Maßnahmen zu setzen, um die Qualität und Vielfalt 

des österreichischen Tourismusangebotes und damit dessen Kon­

kurrenzfähigkeit zu erhöhen. Es erscheint daher zielfUhrend, 

die touristische Infrastruktur durch Schaffung von Betrieben 

und Anlagen fremdenverkehrsmäßiger Art zur Forcierung des Aktiv­

und Erlebnisurlaubes auch fUr jUngere Urlaubsgäste auszubauen. 

Weiters wird der weiteren Qualitätssteigerung bestehen­

der Fremdenverkehrsbetriebe zumindestens zur Erreichung der 

3-Sterne-Kategorie Bedeutung beizumessen sein, da sich inter­

national immer mehr die Tendenz zur gehobenen Qualität abzeich­

net. Auch dem Trend der Gäste zu gesundheitsbewußterem Leben'-" 

soll durch Qualitätssteigerung bestehender Kurhotels und Kur­

mittelhäuser Rechnung getragen werden; Neubauten solcher Be­

triebe sollen nur dann gefördert werden, wenn sie gehobenen 

Standards sind und davon eine wesentliche Belebung zumindestens 

des regionalen Fremdenverkehrs zu erwarten ist. Die Förderung 

der strukturverbessernden Maßnahmen hat unter Beachtung be­

stehender tourismuspolitischer Konzepte der Bundesländer zu 

erfolgen. 
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Ie Förderungswerber 

Förderungswerber können physische und juristische Personen 

(jedoch keine Gebietskörperschaften) sowie Personengesell­

schaften des bürgerlichen und des Handelsrechtes im Bereich 

der Fremdenverkehrswirtschaft sein, die eine einschlägige 

Gewerbeberechtigung oder notwendige sonstige behördliche 

Befugnis nachweisen, oder entsprechende Nebenrechte ausüben. 

Bei verpachteten Unternehmungen kann der das Gewerbe aus­

übende Pächter oder der Verpächter als Förderungswerber auf­

treten. 

Weitere Voraussetzungen für die Förderung gern. 11 2) und 3): 

a) Beherbergungsbetriebe mit in der Regel mindestens schon 

vorhandenen 15 Zimmern, wenn ein Auf-, Urn- oder Zubau 

beabsichtigt ist; 

Beherbergungsbetriebe mit mindestens 30 Zimmern, wenn 

ein Neubau beabsichtigt ist. 

b) Bergunterkünfte mit Hotelcharakter. 

c) Verpflegungsbetriebe fremdenverkehrsmäßiger Art. 

d) Kurhotels und Kurmittelhäuser. 

11. Im Rahmen des ERP-Kreditverfahrens können im Wirtschafts­

jahr 1988/89 folgende Arten von Vorhaben des Fremdenverkehrs 

gefördert werden: I 

1.) Schaffung von Betrieben und Anlagen fremdenverkehrsmäßiger 

Art zur Forcierung des Aktiv- bzw. Erlebnisurlaubes auch 

für jüngere Urlaubsgäste 

- Schwimmbäder nur ausnahmsweise in Fremdenverkehrsent­

wicklungsgebieten als dringender Ergänzungsbedarf mit 

hohem Erlebniswert und wenn sie über energiesparende Warm­

wasseraufb,erei tungsmöglichkei t (z. B. Sonnenenergie) ver­

fügen. 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 11 von 126

www.parlament.gv.at



- 3 -

2.) a) Rationalisierung und Modernisierung von Verpflegungs­

und Beherbergungsbetrieben zur Erreichung des Standards 

zumindest der 3-Sterne-Kategorie. 

b) Neubauvorhaben nur in grenznahen Regionen und Problem­

gebieten bei entsprechender fremdenverkehrspolitischer 

Bedeutung des Projektes. 

3.) Kurhotels und Kurmittelhäuser gehobenen Standards, wenn 

dadurch eine wesentliche Belebung zumindestens des regio­

nalen Fremdenverkehrs zu erwarten ist. 

Eine Bettenvermehrung wird (ausgenommen Pkt. 2b) und 3» 

grundsätzlich nicht gefördert, außer sie bewirkt eine struktu­

relle Verbesserung und Höherqualifizierung des Angebotes. 

Die vorgenannten strukturverbessernden Maßnahmen habi~ 

sich im Rahmen bestehender Fremdenverkehrskonzepte der Bundes­

länder zu halten. 

In der Kreditvergabe ist auf raumordnungspolitische Er­

fordernisse Bedacht zu nehmen. 

111. 1.) Bevorzugt behandelt werden von den unter 11. genannten 

Investitionsvorhaben jene, die eines oder mehrere der 

nachstehend angeführten Kriterien aufweisen. 

a) Investitionen, die die Wettbewerbs fähigkeit der 

österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft mit gleich­

artigen Betriebes des Auslandes gewährleisten. Dies 

gilt insbesondere für Investitionen, durch welche die 

Kategorie des Betriebes gehoben bzw. verbessert wird. 

b) Betriebe, qie durch die Verkehrsentwicklung, besonders 

in Verkehrsschnittpunkten, notwendig werden. 

c) Betriebe, durch die Erholungsaufenthalte der berufs­

tätigen Bevölkerung und insbesondere kinderreicher 

Familien erleichtert werden. 
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d) Betriebe, die schon allein durch ihre besonders 

günstige Lage ausreichende Erholungsmöglichkeiten 

bieten. 

e) Betriebe in Fremdenverkehrs-Problemgebieten. 

f) Schaffung von Personalunterkünften. 

2.) Bei der äußeren Gestaltung eines Gebäudes ist darauf 
~ 

zu achten, daß dasselbe bei aller Freiheit und Verwendung 

zeitgemäßer Bauformen in das näh~re und weitere Ortsbild 

harmonisch eingefügt wird; bei bestehenden Objekten ist 

auf die Erhaltung historisch wertvoller Bausubstanz zu 

achten. 

3.) Bei der Kreditvergabe werden Anzahl und Ausmaß von ERP­

Vorkrediten und dem Kreditwerber zur Verfügung stehende 

andere Finanzierungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sein. 

4.) Im gleichen Wirtschaftsjahr kann ein Kreditwerber nur 

ein e n ERP-Kredit erhalten. 

5.) Es können nur solche Projekte finanziert werden, die 

voll ausgeplant und unverzüglich durchführbar sind. 

Die Kredite sind raschest in Anspruch zunehmen, da die 

festgelegten Ausnützungsfristen grundsätzlich nicht er­

streckt werden. 

6.) Gemäß § 4, Abs. 3 des ERP-Fonds-Gesetzes darf der 

Fonds keine Leistungen zu Gunsten von Gebietskörper­

schaften erbringen. 
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B. 

1.) Eigenaufbringungsantei1: 

Der Kreditnehmer hat zu den Gesamtinvestitionskosten bei~ 

Neubauten von gastronomischen und Beherbergungsbetrieben 

in aller Regel eine mindestens 50 %ige Eigenaufbringung 

- mindestens 25 % echte Eigenmittel - nachzuweisen. Bei 

allen anderen Vorhaben hat die Eigenaufbringung mindestens 

25 %, der Anteil der echten Eigenmittel hat jeweils min­

destens 10 % zu betragen. 

Die Gesamtförderung durch die öffentlichen Förderungs­

einrichtungen kann bis 75 % des förderungswürdigen 

Investitionsvolumens betragen. ERP-Förderungen sind in 

diesen Hundertsatz einzubeziehen. 

2.) Investitionsprogramm: 

Das dem jeweiligen Kreditantrag zugrundeliegende 

Investitionsprogramm ist in sachlicher und betragsmäßiger 

Hinsicht auf die Investitionssumme (ERP-Kredit plus 

Eigenaufbringung) abgestimmt darzulegen. 

Eine Programmposition "Unvorhergesehenes" bis zu 10 % 

der Projektskosten, höchstens jedoch S 500.000,--, kann 

in das Investitionsvorhaben aufgenommen werden. Es dürfen 

jedoch auf diese Position lediglich im Zeitpunkt der 

Projektierung trotz entsprechender Sorgfalt nicht vor­

hersehbare Aufwendungen angerechnet werden. 
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3.) Laufzeiten: 

Die Laufzeiten der ERP-Kredite des Sektors F~emdenverkehr 

sind wie folgt: 

Reine Neubauten 

Vorhaben, die über­
wiegend aus Zu-, An­
oder Umbauten be-
stehen ' 

Vorhaben, die in der 
Installation von Fließ­
wasser, Badezimmern, 
Zentralheizungen, 
Liften oder Generalre­
novierung der Küche 
bestehen 

Sonstige Modernisierungen, 
wie Technisierung von 
KUchen, Kühlanlagen 
etc. 

Vorhaben für Aktiv­
und Erlebnisurlaub 

Laufzeit: maximale tilgungs­
freie Zeit: 

max. 12 Jahre 2 Jahre 

8-12 Jahre 2 Jahre 

5-10 Jahre 1 Jahr 

max. 5 Jahre 1 Jahr 

max. 12 Jahre 2 Jahre. 

Für reine Neubauten und Vorhaben für Aktiv- und Erlebnis­

urlaub kann eine Laufzeit bis max. 15 Jahre gewährt werden, 

Wenn solche Projekte in grenznahen Regionen oder Problem­

gebieten realisiert werden. 

4.) Zinsenhöhe: 

Der Zinssatz der ERP-Fremdenverkehrskredite beträgt bis 

auf weiteres 5 % p.a .. 

Dieser Zinssatz gilt so lange, als kein anderer ERP-Zins­

satz festgesetzt wird. 

"" 
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Bei erstmaliger Zuzählung des ERP-Kredites wird eine 

Bearbeitungsgebühr von 0,5 % der bewilligten Kreditsumme 

in Abzug gebracht. 

Sämtliche mit der Kreditgewährung in Zusammenhang stehende 

Abgaben sind vom Kreditnehmer zu tragen. 

5.) Sicherheiten: 

Die Auswahl, Wertung und Prüfung der vom Kreditnehmer 

angebotenen Sicherheiten obliegt der ermächtigten Kredit­

unternehmung. 

6.) Tilgung: 

Die Rückzahlung der ERP-kredite hat gemäß einem Tilgungs­

plan (in Halbjahres- oder Jahresraten) zu erfolgen. 

7.} Vorzeitige Rückzahlung: 

Der Kreditnehmer ist berechtigt, den Kredit vorzeitig 

ganz oder teilweise zurückzuzahlen. 

~.) Zweckbindung: 

Hat die Kreditunternehmung oder der Fonds eine widmungs­

widrige Verwendung von Kreditmitteln festgestellt, so 

wird die weitere Flüssigmachung des Kredites eingestellt 

bzw. der widmungswidrig verwendete Betrag vom Kredit­

nehmer zurückgefordert. Widmungswidrig verwendete Beträge 

sind vom Kreditnehmer ab dem Zeitpunkt ihrer Flüssig­

machung bis zu ihrer Rückzahlung bzw. widmungsgemäßen 

Verwendung mit zusätzlich 5 % p.a. zu verzinsen. 
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c. 

Die Förderungswürdigkeit verringernde oder ausschließende 

Kriterien 

1.) Andere Finanzierungsmöglichkeiten: 

Investitionsvorhaben, deren Finanzierung auch ohne die 

Gewährung eines ERP-Kredites durchführbar ist. 

2.) Ersatzinvestitionen: 

Vorhaben, die auf die Ersatzbeschaffung von wirtschaftlich 

verbrauchten Gütern abzielen. 

Nicht finanzierbar sind: 

Die nachstehend angeführten Maßnahmen können im Rahmen eines 

ERP-Kreditantrages weder aus ERP-Mitteln noch im Rahmen der 

Eigenfinanzierung anerkannt werden: 

a) Ankauf von Grundstücken und Baulichkeiten; 

b) Selbständiger Bau von Nachtlokalen, Spielkasinos, 

Vergnügungsetablissements, Garagen, Haustank­

stellen u.dgl.; 

c) Ankauf von gebrauchten Maschinen und Anlagen sowie deren 

Montage; ferner Reparaturen aller Art; 

d) Ankauf von Buchungs- und herkömmlichen Büromaschinen: 

e) Ankauf von kurzlebigen Wirtschaftsgütern; 

f) Ankauf von PKW, Kombi und LKW; 

g) Honorare für Experten (ausgenommen sind Projektierungs­

und Planungsk~sten bis zu 5 % der richtliniengemäß aner­

kennbaren Kosten des Projektes); betriebseigene Bauauf­

sicht; 
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h) Nachtrags- und Aufstockungskredite; 

i) Verwendung für Betriebsmittel; 

j) Kosten jener Investitionen, die länger als 3 Monate vor 

Einreichung des Kreditantrages beim ERP-Fonds durchge­

führt wurden; 

k) Finanzielle Sanierung von Betrieben; 

1) Leasing. 

D. 

ERP-Kredite des Sektors Fremdenverkehr sind unter aus­

schließlicher Verwendung der bei der österreichischen Hotel­

und Fremdenverkehrs-Treuhandgesellschaft m.b.H., Parkring 12a~ 

1011 Wien, aufliegenden Formulare in 3-facher Ausfertigung 

bei diesem Institut einzubringen. 

Im Interesse einer raschen Bearbeitung der Anträge wäre 

es empfehlenswert, die Baupläne zunächst mit der österrei­

chischen Hotel- und Fremdenverkehrs-Treuhandges.m.b.H. zu 

besprechen und erst dann der Baubehörde zur Genehmigung vor­

zulegen. 

Das Vorliegen der baubehördlichen Genehmigung und der 

Gewerbeberechtigung ist Voraussetzung für die Vorlage des 

Antrages an die Fachkommission. 

Nur vollständig ausgefüllte, mit sämtlichen Beilagen ver­

sehene, rechtsgültig gefertigte und datierte Kreditanträge 

werden entgegengenommen. 
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Wenn ein Punkt des Antragsformulares nicht zutrifft, so 

ist dies ebenfalls anzuführen und mit der Bezeichnung "Trifft 

nicht zu" zu kennzeichnen. 

Auf die Einräumung eines ERP-Kredites besteht kein Rechts­

anspruch. 

Sämtliche Ausfertigungen des Kreditantrages sind stemp~l-, 
frei. 

E. 

Kontrollbestimmungen 

Gemäß den Bestimmungen des § 21 des ERP-Fonds-Gesetzes 

ist der Fonds unbeschadet der Uberwachungspflichten der Kredit­

unternehmung auch selbst berechtigt, die Beachtung der Richt­

linien, die Einhaltung der Bedingungen und Auflagen der Kredit­

verträge, die bestimmungsgemäße Kreditverwendung, das Ausmaß 

der tatsächlichen Verwendung der Eigenmittel, weiters den im 

Kreditantrag versprochenen volkswirtschaftlichen Leistungser­

folg und unter Beiziehung der ermächtigten Kreditunternehmung 

die Sicherheit des aushaftenden Kredites zu kontrollieren. 

Der Fonds ist berechtigt, zur Durchführung dieser Kon­

trollen von den Kreditnehmern fallweise oder periodische 

Berichte, Bilanzen, Erfolgsrechnungen u.dgl. zu verlangen. 

Kontrollorgane des Fonds, die sich als solche ausweisen, sind 

befugt, die Verwendung des Kredites an Ort und Stelle zu 

überprüfen; hiefür ist Einsichtnahme in Bücher und Belege 

zu gewähren. 
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F. 

Befaßte ERP-Bank 

Die zur Behandlung von ERP-Kreditanträgen ermächtigte 

Kreditunternehmung, das ist die 

österreichische Hote1- und Fremdenverkehrs­

Treuhandgesellschaft m.b.H., 

Parkring 12a, 1011 Wien, 

erteilt auch weitere Auskünfte über das Verfahren. 

1. Juli 1988 E R P FON D S 
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R ICH T L I NIE N 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 

für die "E R P - E R S ATZ AKT I 0 Nil 

vom 1. April 1987 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten gewährt zur Er­

leichterung der Aufnahme von Investitionskrediten, die der Finanzierung von 

Vorhaben der österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft dienen, sowie zur 
Erleichterung von solchen Investitionen ohne Kreditaufnahme Förderungszuschüsse 

bn Ralnnen der ERP-Ersatzaktion nach den folgenden Richtlinien, welche bei der 

Wahrnehmung der privatwirtschaftlichen Aufgaben des Bundes durch die öster­

reichische Hotel- und Fremdenverkehrs-Treuhandges.m.b.H., im folgenden kurz' 

Hotel-Treuhand genannt, einzuhalten sind. 

A) FÖRDERUNGSZIEL 

Förderungsziel ist die Erhaltung und weitere Stärkung der Konkurrenz­

fähigkeit der österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft durch Hebung 

der Qualität, durch Rationalisierung und ~kxJernisierung. 

B) FÖRDERUNGSWERBER 

Förderungswerber können physische und juristische Personen (jedoch keine 

Gebietskörperschaften) sowie Personengesellschaften des bürgerlichen und 

des Handelsrechtes im Bereich der Fremdenverkehrswirtschaft sein, die eine 

einschlägige Gewerbeberechtigung oder notwendige sonstige behördliche 

Befugnis nachweisen, oder entsprechende Nebenrechte ausüben. 

Bei verpachteten Unternehmungen kann der das Gewerbe ausübende Pächter 

oder der Verpächter als Förderungswerber auftreten. 
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Sofern in diesen Richtlinien nichts anderes bestinmt ist, können nur 

ERP-Kreditwerber als Förderungswerber auftreten, deren ERP-Kreditantrag 

mangels der erforderlichen ERP-Kreditmittel nicht positiv erledigt werden 

kann. 

C) FÖRDERUNGSKRITERIEN 

1. Bei entsprechender fremdenverkehrspolitischer Bedeutung des Vorhabens 

können für folgende Betriebe/Investitionen Förderungen gewährt werden: 

a) Beherbergungsbetriebe mit in der Regel mindestens schon vorhandenen 

15 Zim:nern (abgesehen von Betrieben in touristisch wenig entwickelten 

Gebieten) und zwar Mcx:Iernisierung, Rationalisierung, Auf-, Um- oder 

Zubau, Einrichtung eines Parkplatzes (bei im Winter geöffneten 

Betrieben: Parkhauses) oder ein Neubau als Ersatz für einen veralteten 

Altbau; 

b) Beherbergungsbetriebe mit in der Regel mindestens 30 Zimnern (abge­

sehen von Betrieben in touristisch wenig entwickelten Gebieten) und 

zwar Neubauten und neubauähnliche Vorhaben bis zu einer Förderungs­

obe.rgrenze (kostenanteilig) von 125 Zimmern, wenn das Vorhaben 

fremdenverkehrs- und/oder strukturpolitisch begründet ist. 

Ein Neubau liegt dann vor, wenn eine Ersterteilung oder Erstausübung 

der Gewerbeberechtigung für den unmittelbaren Betriebsgegenstand 

am Standort gegeben ist. 

Voraussetzung für die Förderung von Beherbergungseinheiten gemäß 

lit. a) und b) ist, daß mit der geförderten Investition der inter­

nationale Standard zumindest eines Dreisternbetriebes erreicht wird: 

bei Neu-, Auf-, Um- und zubauten rrruß jedes Zwei- und Mehrbettzimner, 

ebenso jedes Appartenent Bad/Dusche und ~ aufweisen. Für den Fall 

baulicher Schwierigkeiten bei Auf-, Um- und Zubauten müssen aber 

jedenfalls 80 % der Gästezimmer nach der Investition die o.a. Aus­

stattung aufweisen. 

c) Bergunterkünfte mit Hotelcharakter, Schutzhütten und Jugendgäste­

häuser. 
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d) Verpflegungsbetriebe fremdenverkehrsmäßiger Art. 

e) Betriebe des Typs "Wiener Kaffeehaus", wenn das Investitionsvorhaben 

nicht von einer anderen bundesweiten Förderungsaktion erfaßt wird. 

...... 

f) Schwimnbäder; Freizeit- und Erholungszentren, Freischwinrnbäder werden 

gefördert, sofern sie über eine energiesparende Warmwasseraufbe­

reitung (Wärmepumpe, Sonnenzellen etc.) verfügen. 

g) Schneerzeugungsanlagen einschließlich der für die Pistenpflege 
benötigten Geräte. 

h) Kurmittelhäuser. 

i) Personalunterkünfte. 

2. Weiters kömen für folgende Vorhaben zusätzliche Förderungen gewährt 
werden: 

a) Ein wesentlicher Teil eines Beherbergungsbetriebes oder das ganze 

Betriebsgebäude wird abgebrochen und mit höherem Standard wieder auf­

gebaut, wobei mindestens der Standard eines Dreisterrmetriebes 

erreicht und jedes Zwei- oder ~1ehrbettzinmersowie jedes Appartement 

mit Bad/Dusche und ~ ausgestattet wird, oder 

b) der gesamte Beherbergungs- oder gastronomische Betrieb wird moderni­

siert (Totalerneuerung) , wobei eine Erhöhung des Standards erfolgt 

oder nach der Investition zumindest ein standard gegeben ist, welcher 

dem eines Dreisternbetriebes voll entspricht (bei Beherbergungsbe­

trieben jedoch grundsätzlich 80 % der gesamten Gästezimmer und 

Appartements mit Bad/Dusche und ~ ausgestattet werden) oder 

c) ein wesentlicher Teil eines kulturell oder historisch wertvollen Be­

herbergungs- oder Verpflegungsbetriebes wird durCh die Investition 

höher qualifiziert, sodaß in jedem Fall mindestens ein Standard 

erreicht wird, welcher einem Dreistern-Beherbergungsbetrieb ent­

spricht, bei Beherbergungsbetrieben jedoch grundsätzlich 80 % der 

gesamten Gästezinmer und Appartements mit Bad/Dusche und WC ausge­

stattet werden, oder 
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d) Einrichtungen für die Betreuung von Gästen, die aufgrund neuer Ideen 

oder Techniken entwickelt werden. 

Bei allen Investitionsvorhaben, um deren Förderung angesucht wird, 

ist besonders auf eine ästhetisch einwandfreie Gestaltung RÜcksicht 

zu nehmen. Sei groben Verstößen gegen die Ästhetik wird keine Förderung 

gewährt. 

Bei der Rußeren Gestaltung eines Gebäudes ist darauf zu achten, daß 

dasselbe bei aller Freiheit der Verwendung zeitgemäßer Bauformen in 

das nähere und weitere Ortsbild hanronisch eingefügt wird ~ bei be­

stehenden Objekten ist auf die Erhaltung historisch wertvoller Bau­

substanz zu achten. 

Die Inanspruchnahme einer fachlichen Beratung für die Marktgerechtheit 

und die Wirtschaftlichkeit (unter Berücksichtigung der energiewirt­

schaftlichen Komponente) der Projekte wird allgemein empfohlen. Das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten behält sich vor, 

die Bewilligung der Förderungszuschüsse an den Nachweis der eingeholten 

fachlichen Beratung zu knüpfen. 

D) FINANZIERUNG UND KONDITIONEN 

1. Die fÖrderbaren Gesamtkosten des Investitionsvorhabens ergeben sich aus 

- der Summe der richtlinien- und projektgemäßen Kostenvoranschläge 

zuzüglich 

- den Architekten- und Beratungshonoraren bis zu einer Höhe von 5 % 

der Summe der Kostenvoranschläge. 

Die förderbaren Gesamtkosten bilden auch die Grundlage für die Be­

rechnung der Förderung. Sofern Umsatzsteuervorabzüge van Förderungs­

werber nicht geltend gemacht werden können, ist die zu leistende um­
satzsteuer in die förderbaren Gesarntkosten miteinzubeziehen. 
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2. Der Kreditbetrag oder die Sumne der förderbaren Gesamtkosten, für denl 

die eine Förderung angesprochen werden kann, ist der Höhe nach nicht 

eingeschränkt. Ab S 100,000.000, -- Gesarntkosten eines Investi tionsvor­

habens entscheidet das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­

heiten im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen über die 

Förderung. 

3. Förderungszuschüsse gemäß Punkt E), Z. 1 und 3 können für Kredite 

gewährt werden, welche die Hotel-Treuhand den Förderungswerber einräumt, 

wenn dieser 

- mindestens ein Viertel - bei Neubauten in der Regel die Hälfte - der 

Kosten des Gesamtvorhabens aus selbst aufzubringenden Geldmitteln, 

Eigenmaterial und Eigenleistungen oder nicht geförderten Krediten 

trä.gt (Eigenfinanzierungsquote) - bei Ersatzanlagen können Ausnahmen 

von der Eigenaufbringung gemacht werden - und 

- den Nachweis erbringt, daß die Durchführung des Vorhabens finanziell 

gesichert ist. 

Der von der Hotel-Treuhand den Kreditnehmern berechnete Zinssatz der 

ERP-Zuschußkredite beträgt 7,@ % p.aantizipativ zuzüglich 0,5 % 

Spesen. Der Zinssatz wird jeweils per 30. April und 31. Oktober neu 

festgesetzt, wobei als Berechnungsbasis die Naminalverzinsung der ersten 

im jeweils vorangegangenen Halbjahr zur öffentlichen Zeichnung auf­

gelegten Anleihe des Bundes mit einer Laufzeit von mindestens zehn 

Jahren herangezogen wird. 

Der von den Kredi tnehmern zu tragende Spesensatz der Hotel-Treuhand in 

Höhe von 0,5 % p.a. wird nicht verändert, sondern bleibt für die gesamte 

Laufzeit konstant. 

4. Förderungszuschüsse gemäß Punkt E), Z. 2 und 3 können auch für Investi­

tionsvorhaben gewährt werden, welche olme Aufnahme eines Kredites 

ausgeführt werden •. 
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E) ART UND AUSl-IASS DER FÖRDERUNG 

1. Die Höhe des Förderungszuschusses beträgt 2 % p.a. der geförderten 

Kreditsumne. 

Der Förderungszuschuß wird für die Dauer von 8 bis 15 Jahren unter 

der Voraussetzung gewährt, daß die Hotel-Treuhand das Investitions­

darlehen für eine Laufzeit von mindestens 8 bis 15 Jahren bei ein~ 

tilgungsfreien Anlauf jahr gew8hrt. 

Die Laufzeit wird nach ihrem Verwendungs zweck festgelegt. 

2. Die Höhe des Förderungszuschusses für Investitionen gemäß Punkt D), 

z. 4 beträgt 8 % bis 11 % der um den Eigenmittelant.eil gemäß Punkt D) , 

Z. 3 verringerten förderbaren Gesamtkosten der Investition. 

3. Ferner können zusätzlich zu den Förderungszuschüssen gemäß Z. 1 gewährt 

~rden: 

a) Qualifizierungsprämie bei Förderungen gem:'iß Punkt C) I Z. 2, lit. a) ; .... 

b) und c) , 

b) Innovationsprämie bei Förderungen gemäß Punkt C), Z. 2, lit. d). 

4. Die Qualifizierunsgprärnie gemäß Z. 3, lit. a) beträgt höchstens 10 % 

der förderbaren Gesarntkosten. 

5. Eine Innovationsprämie gemäß Z. 3, lit. b) für Einrichtungen für die 

Betreuung von Gc'lsten, die aufgrund neuer Ideen bzw. Techniken entwickelt 

~rden, kann gemäß der fremdenverkehrspolitischen Bedeutung des Vor­

habens gewährt ",erden und kann höchstens 10 % der förderbaren Gesarnt­

kosten betragen. 

6. Ein Vorhaben darf in der Regel nur gefördert w'erden, wenn seine Durch­

führung ohne Förderung aus Bundesmitteln nicht oder nicht in dem not­

wendigen Umfang möglich sein würde. 
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7. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung besteht nicht. 

Eine Förderung wird jedenfalls dann nicht gewährt, wenn gegen den 

Förderungswerber ein Verfahren zum Ausschluß von der Gewerbeausübung 

anhängig ist. 

F) NICHT FÖRDERBARE ANSCHAFFUNGEN UND FINANZIERUNGSVORGÄNGE 

Die folgenden Anschaffungen und Finanzierungsvorgänge werden nicht ge­

fördert und auch als Teil der Eigenfinanzierungsquote nicht anerkannt: 

1. Investitionen, auf welche die in Punkt C) genannter.. Kriterien nicht 

zutreffen; 

2. der Ankauf von Grundstücken und Baulichkeiten; 

3. der Ankauf von Personen-, Liefer- und Lastkraftwagen jeder Art; 

4. der Ankauf von Buchungs- und Büranaschinen - ausgenarmen die Um­

stellung auf mV-Anlagen, bzw. Textautanaten - sowie von gebrauchten 

Maschinen und sonstigen gebrauchten Anlagen; 

5. der Ankauf von Musik- und Spielautanaten; 

6. UntemehIrerwohnungen; 

7. die Umschuldung von bereits gewährten Krediten, ausgencmnen vorher 

von der Hotel-Treuhand genehmigte Vor- und Zwischenfinanzierungen, 

Fortsetzungs- und Aufstockungskredite sowie die Sanierung von Be­

trieben; 

8. Betriebsrni ttelkredi te und sonstige Kredite, die nicht betrieblichen 

Investitionszwecken dienen, sowie Leasingfinanzierungeni 

9. Investitionen, die mehr als 6 MJnate vor dem Einlangen des Förderungs­

antrages bei der Hotel-Treuhand erfolgt sind. 
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G) ANTRAGSTELLUNG 

Der Förderungsantrag ist an das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten Sektion II!, Gruppe B, Abteilung 9, 1011 Wien, Stubenring 1 

zu richten und bei der Hotel-Treuhand in zweifacher Ausfertigung einzu­

bringen. 

Eine Fristüberschreitung kann nur dann toleriert werden, wenn der FÖrgerungs­

werber ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen Antragstellung verhindert 

war. 

Der Förderungsantrag nruB in diesem Fall spätestens binnen einem Monat nach 

Wegfall des Hindernisses bei der Hotel-Treuhand eingelangt sein. 

Ist die Fristversäumnis bei der Antragstellung durch Verschulden des 

kreditgewährenden Institutes eingetreten, so kann das Ansuchen um Nachsicht 

der Fristversäumnis nur dann in Behandlung genarrnen werden, wenn das 

Institut ~ein Verschulden bestätigt und sich gleichzeitig bereit erklärt, 
mindestens 25 % der Förderungssumme selbst zu tragen. 

Zur Antragstellung sind die von der Hotel-Treuhand aufgelegten Formulare 

zu verwenden. 

Der Antrag hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name des Antragstellers (Finnenwortlaut) ; 

2. Geschäfts- und Wohnadresse; 

3. bestehende oder im Zusarnnenhang mit dem Investitionsvorhaben angestrebte 

Gewerbeberechtigung (en) ; 

4. Kurzbeschreibung des Investitionsvorhabens samt Angabe der Kosten sowie 

der geplanten Finanzierung; 

5. Höhe und Laufzeit des angesprochenen Kredites oder Antrag auf einen 

FörderungszuschuB ohne Kreditaufnahme; 
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6. Angaben über andere für dieses Vorhaben angestrebte oder bereits ge­
währte Förderungen; 

7. Antrag auf F0rderung g8Th'ß Punkt E). 

Dem Antrag sind die im Rahmen der ERP-Kreditaktion eingebrachten Unterlagen 
beizufügen. 

Der Antrag ist nach Prüfung der Ubereinstimmung seines Inhaltes mit den 

ERP-Richtlinien, soweit in diesen Richtlinien nichts anderes bestDumt ist, 

von der Hotel-Treuhand dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­

heiten in einfacher Ausfertigung zu übermitteln. 

Die Hotel-Treuhand hat dem Antrag eine Stellungnahme beizuschließen, aus 

der hervorgeht, ob das Investitionsvorhaben den Richtlinien entspricht, 

wenn nicht, wo es von den Richtlinien abweicht, sowie inwieweit es einer 

Förderung durch Gewährung von Förderungszuschüssen bedarf. Die Hotel­

Treuhand hat auch mitzuteilen, ob die rechtskräftige Baubewilligung samt 

Plänen, die erforderlichen Gewerbeberechtigungen sowie bei Neubauten ein 

positives Gutachten des Amtes der Landesregierung vorliegen. Schließlich 

hat sie sich auch über die bankmäßige Uberprüfung zu äußern und bekannt­

zugeben, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen eine Kreditgewährung 

beabsichtigt ist (Promesse). 

Im Falle von Neubauten von Beherbergungs- und gastronomischen Betrieben 

ist von der Hotel-Treuhand ein weiteres Exemplar des Antrages der Fremden­

verkehrsabteilung des Amtes der Landesregierung zur Abgabe einer gutächt­

lichen Äußerung vom fremdenverkehrspolitischen Standpunkt zu übermitteln. 

Die Förderung solcher Neubauten ist davon abhängig, daß das Gutachten auf 

das Vorliegen der Voraussetzungen eingeht. Dieses Gutachten soll im Inter­

esse der Beschleunigung des Verfahrens binnen 6 Wochen vorliegen. 

Nach Vorliegen des vollständigen Förderungsantrages entscheidet das Bundes­

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Förderung. 

Hievon werden der Förderungswerber und die Hotel-Treuhand im Falle der o.a. 

Neubauten auch das Amt der Landesregierung in Kenntnis gesetzt. 

Die ERP-Fachkarnmission für Fremdenverkehrskredite beim Bundesministerium ' 

für wirtschaftliche Angelegenheiten oder deren Unterausschuß werden zur 
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Koordinierung mit der Vergabe der ERP-Kredite gehört. Wenn es die Dringlich­

keit der Angelegenheit erfordert, kann ohne Anhörung der vorerwähnten 

Gremien entschieden werden. 

Die Förderung von Investitionen gemäß Punkt Cl, Z. 2 erfolgt im Rahmen 

der Fremdenverkehrs-Förderungsaktion des Bundesministeriums für wirt­

schaftliche Angelegenheiten. Um diese zusätzliche Förderung gemäß Punkt E), 

Z. ~ kann mit dem in der gegenst~ndlichen Aktion eingebrachten Antrag 

angesucht werden. 

Der Förderungsantrag wird nicht weiter behandelt, wenn nach Ablauf von 

12 Monaten seit seinem Einlangen bei der Hotel-Treuhand die zur Beurteilung 

notwendigen Unterlagen nicht beigebracht worden sind. 

H) AUSZAHliJT'JG DER FÖRDERUNG 

1. Nach erfolgter Genehmigung der Förderungszuschüsse zahlt die Hotel­

Treuhand den Kredit aus, teilt dem Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten die Einzelheiten über die Auszahlung des Kredites mit 

und bestätigt die Abgabe der Verpflichtungserklärung gemäß Punkt 0). Der 

Nachweis über die antrags- und widmungsgernäße Verwendung der Kredit­

mittel (Verwendungsnachweis) ist spätestens innerhalb von drei Monaten 

nach Durchführung des Vorhabens zu erbringen. 

Die Anweisung der Förderungszuschüsse seitens des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Angelegenheiten an die Hotel-Treuhand erfolgt nach der 

Förderungsgenehmigung über Aufforderung durch die Hotel-Treuhand • ..,. 

2. Der Förderungszuschuß ohne Kreditaufnahme wird wie folgt ausgezahlt: 

2.1. 75 % des Förderungszuschusses, wenn der Förderungsnehmer die 

Förderung sowie die damit allenfalls verbundenen Auflagen und 

Bedingungen angencmnen, vor der Auszahlung zu erfüllende Be­

dingungen erfüllt hat, jedoch erst nach Abschluß des Investi­

tionsvorhaberis und der Erbringung des Nachweises der Verwendung der 

erforderlichen Eigenmittel; 

2.2. die Hotel-Treuhand ist berechtigt das ihr für die PrÜfung und 

Abwicklung solcher Förderungszuschüsse gebührende Honorar bei der 

Auszahlung gemäß Punkt H) 2.1. einzubehai ten, wobei dieses Honorar, 
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bis entsprechende Erfahrungen vorliegen, in jedem Einzelfall vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Hotel­

Treuhand vereinbart wird. 

2.3. 25 % des Förderungszuschusses 12 Monate nach Auszahlung der ersten Rate 

auf Grund eines Erfolgsnachweises durch die Vorlage der Bilanz des 

Geschäftsjahres, in welchem die Investition abgeschlossen wurde oder 

eines Status nach Durchführung der Investition. 

3. Die Hotel-Treuhand hat dem Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­

legenheiten halbjährlich zum 1.1. und 1. 7. innerhalb von 30 Tagen eine 

detaillierte Abrechnung über die Verwendung der vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten überwiesenen Förderungszuschußbeträge 

vorzulegen. 

I) EINSTEU,uNG DER FöRDERUNG 

1. Die Förderung wird vorläufig eingestellt bei 

a) Eröffnung des Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen 

des Förderungsnehmers: 

b) entgeltlicher Veräußerung des Betriebes. 

Nach Abschluß des Insolvenzverfahrens, bzw. des Kaufvertrages kann 

nach zusätzlicher 'Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen Ver­

hältnisse des Käuf~rs des Betriebes oder des Ausgleichsschuldners die 

Förderung bei Weiterführung des Betriebes über Antrag weiter gewährt 

werden. 

2. Die Förderung wird. eingestellt bei: 

a) Wegfall der gewerberechtlichen oder sonstigen Voraussetzungen für 

die Führung des Betriebes; 
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b) \7orzeitiger RÜckzahlung des Kredites (z.8. in folge von Kündigung 

des Kredites durch den Kreditgeber) ~ 

c) dauernder Einstellung der Betriebstätigkeit. 

J) RUCKZAHLUNG DER FöRDERUNG 

Die Verpflichtung der RÜckzahlung der Förderungsmittel zuzüglich einer 

Verzinsung für die Zeit von der Auszahlung bis zur RÜckzahlung mit 3 von 

Hundert über dem jeweils geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Oester­

reichischen Nationalbank pro Jahr besteht für den Fall, daß 

1. der Empfänger der Förderung tllier wesentliche Umstände unvollständige 

oder falsche Angaben gemacht hat; 

2. das geförderte Vorhaben nicht oder durch Verschulden des Empfängers 

der Förderung nicht rechtzeitig durchgeführt wird; 

3. die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder Bedingungen durch 

Verschulden des Empfängers der Förderung nicht eingehalten werden~ 

4. soweit bei Gewährung der Förderung vorgesehen, Berichte nicht erstattet, 

Nachweise nicht beigebracht, Uberprüfungen nicht ermöglicht werden; 

5. der Betrieb vor Ablauf eines Zeitraumes von 2 Jahren nach der Bewil­

ligung der Förderung aus einem Verschulden des Förderungswerbers dauernd 

eingestellt wird. 

Erfolgt die dauernde,Einstellung des Betriebes vor Ablauf eines Zeitraumes 

von 2 .Jahren ohne Vet-schulden des Förderungswerbers , so kann das Bundes­

rniniserium für wirtschaftliche Angelegenheiten den Förderungsbetrag ohne 

Verrechnung von Pönalzinsen VaTI Förderungswerber zurückverlangen. 
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K) UBERPRUF1JNG 

Die Hotel-Treuhand hat die widmungsqem'iße Verwendung des Investitions­

kredites sowie der Förderungszuschüsse nach erfolgter Durchführung des 

Investitionsvorhabens nach Uberprüfung zu best~tigen. Das Bundesrninisteriurn 

für wirtschaftliche Angelegenheiten und die Hotel-Treuhand behalten sich vor, 

eine Uberprüfung der Verwendung der Förderungsmi ttel und des Vorhabens, 

vorzunehmen bzw. durch Beauftragte vornehmen zu lassen. 

L) MEHRFACHFÖRDERUNG 

Der Förderungswerber ist verpflichtet, entsprechende Angaben über beab­

sichtigte, laufende oder erledigte Anträge bei anderen Bundesstellen oder 

anderen Rechtsträgern, die dasselbe Investitionsvorhaben betreffen, im 

Förderungsansuchen zu machen und diesbezüglich spätere Änderungen mitzu­

teilen. Mehrfachförderungen des selben Investitionsvorhabens sind im 

Bereich der vorn Bundesministeriurn für wirtschaftliche Angelegenheiten ges­

tionierten Förderungsaktionen, abgesehen von Sonderregelungen, ausge­

schlossen. 

M) AUSKUNFTERI'EILUNG 

Der Förderungswerber ist verpflichtet, dem Bundesministeriurn für wirtschaft­

liche Angelegenheiten sowie der Hotel-Treuhand auf Verlangen Auskünfte zu 

erteilen, die mit dem Förderungsvorhaben im Zusammenhang stehen und Ein­

sicht in Bücher und Belege sowie in sonstige der Uberprüfung der Durch­

führung des Förderungsvorhabens dienende Unterlagen zu gestatten. 

Ferner hat der Förderungsempf~nger alle Ereignisse, welche die Durchführung 

des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder eine Abände­

rung gegenüber dem Förderungsantrag oder vereinbarten Auflagen oder Bedin­

gungen erfordern würden, über die Hotel-Treuhand dem Bundesrninisteriurn für 

wirtschaftliche Angelegenheiten unverzüglich anzuzeigen. 
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N) DATENSCHUTZ 

In das Formular des Förderungsantrages ist eine Erklärung aufzunehmen, 

wonach der Förderungswerber das Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­

legenheiten und die Hotel-Treuhand geITk~B den Bestimmungen des Datenschutz­

gesetzes 8GBl. Nr. 565/1978, ausdrücklich e~ichtigt; 

1. Daten und Auskünfte über den Förderungswerber , die Finna, das Unter­

nehmen, bei Dritten einzuholen bzw. einholen zu lassen; 

2. Daten mit Hilfe von eigenen bzw. fremden automatischen Datenver­

arbeitungsanlagen zu ermitteln, verarbeiten, benützen, übermitteln und 

löschen zu lassen; 

3. nach Ermessen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 
sowie der Hotel-Treuhand Daten und Auskünfte über den Förderungsantrag 

und dessen Erledigung an Bundes- und Landesstellen einschließlich der 

von diesen Stellen mit der Abwicklung von Förderungen betrauten Insti­

tutionen weiterzugeben Qnd von diesen Stellen Daten über andere vom 

Förderungswerber gestellte Förderungsanträge einzuholen; 

4. das begutachtende Amt der zuständigen Landesregierung von der Entschei­

dung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zu ver­

ständigen. 

0) VERPFLICHTUNGS ERKLÄRUNG 

Eine entsprechende Erklärung über die Kenntnisnahme der Bestimmungen der 

Punkte Il, J), K) und H) - Einstellung und RÜckzahlung der Förderung, 

Uberprüfung und Auskunfterteilung - und der sich daraus ergebenden Ver­

pflichtungen ist in den jeweiligen Darlehensvertrag aufzunehmen. 

Die Hotel-Treuhand ist verpflichtet, das Bundesrninisterium für wirt­

schaftliche Angelegenheiten von ihr zur Kenntnis gelangenden Umständen , die 

eine Einstellung oder Rückforderung der Förderung erfordern würden, un­

verzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
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P} GERlCIITSSTANDVEREINBARUNG 

Eine Vereinbarung, daß sich der Förderungsnehmer in allen Streitigkeiten 

aus der Förderungszuschußgewtihrung der Gerichtsbarkeit des sachlich zu­

ständigen Gerichtes in Wien unterwirft, es dem Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten jedoch vorbehalten bleibt, ihn auch bei 

seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen, ist in den jeweiligen D~­

lehensvertrag aufzunehmen. 

Q) MERKBIA'IT UND Am'RAGSFORMUIAR 

Die Hotel-Treuhand hat für die Antragstellung ein Antragsformular aufzu­

legen. Für diese Drucksorte ist vor der Drucklegung die Genehmigung des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten einzuholen. 

'. 
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RICHTLINIEN 

für die Fremdenverkehrs-Förderungsaktion 
des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Angelegenheiten 
vorn 1. April 1987 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten gewährt zur 

Erleichterung der Aufnahme von Investitionskrediten, die der Finanzierung 

von Fremdenverkehrsvorhaben dienen, Förderungszuschüsse im Rahmen der 

folgenden Richtlinien. 

A) FÖRDERUNGSZIEL 

Förderungsziel ist die Erhaltung und die weitere Stärkung der Konkurrenz­

fähigkeit der österr. Fremdenverkehrswirtschaft durch Hebung der Qualität 

und Bereicherung des Angebotes. 
I 

B) FÖRDERUNGSWERBER 

Förderungswerber können physische und. juristische Personen (jedoch keine 

Gebietskörperschaften) sowie Personengesellschaften des bürgerlichen und 

des Handelsrechtes sein, die eine einschlägige Gewerbeberechtigung oder 

notwendige sonstige behördliche Befugnis nachweisen, oder entsprechende 

Nebenrechte ausüben. 

Bei verpachteten Unternehmungen kann entsprechend den Bestimmungen des Pacht­

'~rtrages über die Vornahme von Investitionen der das Gewerbe ausübende Pächter 

oder der Verpächter als Förderungswerber auftreten. 

C) FÖRDERUNGSKRITERIEN 

. "" 
Bei entsprechender fremdenverkehrspolitischer Bedeutung des Vorhabens können 

für die nachstehenden Investitionen Förderungs zu schüsse gewährt werden: 

1. Schaffung von Fremdenverkehrsbetrieben und -einrichtungen für einen 

größeren Personenkreis , sofern die Investitionen in ihren wirtschaftlichen 

Auswirkungen eine Weiterentwicklung des Gebietes, des Ortes oder des 

Betriebes erwarten lassen - hier werden insbesondere Betriebe und Ein­

richtungen gefördert, durch die eine vorhandene Unterkunfts- oder Ver­

pflegungskapazität nachfragegerecht besser ausgenützt wird - wie folgt: 
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a) Allwetterbetriebe und Einrichtungen für den Sport unter Dach 

(z.B. Tennishallen, Reithallen, Kleinsporträume) - diese Betriebe und 

Einrichtungen werden bei besonderer Prüfung der Wirtschaftlichkeit 

orrangig gefördert; Hallenb.:'1der werden bei besonderer Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit gefördert, wenn nachweislich alles vorgekehrt wird, 

um einen optimal energie sparenden Betrieb zu gewährleisten; 

b) Tagungs-, Kongreß- und Veranstaltungseinrichtungen 

(z.B. Gesellschaftsräume, Spielz~ Q~d andere Unterhaltungs­

einrichtungen, Einrichtungen für lebende Musik, Einrichtungen für 

Hobbykurse) ; 

c) Kur- und Ra~eationseinrichtungen 

(z.B. Therapieräume, Sauna, Massageräume, Hot-Whirl-Pool); 

d) Freizeit-, Erholungs- und touristische Sportanlagen 

(z.B. Tennisplätze, Golfplätze, Minigolfplätze, Einrichtungen für 

den Wassersport) - Tennisfreiplätzewerden nur gefördert, wenn gleich­

zeitig eine Tennishalle geschaffen wird oder vorhanden ist, wobei 

jedoch bei der Beurteilung des Projektes auf die saisonale und Stand­

ortsituation Bedacht zu nehmen ist; 

e) Einrichtungen für die Betreuung von Gästekindem, Familien und Behinderten; 

f) Investitionen zur Schaffung verkehrsfreier Zonen sowie touristischer 

(Einkaufs-) Zentren in Frarrlenverkehrsorten (z.B. Parkplätze, Garagei1, 
Ladenstraßen, Lauben); 

g) Infrastrukturelle Einrichtungen 

(z.B. Rodelabfahrten, wipen, Pisten - und wipenpflegegeräte, Scmner­

rodelbahnen, Wander- und Aussichtswege und -warten, touristsche An­

ziehungspunkte) ; 

h) Sonstige Einrichtungen für die Betreuung von Gästen, die aufgrund neuer 

Ideen oder Techniken entwickelt werden, wenn und insolange. sich diese 

innovatorischen Investitionen noch in der Entwicklungs- und Einführungs­

phase befinden und wenn von der Investition ein zusätzliches Gästauf­

kommen erwartet wird; 

i) Einrichtungen fUr Mitarbeiter 

(z.B. Personalzirnmer, sanitäre Anlagen sowie Speise- und Aufenthalts­

räume für das Personal). 
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2. ~erbergungsneubauten werden nur in dezentralen Gebieten oder dann 

gefördert, wenn durch den Neubau 

- eine wesentliche örtliche oder regionale Strukturverbesserung erzielt, 

- mindestens der standard eines Dreisternbetriebes gern. den Klassifizierungs-

richtlinien des Fachverbandes der Beherbungsbetriebe erreicht und 

- jedes Zimmer oder Appartement mit Bad/Dusche und WC ausgestattet wird. 

Neubauten von Vier- und Fünfsternbetrieben werden nur gefördert, wenn alle 

Zwei- und Mehrbettzimmer sowie Appartements mit einer van Bad (von der Dusche) 

getrennten WC-Anlage ausgestattet werden. 

Bei Schutzhütten und Jugendgästehäusern sowie bei den Personalunterkünften 

können zweckentsprechende Ausnahmen von den obigen Ausstattungsvorschriften 

gemacht werden. 

Ein Neubau liegt dann vor, wenn eine Ersterteilung oder Erstausübung der 

Gewerbeberechtigung für den unrni ttelbaren Betriebsgegenstand am Standort 

gegeben ist. 

3. Erweiterung der Verpflegungskapazität durch den Bau von Betrieben oder Teil­

betrieben in FrEnrlenverkehrsorten und -gebieten, in denen ein Mißver­

hältnis zwischen Beherbergungs- und sonstigen Frendenverkehrsbetrieben einer­

seits und dem Verpflegungsangebot andererseits besteht oder in naher 

Zunkunft droht 0 

40 Betriebserneuerung unter folgenden Voraussetzungen ~ 

a) Ein wesentlicher Teil eines Beherbergungsbetriebes oder das gesamte Betriebs­

gebäude wird abgebrochen und mit höherem Standard wieder aufgebaut, 

wobei mindestens der Standard eines Dreisternbetriebes erreicht und 

jedes Zimmer oder Appartement mit Bad/Dusche und WCausgestattet wird, 

oder 

b) der gesamte Beherbergungs- oder gastronanische Betrieb wird modernisiert 

(Totalerneuerung) , wobei eine Erhöhung des Standards erfolgt oder nach 

der Investition zumindest ein Standard gegeben ist, welcher dem eines 

Dreisternbetriebes voll entspricht, bei Beherbergungsbetrieben jedoch 

grundsätzlich 80 % der gesamten Gästezirnmer und Appartements mit 

Bad/Dusche und WC ausgestattet werdert, oder 

c) ein wesentlicher Teil eines kulturell oder historisch wertvollen 

Beherbergungs- oder Verpflegungsbetriebes wird durch die Investition 
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höher qualifiziert, sodaß in jedem Fall mindestens ein Standard er­

reicht wird, welcher einem Dreistern-Beherbergungsbetrieb entspricht, 

bei Beherbergungsbetrieben jedoch grundsätzlich 80 % der gesamten 

Gästezirnrner und Appartements mit Bad/Dtlsche undWC ausgestattet werden. 

Bei allen Investitionsvorhaben, um deren Förderung angesucht wird, ist 

besonders auf eine ästhetisch einwandfreie Gestaltung Rücksicht zu nehmen. 

Bei groben Verstößen gegen die Ästhetik wird keine Förderung gewährt. 

Die Inanspruchnahme einer fachlichen Beratung für die Marktgerechtheit 
und die Wirtschaftlichkeit (unter Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen 

Karp:mente) der Projekte wird allgemein empfohlen. Das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten behält sich vor, die Bewilligung der 

Förderungszuschüsse an den Nachweis der eingeholten fachlichen Beratung 

zu knüpfen. 

0) FINANZIERUNG UND KREDITKONDITIOWEN 

1. Die förderbaren Gesamtkosten des Investitionsvorhabens ergeben sich aus 

- der SUmme der Kostenvoranschläge 

zuzüglich 

- den Architekten- und Beratungshonoraren bis zu einer Höhe von 5 % der 

Summe der Kostenvoranschläge. 

Die förderbaren Gesamtkosten bilden auch die Grundlage für die Berechnung 

der Förderung. Sofern Vorsteuerabzüge vom FÖrderungswerber nicht (auch nicht 

im Falle der Pauschalierung) geltend gemacht werden können, ist die zu 

leistende Umsatzsteuer in die förderbaren C~samtkosten miteinzubeziehen. 

2. Der Kredi tbetrag, für den eine Förderung angesprochen werden kann, ist 

grundsätzlich mit S 10 Mio. nach oben begrenzt. Ob dieser Kreditbetrag 

ganz oder teilweise gefördert wird, ist jedoch von der frarrlenverkehrs­

politischen Bedeutung des Vorhabens und von den jeweils zur Verfügung 

stehenden Förderungsmitteln abhängig. Ab S 100 Mio. Gesamtkosten eines 

Investitionsvorhabens entscheidet das Bundesministerium für wirt­

schaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bund.esministerium für 

Finanzen über die Förderung. 
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3. Förderungszuschüsse gem. Punkt E), Z. 1 und 2 körmen für Kredite gewährt 

werden, die eine österr. Kredi t- oder Versicherungsunternehmung dem 

Förderungswerber einräumt, werm dieser 

- mindestens ein Viertel der Kosten des Gesamtvorhabens aus selbst auf-:. 
~ 

zubringenden Geldmitteln, Eigernnaterial und Eigenleistungen oder nicht 

geförderten Krediten trägt (Eigenfinanzierungsquote), 

- den Nachweis erbringt, daß die Durchführung des Vorhabens finanziell 

gesiChert ist. 

4. Eine Förderung wird nur gewährt, wenn die Berechnung der Zinsen bei halb­

jährlicher Kapitalisierung dekursiv und netto erfolgt und eine nachschüssige 

Zahlungsweise angewendet wird, sofern die effektiven Kosten des vaTI 

Kreditnehmer angesprochenen Kredites nicht den Naminalzinssatz der zuletzt 

aufgelegten Bundesanleihe mit einer Laufzeit von mindestens 10 Jahren 

zuzüglich 0,5 % p.a., zuzüglich den dem Institut effektiv erwachsenden 

Barauslagen (z. B. Post-, Auskunfts-, Eintragungs- und Kreditgebühren, 

Kosten für Grundbuchauszüge , Auslagen für Liegenschaftsschätzungen) 

überschreite>n. 

Veränderungen der Obergrenze des Zinssatzes durch die Auflage einer 

Bundesanleihe gelten jeweils vati nächsten Monatsersten an. 

E) AR!' UND AUSMASS DER FÖRDERUNGSZUSCHtlSSE 

1. Für die Inanspruchnahme der Förderung hat der Förderungswerber bei 

gleichblei.bendem Förderungsumfang folgende WahJ.ni)glichkeiten: 

a} Auszahlung des Förderungszuschusses auf einmal (Einmalprämie) ; 

b) dreigeteilter Förderungszuschuß (50 % im ersten Jahr, 35 % im zweiten 

Jahr und 15 % im dritten Jahr) 

c) Auszahlung des Förderungszuschusses in jährlich gleichblei.benden 

Teilbetr~gen. 

2. Ferner können zusätzlich zu den Förderungszuschüssen gema Z.1 ge­

währt -werden: 

a) BÜrgschafts- oder Kreditversicherungskostenzuschuß; 

b) Qualifizierungsprämie bei Förderungen gau. Punkt Cl, Z.4, wobei 

die BasiSföiderung bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Punkt C), 

Z.4 auch in der ERP-Ersatzaktion erfolgen karm; 
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c) Irmovationsprämie bei Förderungen gern. Punkt C), Z.l, lit. h). 

Die Prämien gcrn. lit.b) und lit.c) können fUr dasselbe Vorhaben 

nicht gleichzeitig gewährt werden. 

3. Der Förderungszuschuß gem. Z.l beträgt 2 % p.a. bis 3,5 % p.a. der ge­

förderten Kreditsumrne und kann in begründeten Ausnahmefällen auch in 

einem höheren Ausmaße gewährt werden. 

Von einem Bundesland im Rahmen dieser Aktion mit einer besonderen 

Zusage für das jeweils selbe Vorhaben zu gewährende Förderungen sind 

auf das Gesamtausrtl9B der Förderung anzurechnen. 

4. Die Laufzeit der Förderungszuschüsse gema Z.1 und Z.2, lit.' a) kann 

5 Jahre, 7 1/2 Jahre oder 10 Jahre betragen. Sie wird den wirtschaftlichen 

Erfordernissen entsprechend, bzw. nach der Art der Investition bemessen 

(5 Jahre bei Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen, 7 1/2 

Jahre bei gemischten Investitionsvorhaben, d.h. sonstige Investitionen 

und Bauinvestitionen und 10 Jahre bei überwiegend baulichen Investi­

tionen). Die Darlehenslaufzeit selbst ist von der Zuschußdauer unabhängig; 

die Darlehenslaufzeit kann daher auch für eine längere, nicht aber für 

eine kürzere Dauer als die Förderungslaufzeit zwischen dem kredit­

gewährenden Institut und dem Kreditwerber vereinbart werden. In jedem 

Fall beträgt jedoch der der Förderung zugrunde liegende Zeitraum 

höchstens 10 Jahre. 

5. Der Zuschuß zu den Kosten einer Bürgschaft bzw. Kreditversicherung gema 

Punkt D), Z.2, lit. a) beträgt höchstens 1 % des verbürgten Kredites 

oder Kreditteiles; die Laufzeit wird gern. Z. 4 bemessen. 

6. Die Qualifizierungsprämie gern. Z.2, lit.b) beträgt höchstens 10 % der 

förderbaren Gesamtkosten. 

7. Eine Innovationsprämie gern. Z.2, lit.c) für Einrichtungen für die 

Betreuung von Gästen, die aufgrund neuer Ideen bzw. Tedmiken entwickelt 

werden, kann gern. der frem:1enverkehrspolitischen Bedeutung des Vor­

habens gewährt werden und kann höchstens 10 % der förderbaren Gesamt­

kosten betragen. 
.', 
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8. Ein Vorhaben darf nur gefördert Werden, wenn seine Durchführung ohne 

Förderung aus Bunoesmitteln nicht oder nicht in dem notwendigen Umfang 

möglich sein würde. 

9. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung besteht nicht. 

Eine Förderung wird jedenfalls dann nicht gewährt, wenn gegen den 

Förderungswerber ein Verfahren zum Ausschluß von der Gewerbeausübung 

anhängig ist. 

F) NICHT FÖRDERBARE ANSCHAFFUNGEN UND FINANZIERUNGSVORGÄNGE 

Die folgenden Anschaffungen lli1d Finanzierungsvorgänge werden nicht gefördert 

und auch als Teil der Eigenfinanzierungsquote nicht anerkannt: 

1. Investitonen, auf welche die in Punkt C) genannten Kriterien nicht 

zutreffen; 

2. der Ankauf von Grundstücken und Baulichkeiten; 

3. der Ankauf von Personen-, Liefer- und Lastkraftwagen jeder Art; 

4. der Ankauf von gebrauchten Maschinen und sonstigen gebrauchten Anlagen; 

5. der Ankauf von Musik- und Spielautomaten; 

6. Untemehmerwohnungen: 

7. die Umschuldung von bereits gewährten Krediten, ausgencmnen vorher von 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten genehmigte Vor- und 

Zwischenfinanzierungen , deren Konditionen dem Punkt D), Z. 4 entsprechen; 

8. Betriebsmittelkredite und sonstige Kredite, die nicht betrieblichen 

Investitionszwecken dienen, sowie Leasingfinanzierungen; 

9. Investitionen, die mehr als 6 Monate vor dem Einlangen des Förderungs­

antrages beim Bundesrninisterium für wirtsch~ftliche Angelegenheiten 

erfolgt sind. 
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Der Förderungsantrag kann beim Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­

legenheiten direkt oder über alle ('sterreichischen Kredit- und Versicherungs­

unternehmungen gem. Anlage, welche die Richtlinien und das Verfahren der 

gegenständlichen Aktion anerkennen, eingebracht werden. 

Zur AntragsteIlung sind die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­

legenheiten aufgelegten Formulare zu verwenden. 

Der Antrag hat folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name des Antragstellers (Firrnenwortlaut); 

2. Geschäfts- und Wohnadresse ; 

3. bestehende oder .im ZusClItTrienhang P.1it dem Investitionsvorhaben angestrebte 

Gewerbeberechtigung (en) ; 

4. Kurzbeschreibung des Investitionsvorhabens samt Angabe der Kosten sowie 

der geplanten Finanzierung; 

5. Höhe und Laufzeit des angesprochenen Kredites; 

6. Angabe über andere für dieses Vorhaben angestrebte oder bereits ge­

währte Förderungen ; 

7. Antrag auf Förderung gem. Punkt E) 0 

Dem Antrag sind folgende Unterlaqen beizufügen: 

a) Angaben über den Betrieb und die darin Tätigen (Betriebsbeschreibung) ; 

sofern vorhanden, Prospekte und Photographien ; 

b) verfügbare Bilanzen samt Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten 

beiden Geschäftsjahre oder - bei nicht bilanzpflichtigen Unternehmen -

Vermägensstatus (Aufstellung der Aktiva und Passiva zum Zeitpunkt des 

Kreditantrages) sowie Einna1nnen- und Ausgabenrechnungen der letzten 

beiden Geschäftsjahre; 
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c) behördlich genernnigte Bauplime, bei Investitionen gern. Punkt C), Abs.1, 

lit. fauch Gesamtgestaltungsplan; 

d) KostenvoranschlFige, Proformarechnungen, Rechnungen; 

e) Gewerbeberechtigung(en), behördliche Bewilligungen; 

f) Rentabilitätsberechnung; erg2nzend dazu Bauzeit- und Finanzierungsplan 

bei allen Investitionsvorhaben, bei denen die Kosten des Gesamtvor­

habens S 5,000.000,-- übersteigen, bzw. gräßer sind als der C~samt­

umsatz im letzten Geschäftsjahr vor der Antragsteilung; 

g) bei Anträgen auf Förderung eines Hallenbades Nachweis der Vorkehrungen 

zur Gewährleistung eines optimal energie sparenden Betriebes; 

h) bei Anträgen auf Qualifizierungsprämie Begründung durch genaue Dar­

stellung der Art des Investitionsvorhabens im Sinne von Punkt c) , 

Z. 4, ergänzend zur Kurzbeschreibuhg des Investitionsvorhabens gern. 

Punkt G), Z.4; 

i) bei Anträgen auf IIU1ovationsprämie begründete Darstellung des er­

warteten zusätzlichen CX~steaufkarnmens; 

j) Stellungnahme des befaßten Kredi t- bzw. Versicherungsunternehmens , 

die wie folgt zu gliedern ist: 

- Bonität und Kred~twürdigkeit des Antragstellers 

- Geschäftsumfang und Entwicklungsrnöglichkeit 

- Auswirkung der zu finanzierenden Investitionen 

- Begründung für das Ansprechen einer Förderung; 

k) Kreditpromesse; 

1) Anbot des die Bürgschaft bzw. Kreditversicherung übernehmenden Institutes 

(erforderlich im Falle eines Antrages auf Gewährung eines Haftungs­

kostenzuschusses gern. Punkt E), Z.2, lit. al'. 

Das ausgefüllte, datierte und unterfertigte Antragsformular ist in fünffacher 

Ausfertigung beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

oder bei dern kreditgewährenden Institut einzubringen. Die oben angeführten 

unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung anzuschließen. Ein Antrags­

formular mit je einern Exemplar aller VaTI Förderungswerber beigefügten 

Unterlagen bleibt beim kreditgewährenden Institut. Ein weiteres Antrags­

formular mit je einern Exemplar aller von Förderungswerber beigefügten sowie 
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den noch vom Institut beizufügenden Unterlagen wird von diesem an das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten gesandt. 

Eine Fristliberschreitung bei der Antragseinreichung kcmn nur dann toleriert 

werden, werm der Förderungswerber ohne sein Verschulden an der recht­

zeitigen Antragstellung verhindert war. Der Förderungsantrag muß in diesem 

Fall spätestens binnen einem Monat nach Wegfall des Hindernisses bei.m 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten eingelangt sein. 

Ist das Fristversäumnis bei der Antragsteilung durch Verschulden des yxedit­

gewährenden Institutes eingetreten, so kann das Ansuchen um Nachsicht der 

Fristversäumnis nur dann in Behandlung genommen werden, werm das Institut 

sein Verschulden bestätigt und sich gleichzeitig bereit erklärt, mindestens 

25 % der Förderungssumme selbst zu tragen. 

Je ein weiteres Exemplar des Förderungsantrages ist ohne Beifügung der Unter­
lagen der Fremdenverkehrsabteilung des Amtes der J~ndesregierung, der Lctndes­

kamner der gewerblichen vlirtschaft sowie der Kammer für Arbeiter und Ange­

stellte, zur Abgabe einer gutächtlichen Äußerung vom fremdenverkehrs­

politischen Standpunkt zu übermitteln. Bei der Förderung von Neubauten 

haben die Gutachten auf die Voraussetzungen gem. Punkt Cl, Z.2. ausdrücklich 

einzugehen. Die Frist für die Vorlage der Gutachten beträgt im Interesse 

der Beschleunigung des Verfahrens 6 Wochen. 

Nach Vorliegen des vollständigen Förderungsantrages und der vorerwähnten 

Gutachten (oder ungenütztem Verstreichen der oben angegebenen Frist) ent­

scheidet das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten über die 

Förderung. Hievon werden der Förderungswerber , das kreditgewährende I nsti tut 

und das Amt der Landesregierung in Kenntnis gesetzt. 

Der Förderungsantrag wird nicht weiter behandelt, werm nach Ablauf von 12 

Monaten seit seinem Einlangen im Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­

legenheiten die zur Beurteilung notwendigen Unterlagen nicht beigebracht 

worden sind. 

H) ANWEISUNG DER FÖRDERUNG 

Die Anweisung der Förderungszuschüsse zu Gunsten des Förderungswerbersan 

das kreditgewtihrende Institut erfolgt nach der Förderungsbewilligung über 
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Aufforderung durch das kreditgew:-ihrende Institut, wenn 

- der Förderungsnehmer die Förderung sowie die damit allenfalls verbundenen 

Auflagen und Bedingungen angencmnen hat sowie vor der Auszahlung zu er­

füllende Bedingungen erfüllt hat; 

- das kreditgew2hrende Institut die allenfalls mit der Förderung verbundenen 

Auflagen und Bedingungen anerkarmt, allfällige von ihm zu erfüllende 

Bedingungen erfüllt und eine Kopie des abgeschlossenen Kreditvertrages, 
. "" 

bzw. der BÜrgschaftserklärung übennittelt hat. 

Die Förderungszuschüsse und Prämien sind zur Teiltilgung des Investitions­

kredites samt Zinsen oder zur Abdeckung von Investitionskosten des ge­

förderten Vorhabens zu verwenden. 

Die Einrnalprämien gern. Punkt E), Z. 1., lit a) können nach Maßgabe der fremden­

verkehrspolitischen Bedeutung des Vorhabens, nach der Mitteilung des kredit­

gewährenden Institutes über die erfolgte Durchführung des geförderten 

Vorhabens angewiesen werden. 

Die Uberweisung der Förderungszuschüsse und Prämien erfolgt zu den Ver­

rechnungsterminen 31. März und 30. September. 

I) EINSTELLUNG DER FÖRDER{~ 

1. Die Förderung wird vorläufig eingestellt bei 

a) Eröffnung des Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das Vermögen 

des Förderungsnehmers; 

b) entgeltlicher Veräußerung des Betriebes. 

Nach Abschluß des Insol venzverfahrens, bzw. des Kaufvertrages karm 

nach zusätzlicher Prüfung der persönlichen und wirtschaftlichen 

Verh~Utnissen des Käufers des Betriebes, oder des Ausgleichsschuldners 

die Förderung bei Weiterführung des Betriebes über Antrag weiter 

gewährt werden. 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)46 von 126

www.parlament.gv.at



- 12 -

2. Die Förderung wird eingestellt bei 

a) Wegfall der gewerberechtlichen oder sonstigen Voraussetzungen für 

die Führung des Betriebes; 

b) vorzeitiger Rückzahlung des Kredites (z.B. infolge von Kündigung 

des Kredites durch den Kreditgeber); 

c) dauernder Einstellung der Betriebstätigkeit. 

J) RUCKZAHLUNG DER FÖRDERUNG 

Die Verpflichtung der Rückzahlung der Förderungsmittel zuzüglich einer 

Verzinsung für die Zeit von der Auszahlung bis zur RÜckzahlung mit 3 von 

Hundert über dem jeweils geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Oester­

reichischen Nationalbank pro Jahr ist für den Fall zu vereinbaren, daß 

1. der Förderungsnehmer über wesentliche Umstände unvollständige oder falsche 

Angaben gemacht hat; 

2. das geförderte Vorhaben nicht oder durch Verschulden des Förderungsnehmers 

nicht rechtzeitig durchgeführt wird; 

3. die Förderung widrnungSwidrig ve:rvlendet wird oder Bedingungen durch Ver­

schulden des Förderungsnehmers nicht eingehalten werden: 

4. soweit bei Gewährung der Förderung vorgesehen, Berichte nicht erstattet, 

Nachweise nicht beigebracht, Uberprüfungen nicht ermöglicht werden; 

5. der Betrieb vor Ablauf eines Zeitraumes von 2 Jahren nach der Bewilligw.1g 

der Förderung aus einem Verschulden des Förderungsnehmers dauernd einge­

stellt wird. 

Erfolgt die dauernde Einstellung des Betriebes vor Ablauf eines Zeit­

raumes von 2 Jahren ohne Verschulden des Förderungsnehmers, so kann das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten den För.derungsbetrag 

ohne Verrechnung von Pönalzinsen von Förderungsnehmer zurückverlangen. 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 47 von 126

www.parlament.gv.at



- 13 -

K) UBERPRUFuNG 

Das kreditgewiihrende Institut hat die widnltmgsgcrn:iß0 Verwendung des Jnvesti­

tionskredites sowie der Förderungszuschüsse und Prämien nach erfolgter 

Durchführung des Investitionsvorhabens zu bestätigen. Das Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten behält sich vor, eine Uberprüfung der 

Verwendung der Förderungsmittel und des Vorhabens vorzunehmen bzw. vor­

nehmen zu lassen. 

L) l1EHRFACHFÖRDERtJl'JG 

Der Förderungswerber ist verpflichtet, entsprechende Angaben über beabsichtigte, 

laufende oder erledigte Anträge bei anderen Bundesstellen oder anderen 

Rechtsträgern , die dasselbe Investitionsvorhaben betreffen, im Förderungs­

ansuchen zu machen und diesbezüglich spätere Änderungen mitzuteilen. Mehr­

fachförderungen desselben Investitionsvorhabens sind im Bereich der van 

Bundesministeriurn für wirtschaftliche Angelegenheiten gestionierten Förderungs­

aktionen, abgesehen von Sonderregelungen, ausgeschlossen. 

M) AUSKUNF'I'ERI'EILtJl'JG 

Der Förderungswerber ist verpflichtet, dem Bundesministerium fiir wirt­

schaftliche Angelegenheiten auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, die mit dem 

Förderungsvorhaben im Zusammenhang stehen und Einsicht in Bücher und Belege 

sowie in sonstige der Uberprüfung der Durchführung des Förderungsvorhabens 

dienende Unterlagen zu gestatten. 

Ferner hat der Förderungsnehmer alle Ereignisse, welche die DurchfUhrtmg des 

geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung 

gegenüber dem Förderungsantrag oder vereinbarten Auflagen oder Bedingtlngen 

erfordern würden, über das jeweilige kreditgewährende Institut dem Bundes­

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten unverzüglich anzuzeigen. 
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N) DATENSCrJlJrZ 

In das Fonnular des Fördenmgsantrages ist eine F.rklilrung aufzlli1ehmen, 

wonach der Förderungswerber ausdrücklich zustimmt, daß die Besitzer 

von Daten, welche zur Bearbeitung seines Förderungsantrages erforderlich 

sind, diese an das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

übermitteln dürfen sowie weiters das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegeru1eiten gern. den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes BGBl. 

Nr. 565/1978, ausdrjcklich ermächtigt, 

1. Daten und Auskünfte über den Förderungswerber, die Firma, das Unter­

nehrren, bei Dritten einzullolen, bzw. einholen zu lassen; 

2. Daten mit Hilfe von eigenen bzw. frerrden autanatischen Datenver­

arbeitungsanlagen zu ermitteln, verarbeiten, benützen, übermitteln 

und löschen zu lassen; 

3. nach Ermessen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Daten und Auskünfte über den Förderungsantrag an das kreditgewährende 

Institut sowie die in Punkt G), 5. Absatz angeführten Stellen ein­

schließlich der von diesen Stellen mit der Abwicklung von Förderungen 

betrauten Institutionen weiterzugeben und von diesen Stellen sowie 

von anderen in Betracht kommenden FOrderungsstellen Daten über andere 

vorn Förderungswerber gestellte Förderungsanträge einzuholen; 

4. das kreditgewährende Institut und das begutachtende Amt Der Landes­

regierung sowie bei Mehrfachförderung die in Betracht kennEnden lli1d 

bei Insolvenzverfahren die gesetzlich vorgesehenen Stellen über die 

Entscheidlli1g des Bundesministeriunls für wirtschaftliche Angelegenheiten 

zu verständigen. 

0) VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

Eine entsprechende Erklärung über die Kenntnisnahme der Bestbmmungen der 

Punkte I), J), K) und M) - Einstellung und RÜckzahJ.ung der Förderung, Uber­

prüfung und Auskunfterteilung - und der sich daraus ergebenden Ver-
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pflichtungen ist in den jeweiligen Darlehensvertrag aufzunehmen. Das kredit­

gewährende Institut ist verpflichtet, das Bundesministeritnn für \'lirtschaft­

liche Angelegenheiten von ihm zur Ke~~tnis gelangenden Umständen, die eine 

Einstellung. oder Rückforderung der Förderung erfordern würden, unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen. 

P) GERICHTSSTANDVEREINBARUNG 

Eine Vereinbarung, daß sich der Förderungsnehrner in allen Streitigkeiten 

aus der ~ährung eines Förderungszuschusses der Ger ichtsbarkei t des 

sachlich zuständigen Gerichtes in Wien unterwirft, es dem Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten jedoch vorbehalten bleibt, ihn auch bei 

seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen, ist in den jeweiligen Dar­

lehensvertrag aufzunehmen. 

LEITFADEN 

für die Inanspruchnahme der Frerndenverkehrs-Förderungsaktion des Bundes­

ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten will in Zusammen~ 

arbeit mit den Bundesländern Mit dieser Förderungsaktion dazu b8itragen, 

die Konkurrenzfähigkeit der österr. Fremdenverkehrswirtschaft durch Be­

reicherung des Angebotes und Hebung der Qualität zu erhalten bzw. weiter 

zu stärken. 

Für die Durchführung dieser in den Richtlinien für die "Fremc1enverkehrs­

Förderungsaktion" genau beschriebenen Investitionsvorhaben können Sie 

Förderungszuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln erhalten. 

Was ist dafür zu tun? 

1. Sie besorgen sich die Antragsformulare für die "Fremdenverkehrs-Förderungs­

aktion" bei Ihrem kreditgewährenden Institut oder dirPJ<:.t beim Bundes­

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
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2. Sooarm übergeben Sie die auscJC'flillten Antrilqsfnnnulare in fiinffacher 

Ausfertigung dem yxeditgewährenden Institut oder direkt dem BW1des­

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten. Die in den Richtlinien 

und im Antragsformular für die "Frenrlenverkehrs-Förderungsaktion" 

angeführten Unterlagen sind in zweifacher Ausfel~igung anzuschließen. 

Sollten Sie Unterlagen nicht sofort dem Antragsfornrular beigeben 

können, so kreuzen Sie die entsprechende Spalte "Wird nachgereicht" 

im Antragsformular an. 

Achten Sie jedenfalls darauf, daß Ihr vollständiger Förderungsantrag 

(Antragsformular samt kompletten Unterlagen) spätestens sechs Monate 

nach Durchführung der Investitionen dem Bundesministerium für wirt­

schaftliche Angelegenheiten vorliegt, da ansonsten Ihr Antrag nicht 

behandelt werden kann. 

Eine Fristüberschreitung der Antragseinreichung kann nur dann toleriert 

werden, wenn der Fördenmgswerber ohne sein Verschulden an der recht­

zeitigen Antragstellung verhindert war. Der P0rderungsr.mtrag muß in diQs€'lTl 

Fall spätestens binnen einem r·lonat nach Wegfall des Hiridernisses beim 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten eingelangt sein. 

Ist das Fristversäumnis bei der Antragsteilung durch Verschulden des 

kreditgewf:ihrenden Institutes eingetreten, so kann das Ansuchen um 

Nachsicht der Fristversäumnis nur dann in Behandlung genommen werden, 

wenn das Institut sein Verschulden bestätigt und sich gleichzeitig 

bereit erklärt, mindestens 25 % der Förderungssumrne selbst zu tragen. 

Ihr Antrag kann auch dann nicht weiter behandelt werden, wenn nach Ab­

lauf von zwölf Monaten seit seinem Einlangen im Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten die erforderlichen Unterlagen nicht bei­

gebracht worden sind. 

3. Nach Vorliegen des vollständigen Förderungsantrages und der Stellungnahmen 

des Amtes der Landesregierung, der Landeskanner der gewerblichen Wirtschaft 

sowie der Kanmer für Arbeiter und Angestellte zu Ihrem Antrag entscheidet 

das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Förderung. 

Der bewilligte Förderlli1gszuschuß wird sodann auf das von Ihnen genannte 

Konto bei Ihrem kreditgewährenden Institut übenoJiesen. 
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Damit :ist eine Invc~,tition, die dpr Erhaltung und weiteren St~rkung der 

Konkurrenzf~iliigkeit der österr. Fremdenverkehrswirtschaft dienen soll, aus 

Bundes- und Landesmitteln gefördert worden. 

Ihr Gäste und Mitarbeiter sollen sich bei Ihnen wohlfühlen! 

LISTE 

der beteiligten C-.eld- und Kreditinstitute bzw. Versicherungsunternehmungen 

nach dem Stand: 1. April 1987 

AG zur Förderung von wirtschaftlichen Unternehmungen und Bauvorhaben 

Bank für Arbe i t und Wirtschaft AG 

Bank für Kärnten AG 

Bank für Tirol und Vorarlberg 

Bank der Österr. Postsparkasse AG 

Bankhaus Carl Sp.'.1nglcr & Co. 

Bankhaus Daghofer & Co. 

Bankhaus Krentschker & Co 0 

Bankhaus Schelhammer & Schattera 

Bundesländer Versicherungs AG 

Bergerbank-Bankhaus Berger & Co. 

Creditanstalt-Bankverein 

Eisenstädter ~~ AG 

Genossenschaftliche Zentralbank AG, Raiffeisen-Geldsektor 

Bank für Wirtschaft und freie Berufe AG 

Girozentrale und Bank der österr. Sparkassen AG 

Generali Allgemeine Lebensversicherungs AG 

Internationale Unfall- und Schadensversicherungs AG 

Jupiter-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

Oberbank, Bank für OÖ· und Salzburg 

österr. Credit-Institut AG 

österr 0 Hotel- und Frem:1enverkehrs-Treuhandges. m. b. H • 

österr. Länderbank AG 

österr. Investitionskredit AG 

österr. Volksfürsorge , Allgemeine Versicherungs AG 

österr. Volksbanken. AG 
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Pensionsinstitut der österr. Privatbahnen 

Pfandbriefsteile der csterr. Landes-Hypothekenbanken 

Salzburger Kredit- und Wechsel-Bank. 

Wiener Allianz Versicherungs AG 

Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt 

Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien 

Z-Bank der Zentral sparkasse der Gemeinde Wien Ges.rn.b.H. 

Allgemeine Versicherungs AG, "Der Anker" 

Central Wechsel- und CreditbankAG 

Kreditverein der Zentralsparkasse für NÖ und das Burgenland 

Sparkasse Riezlern 

Donau-Allgemeine Versicherungs AG 

Kreditverein der Zentralsparkasse und Kamrnerzialbank Wien 

Wenn Sie Fragen über Möglichkeiten für eine Förderung Ihres 
Vorhabens haben sollten, so wenden Sie sich an die mit dieser 

Förderungsaktion befaßten Stellen, die Ihnen gerne mit Auskünften 

zur Verfügung stehen: 

- Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Fremdenverkehrsförderung 

- Ämter der Landesregierungen, 

Landes fremdenverkehrsabtei lungen 

- Fremdenverkehrssektionen der Landeskammern und 

Bundessektion Fremdenverkehr der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 

- Landeskammern für Arbeiter und Angestellte 

WIR WUNSCHEN IHNEN VIEL ERFOLG! 
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Berechnung der Förderungszuschüsse im Rahmen von Förderungsaktionen 

des Bundesrninisterium für wirtschaftliche l'<.ngelegenheite1 

für ein Darlehen von S 1 Mio. (Förderungszuschüsse in ÖS) 

Laufzeit d. Einmalprämie Dreigeteilter Förderungszuschuß Sunlfle 

Förderung Förderung 50 % 35 % 15 % 

1 % 5 34.840,-- 17.420,-- 12.740,-- 5.710,-- 35.870,--
7,5 42.400,-- 21.200,-- 15.510,-- 6.950,-- 43. 9:iO ,--

10 44.960,-- 22.480,-- 16.440,-- 7.360,-- 46.280,--

2 % 5 69.680,-- 34.8-10,-- 25.480,-- 11.420,-- 71. 740 ,--
7,5 84.800,-- 42.400,-- 31.020,-- 13.900,-- 87.320,--

10 89.920,-- 44.960,-- 32.880,-- 14.720,-- 92.560,--

3 % 5 104.520,-- 52.260,-- 38.220,-- 17.130,-- 107.610,--
7,5 127.200,-- 63.600,-- 46.530,-- 20.850,-- 130.980,--

10 134.880,-- 67.440,-- 49.320,-- 22.080,-- 138.840,--

4 % 5 139.360,-- 69.680,-- 50.960,-- 22.840,-- 143.480,--
7,5 169.600,-- 84.800,-- 62.040,-- 27.800,-- 174.640,--

10 179.840,-- 89.920,-- 65.760,-- 29.440,-- 185.120,--

5 % 5 174.200,-- 87.100,-- 63.700,-- 28.550,-- 179.350,--
7,5 212.000,-- 106.000,-- 77.550,-- 34.750,-- 218.300,--

10 224 .. 800,-- 112.400,-- 82.200,-- 36.800,-- 231.400,--

Gleichbleib. Jar-.restei 1-

Jahre sbe trag betröge Surrrr~2 

7.940,-- 39.700,--
7.200,-- 50.400,--' 
5.680,-- 56.800,--

15.880,-- 79.400,--
14.400,-- 100.800,--· 
11.360,-- 113.600,--

23.820,-- 119.100,--
21.600,-- 151.200,--
17.040,-- 170.400,--

31. 760 ,-- 158.800,--
28.800,-- 201. 600 ,--
22.720,-- 227.200,--

39.700,-- 198.500,--
36.000,-- 252.000,--
28.400,-- 284.000,--

, 
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RICIEITLI~IE~ 

FÜr die Gewährung von Z~ckzuschüsseK1 
des Bundes an Gelle inden zur FÖrderung 

und Pflege des Fremdenverkehrs 
gemäß § 21 Abs.l Z 2 FAG 1979 09 

vom 1 0 Dezember 1982 

FÜr die Gewährung von Z~ckzuschüssen aus Haushaltm.tttl!ln 0le8 
Bundes an Gaooinden zur Förderung und Pflege das ~~~ 
gelten die nachstehenden p vom Bundesministerium für 'i~ ~ 
vom Bundesministerium für Handel u GeW'ei:ba und Industrie a:'1~ 
nen Richtlinieno 

A)~ZIEL 

Förderungsziel ist die Erhaltung und die ~it~~~ ~~ ~ 
Konkurrenzfähigkeit des österreidhischen Fr~nv~i.Kcl!~@­
botes durch Hebung der Qualität und Be~i~~ ~ ~i= 

stischen Angebotes der FremdenverkmlrSge!meinrlleno 

Zusch~rber können <kmeinden sein, cUe alS!· GW!~ 
schaft tm eigenen Wirkungsbereich I~titLo~~ ~ 
Verbesserung oder Erweiterung ihres Fr~rrJ'larltd:~ 
durchfÜhren 0 

Bei entsprechender frendenV"erltehmpolitblchel' ~t~ ~ 
Vorhabens können fÜr die nachstehenden Imrestll.fe!<mUll ~ V'~ 
besserungq Modemisienmg edler Scllaff~ von ~~ 
betrieben oder -einrichtungen Z~zusch~ ~ ~~g 
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a) Freizeit-, Erholungs- und touristische Spo~anl2-
gen sowie Fitneßeinrichtungen (zoBo TennisplätHq 
Golfplätze, ~inigolfplätzeQ Freibäderv Einrichtun­
gen für den Wasserspm:t u Sammeli:i1."OOelbahnenu Eis­
lauf- und Eisscnießplätze) - Frei~r ~~ ~ 

gefördert, \<renn sie eire VoruäICm- l.IJtrl ~lzw~ 
aufweisen und w;enn die wH:.terungsmäßi~n Vor&na­
set zungen hiefür am Ort naclruIeisHch (:goBo IMl:EahlI. 
der Sonnentage) gegeben sind = Tenn!~flt't21!pl~~ 

werden nur gefölC'dart o ~m gllSlldJt:gGitig ~!fte ~ 

nishalle geschaffen wioo Q ~i j~ ~i ~ 

Beurteilung des Projektes ruf di~ ~i~e lJID15J 

die Standortsituation Bedacht w ~ i~tB 

b) Allwetter~trieba und Eind.cllt~ iCik ~f(! ~ 

unt.er Dach (zoBo Tennishallen17 R@H:.hruJl.<eRn\o kU~fum= 

sporträ\.ID\e17 Hallenbäder) ~ 

c) Tagungs-v ~ U1'1rl Vel"~Wt~~~~t~1m 
(zoBo auch Geselladhafts= unrl ~@rä~u ~ 
zwackräurneo Einricht~ für .ll.~ ~~t7liUn­
richtungen fÜt" Hdobykw:'se) ~ 

d) Kur- und ~!OOtiooaeirn:-!cllltmsIen ~~!~idll 

solche im zus~ang Mit El~i.l!.~ hiSolßlo 
Therapiet"äUma Il Sa.una17 ~elr~woou lIDtlt9ßl\irl­
Popl) 1 

e) Einricht~ fm- die BetralW'V;J lIfOKl ~~ Q Ort 
(z oBo Gästeinforcmatioo ~ ReselVi~t7 gimlrldr 
tungen für die Betra!\llit9) ron GOOt~d~11 raai ... 
lien und Behindarten)~ 

f) Maßnahmen zur Ortsverschönarung wtOI Ort.afgU~~"" 
tung; 

9) Scllaffung verkehlC8freier ZOnal SO"Wi@ t~llldl.S3tiiiK'belr 

(Einkaufs..;) Zentren in FrSltdenvemehrsort~' wtdl &l­
mit in Zusammenhang stehende Parltplät:eeQ ~~Illlf1 

Ladenstraßen 0 Lauben etc 0 ; 
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h) infrastrukturelle Einrichtungen (z.B. W&nder- ~ 
Aussichtswege und/oder -straßen, Radwand~rn~~u 

Schi-, Schibob- und Podelabfahrten 17 La~la:unoi~1nl 

sowie die dazugehÖrigen Pflegegeräteh toollrl1$U­
sche Anziehungspunkte) ; 

Bei allen Investitionsvorhaben, um deren ~~ ~ 
sucht wird, ist auf eine ästhetisch eii'ß1fmdlfr~Jl.~ ~\t4ill.., 

tung" besonders aber auf eine ästhetiscln ~i~~~@ 
Ensemble-Gestaltung Rücksicht zu nehmen .. ~! ~ 'ij'~~ 
sroßen gegen die Ästhetik wird kein Zwewlllsdl1ltltBl 9~o 

Die fremdenverkehrspolitische Bedeutung de~ ang9f~ 

Vorhaben ist im Hinblick auf das lokale und ~!aMllI.~ ~ 
denverkehrsangebot vor allen durch Feststell~ &ni:' ~ 
nen Unterkunftskapazität unter Einsdtluß ~ !i~~lQ= 
tes aus regionaler Sicht, unter Ausschlua ~lt' 13~!l.~ 
Einwohner, nachzuweisen. 

Erholungs- und Frebeitzentrenl7 die mehre~ m1!.~ ~ 
a) bis d) umfassen 0 ~rden bevorzuqtB Sädercm1~ ~ 8I!!J= 

sätzliche Eiru:idltungen (Buffet" SaUM 17 ~~ @o&1o» 
werden nicht gefördert .. 

Maßnahmen zur Verbesserunq bst~r ~~ 
betriebe und -einrichtungen W'erden wrst6lml: ~fEc~~o 

1.. Die förderbaren Gesamtkostro des lmrest! ti~~ CE=' 

geoon sich aus 

- der S1.1m!ItS der Kostenvoranschläge 
zuzijglich 

- den Archi tekten- und Beratungshonoireren bißl aru caJl.1lWK' ~ 
von 5 % der Summe der Kostenvoran.sd11äg@o 

Die förderbaren Gesamtkosten bUden wdl oU!.Q ~1~ ~ 
die Berechnung des Zweckzuschusseso Sofern ~~~~~~~R'=> 
abzüge von der GemeinOO nicht geltend geMIoot .~~ ~ 
oen, ist die zu leistende Umsatzsteuer in di@ ~~~ 
Gesamtkostenmiteinzubezieheno 
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2. Die Gesamtkosten eines InvestitionsvorhabeM, iEÜl' die ~!n 
Zweckzuschuß angesprochen werden kann" sind der Habe nach 
nidlt eingesdlränkt~ ob sie bei der FÖrcderrung ~ oder 
teilweise berucksidltigt werdenq ist von ~r f~r­
kehrspolitischen Bedeutung des Vorhabens lllI1ldl vo:rn &mI je­
weils zur Verfügung stehenden FÖrderungsmittell!'i\ ~i9o 

3 .. Die Gemeinde hat eine Grundleistung min.deSlt~ lI.l!'i\ ~r ~ 

des bewilI igten ZweckzusdlUSSes zu erbri~ l.lU'T!lI <6IlI.~ 1m 
Finanzierungsplan für das Investitionsvom~ _Bl.II~.il.~Q 

1 .. Der ZwoecKzusdluß beträgt 7 pS 'v 10 ~ amo ~~oS Q O}Q[' ~ 

derbaren Gesamtkosten des Investitiansvo~o ~@ ~ 
des Zweckzusdlusses ist unter Bedad1t~ ~ ~i(ll ~ ~ 
die fremdenverltehrspolitisdle Bedeutung de& Vo~ ~ite 
die geographische Latje und die mrtac:haf~.i!.rn@ ~~~~1l.@J'ß '-" 

der Gemeinde festzusetzeno 

20 Ein Vorhaben darf nur gefördert. 't:reroenv ~ ~~ ~ 

fÜhrung ohne Zwackzuschuß aus ~t~QJlJnl Il"Dl1.Mt ~ 
nidlt in dem notwendigen Umfang möglich sell.fl1l cl§~" 

3 .. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines ~~~ 
besteht nicht .. 

Die folgenden Ansdlaffungen und Finam:ielrulrt9~ ~~ 
nidlt gefördert: 

1. Investitionsvorhaben, die nicht von einer ~ill'liOO IallIlJ ~ 
bietskörpersdlaft durchgefÜhrt werden (zolBl .. Vo!dh~li1l" lOlita 
von einem Fremdenverkehrsvereinv Sportvereillll @teo 0&[' ~ 
einem Unternehmen durchgefÜhrt tre~no auch ~ Oli~ ~ 
Gänze im Eigent\.Jl\ der Gene inde steht) ~ 

20 Investitionen, auf weldle die in Punkt C) 9~ten ~~.il.~e= 
rien nicht zutreffen~ 

3. der Ankauf von Grundstücken W1d Baulichkeitf!i'U8 
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4. laufende Betriebs- und Erhaltungskosten; 

5. Vorhaben allgemein kommunaler Art~ 

6. Sportanlagen, für die eine frernrlenverkehrspolitisdh~ ~ 

tung nicht abgeleitet werden kann (z.Bo Fußballlplät~<eo 

Leichtathletikanlagen): 

7. in den Investitionskosten enthaltene Geldbesch&ff~~ 

kosten; 

8 0 Investitionen, die mehr als 6 Monate vor ~ ~inlQlllig/Eli'!l c6}es 

Förderungsantrages beim Bundesministerium für ßam:d~lCi' Ge=­
werbe und Industrie erfolgt sindo 

G)~ 

Der Antrag ist beim Bl1!1desministetium für ~lo ~rt1e ~ 
Industrie einzubringen; zur Antragsteilung sind die ~ 
Bundesministerium für Handel Q ~rbe unO lru3'iulstde wfg&­
legten Formulare zu verwenden. 

Der Antrag hat folgende Angaben Z\JJ enthal teiu 

1. Name und Adresse der antragstellenrlen Gemainde~ 

2. Name und Anschrift des BÜrgetm2!sters unöl ~ fÜr &ls lhtlI= 

jek.t Verantwortlienen; 

30 Bankverbindung (Kontobezeichnung); 

40 Kurzbesdlreibung des InvestitioruM)~M ~ bWjaba &li:' 
Kosten sowie der geplanten Finanzi~rung8 

60 Angaben über andere für dieses Vorhaben amgelt~@ ~1C 

bereits gewährte Förderungen, 

70 Antrag auf Gewährung eines ZweckzuschusseB genälß Pt.mkt ~) 0 
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Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügem 

a) Angaben Über die Gemeinde (Prospekte und Fotografien 
sofern vorhanden q Angabe der bestehenden Fremdenver­
kehrsbetriebe und -einrichtungen, Entwicklung des 
Fremdenverkehrs v i~sondere Gästenächti9Ung~u 

Bettenkapazi tät und deren Aus las tung v mird!stens 
während der letzten drei Jahre q getrennt Mdl Sam­

met'- und Wintersaisonen) : 

b) genaue Beschreibung des Investitionsvorllabans~ 

c) genehmigte Baupläne und Lagepläne g bzwo bei lmrsti­
tionsvorhaben gemäß Punkt e)q litof) und g) ~tal­

tungsplan: 

d) Gesamtkostenaufstellung (Kostenvoranschläge (J ProOOli:'=' 
marechnungen, Rechnungen: bei ~rzwedtvomamm ge­

sonderter Ausweis der Kosten dar fremdenVli2~lt'Sba­
zogenen Investitionen); 

e) Bauzeit- und FinanzierungsplM! (mit A8't9~ dlerr 
Grundleistung gemäß Punkt O/5)~ 

f) Rentabili tätsberecl1nung oder batdeb.w!rt~m:f6.Uoo~ 

Vorschau q bei Vorh~n die laufende Ei~n und 

Ausgaben erwarten lassen. Wenn die G!scmItk~t®«l &es! 
Investitionsvorhabens S 10 vO Mio. übsrsdhreitsnu. ist 
diese Unterlage von einen befugten Wirt.acllaf~f~ 
oder von dem befaßten Geld- oder Rreditinatitut w 
erstellen.'Hiebei sind auch die gegenwrU~ tmdl 
zukÜnftigen Auswirkungen der Investition auf den Q;­

meindehaushalt darzustellen: 

Der ausgefüllte g dati~rte und unterfertigte OlmtlCsg Ült in 
zweifacher Ausfertigung beim BundesminiBterium fürr lBlandel, 

Gewerbe und Industde einzubringeno Die doan &ngeffUhrtS'il 
Unterlagen sind in zweifacher Ausfertigung anzuschließeno 
Ein Exemplar des eingelangten Antrages samt Beil~n wi~ da8 

zuständigen Amt der Landesregierung zur Kenntnis 9eb~acht~ UI 
diesem als GemeindeaufsidhtsbehÖ~ die MÖglichkeit ~u einer 
fremdenverkehrspolitischen Stellungnahme zu geben. 
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Vor der Entscheidung über den Antrag wird dem öst~ln:eiclli8Chen 
Gemeindebund und dem österreich ischen Städtebund Gelegenheit 
zur Abgabe einer fachlichen Meinung gegebeno 

Von der Entscheidung werden das Amt der Landesregie~ ~e 
gegebenenfalls das kreditgewährende Institut in Kevmtnlläl c;ve­
setzt. 

Der Antrag wird nicht weiter behandelt, wenn nach ,M,1a!Uf von 
12 Monaten seit seinE!ll Einlangen im Burdeeministedum für 1l!lIm= 
deI, Gewerbe und Industrie die zur Entscheidung ~i~ 
Unterlagen nicht beigebradlt worden sind .. 

1. Die Anweisung des Zweckzuschusses an die Gsireirn2a <!ll:fu19t 
nach der Bew i11 igung, wem diese den Zwadta;uscll\~ ~~@ 

die damit allenfalls verbundenen Auflagen und lBtaOli~~. 
angencmrnen sowie die vor der Auszahlung zu eltJEüll~ ~ 
dingungen er,fÜllt hat: 

2" Die Gemeinde hat den erhaltenen zwedtzt.!ach\llß hamha)l~A~ 
zu verrechnen und auszuweiseno 

3. Der Zwedtzuschuß ist zur AbdedtUl"b9 von !~titi~~<!n 
des geförderten Vorhabens oder zur TeiU.il9W19 Olea I~ 

vestitionskredites samt Zinsen zu ve~ndeno 

4 .. Die Anweisung der Zwedtzuschüsse erfolrgt ~ ~Il'll ~ 
stirrmungen des jeweiligen Bundesfin&nZ9'es<et:ES91 (lunrcl! ~ 
zur Verfügung über den betreffenden finanzgesetzl1Chen ~ 
satz berechtigte Bundesministeriumo 
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Der bewilligte Zweckzuschuß wird nicht ausge~lt bei 

a) entgel tlicher Verä~rUJ'lg des geförderten ~ 
triebes oder der geförderten Einrichtung~ 

b) Wegfall der Voraussetzungen für die ErbdrojWtg 

der fremdenverkehrsmäßigen Leistung: 

c) dauernder Einstellung des geförderten ~tlri®es 
oder der geförderten Einrichtungo 

Die Verpflichtung der RÜckzahlung der Zuschußmittel zuz~11ch 
einer Verzinsung für die Zeit von der Auszahl~ b!!äI wr ~ 
zahlung mit 3 von Hundert Über dem j~ilB 9~1~~~ lUm'if~ 
für Eskontierungen der Oesterreichischen Nati~bQ~ ~ ~~ 
besteht für den Fall, daß 

1 Q die Gemeinde die Ii'Örd?rungssteJ.len ÜbP.r ~K\tliclnte ltW 
stände getäuscht oder unvollständige oder iail.~cll~ ~~n 

gemacht hat: 

2. das geförderte Vorhaben durch ein VeI"8chul~ ~rc ~1~ 
nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt ~i~3 

3. der Nachweis der Grundleistung der ~~ \ll!i'1.rl OleYC N~ 

weis der widmungsgemäßen Verwendung des e~~e~. Z~= 
zuschusses nicht beigebracht wird: 

40 der Zweckzuschuß widrm.mgswidrig vensendet t1iro edler ~ 
Erfolg des Vorhabens sichernde i\ufl~n o&r Beding~ 
aus Verschulden der Gemeinde nicht eingehalll:~ o&r ~~ 
se.hene Berichte nicht erstattet odal' Na~!~ Il'il!dhlt ~~ 
bracht werden, sofern in den beiden letztgen&nnten rä11@n 
eine einmalige den ausdrücklichen Hinweis a:uJjC die RedlbJ­
folge der Nichtbefolgung enthalt~r.de ~·~nWt9 ohne Erfol(]J 
geblieben ist; 
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5. der geförderte Betrieb· oder die geförderte Einrichtung vor 
Ablauf eines Zeitdmmes von zwei Jahren nach der BarilU.­
gung des Zuschusses aus einem Verschulden der Gemeinde 
dauernd einges'tellt wird. Erfolgt die dauernde Eimtallung 
vor Ablauf eines Zeitraumes von 2 Jahren ohne Verschulden 
der Gemeinde, so kann der Zusmußbetrag ohne VelYedmung 
von PÖnalzinsen von der Gemeinde zurückverlangt weIden .. 

Die Gemeinde hat die widnamgsgemäße VeJ:W\endung dJe :wgM~ 
nen Zweck zuschusses nach erfolgter DurdlfÜhI1lJ't9 ~l8 r~ti­
tionsvorhabens zu bestätigen. 

Innerhalb von sems Monaten nach Erhalt des Z~2uadh~ 

hat die Geneinde die widmungsgemäße Venrendung das em&lt~ 
Zweckzuschusses durch Vor lage von Rechnungen un.t1I ZMlW'!9~ 
legen mindestens in der Zuschuflhöhe nachzuweiaeli'lo Femel" iet 
die Grundleistung gemäß Punkt D) 11 Z 0 5 durch V01rl~ von ~ 
nungen und Zahlungsbelegen nachz~isen. 
Aus dem Verwendungsna~i~ IilÜssen jedenfruls Olle der Z\llJ!K~Ull&a 

berechnung zugrundegelegten Gesamtkosten des 9reföroert\$lil ~ 
habens und deren Finanzierung sowie dar 2!ai tpwM:t 02lC Ftart~­
stellung hervorgeheno 
Spätestens innerhalb eines Jahres nach Erhalt dies Z~w­

schusses ist, wenn das Vorhaben nodl nicht abg~clit06OOn t1I!J:"'" 

den konnte, ein vorläufiger Verwendungsberidht abzugebeno 

Das Bundesministerium für Finanzen und das Bundesmird.lSltegoium 
für Handel, Gewerbe und Indust:d~ behalten sich ~r, die wid­
mungsgemäße Verwendung der Zweckzuschüsse zu prüfen. 

., 0" 
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Oie Antragstellerin ist verpflichtet v Um Antrag entsprechende 
Angaben über beabsidltigte q laufende oder erledigte Förcde­
rungsanträge bei anderen Bundesstellen oder andaren ~ts­
trägern, die dasselbe Investitionsvorhaben betreffenu zu 
machen. Wird für eine der im Punkt C) angeführten lnvesti-:­
tionen eine weitere Förderung durch andere Bundesstellen ge­
währt" so ist diese grundsätzlich auf den zu g~~~ 
Zweckzuschuß anzurechnen. 

M)~ 

Oie Gemeinde ist verpflichtet" dem B~dnlsterlum für ~ 
deI, Gewerbe und Industrie und dem BundesministedUM für 
Finanzen auf Verlangen Auskünfte zu erteileK"lv die mit ~ 
FÖrderungsvorhaben in ZUsaJITJn'enhang 8tehen w'td Eim1clnt 1n 
BÜcher und Belege sowie sonstige Ckr Öbaq>rÜfung der DlircS!lfllh­
rung des FÖrderungsvorh~ns dienende Unterlag~!'ll zu ge~ta~tm .. 

Ferner hat die Gemeinde alle Ereignisse q welche di~ ~ ...... 
fÜhrung des geförderten Vcrh~ns verZ5g~rn ~r wrmöqUdh 
machen oder eine Abänderung geg~~r dem 1?ÖIdeM19aanuag 
oder vereinbarten Auflagen oder BedinglIDgen erfordern WlNel1 

dem Bundesministerium für Handel" Gewerbe und Industrie 
unverzüglich anzuzeigen. 

Eine entsprechende Erklärung Über die KenntnisnBlhm:e der Be­
stimmungen der Punkte J.)" J)" K) und M) - Einstellung tm61 
RÜckzahlu~ des Zusdlusses v Überprüfung und klskunftsertei­
lung - und der sich daraus ergebenden Verpflichtungen ist an­
läßlich der Annahme des Zuschusses gemäß Punkt 8/1 von dar 

Gemeinde abzugeben. 
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In allen Streitigkeiten aus der Gewährung eines FÖ~~~u­

schusses unterwirft sich die FÖrderungsnehmedn der GelridB~­
barkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Wieno ~ bl~!bt 
dem Bund jedoch vorbehalten v sie auch bei ihrem al19~!ll'!:1m 
Gerichtsstand zu belangeno 
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A'l.: . .' G!:'U11d. de!:' gesa!.r~;js:':!':'rei-::~'::'sc;'':!n 3era"t'mg über die Lage des 
:'Ju!:'ismu.s, diea!TI 10oAug"Jst '1974 \.:.llte!:' c.em '{orsitz von Bundes­
minister Dr. J ose! Sta:'i!>8,c:-,e!:' in InnsbrJ.ck s-tattgefunden be t D 

h~: das Bundesministeri~ ~Ur Eandel, Gewerbe und Industrie ein 
Komitee mit der Aufgabe eingesetzt, Empfehlungen für die Siche­
rung jener Fremdenverkenrsbetriebe zu erstatten, welche durch 
die Entwicklung des Tourismus unverschuldet in Not geraten. 

Dieses SIC~~RUNGSKOMITEE ist am 22.0ktober p 28 0 0ktober und 270 

November 1974 sowie am 15. Jänner 1976 in Wien, 1m HandelsmlnistQriwn 
zusammengetreten und erstattet, ~oweit nicht andersangegcben o 

einstimmig folgende ~~~EHLUNGEN: 
1. Allgemeines 

1.1 Die Sicherungemaßnahmen sollen nur solche Fremdanve~kehrac 
betriebe erfassen, bei denen Rückgänge und Ertragaminderung 
im Betrieb in Verbindung mj.-t: der al..lgewpinE'n Entw!.C'klun.ff 

des Tourismus eingetreten sinc. p eine Existenzgefährdunti vor~ 
liegt? und wenn der Betrieb mit der Sorgfalt eines ordent~ 
lichen Kaufmannes geführt wi~c. Dabei ist es unerhebli~~, 
durch welche Belastung die Existenzgefähr1ung ausgelost ~lrdo 
Besonders zu werten ist hiebei die aedeMtung de§ ~ !~ 
die örtliche und/Oder regionale Fremdenverkehrastruktur e9~i~ 
die Sicherung der Arbeitsplätzeo 

1 0 2 Eine Sicherungshilfe ist insbesondere abzulehnano ~snn man~ 
gelhafte Betriebsleistung oder spekulative Investitionen 
vorliegeno Wenn ein Betrieb um Sicherungshilte ansucht o in 
c.essen Gebiet der Touris~us nicht zurückgegangen iat@ i~t 

vor Gewährung einer Hilfe jedenfalls die Betrieb91ei8t~ 
zu prüfen o Lebensunfähige Betriebe scheiden von vornhsr~1n &~ 
den Sicherungsmaßnahmen aus SI Als "Kriterium der ~a~!;;; 
fähigkeit ist das Bet!:'lebsergebnis anzuaeh'9Ro 

1.) F~r die Beurteilung der Entwicklung des Tourismu~ iat d!e 
Zeit ab der Wintersaison 1973/74 heranzuzieheno 
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1.4. A~9 Fre!:lc!enverkeX:-s':;e~::-:'!:!·~e lz s:.:::..'1~ des Punktes 1.' 1901-

~e~ ~~ Be~erbe::-~~~s- ·~l~ 1erp!:e~~gsbetr!ebe angesehen 
werden, sow':'e S~h.wiI::'-':lbä.de::,. s::,'\'e::' t d~ese. im ~ege der Touco 

r~smusfö!'derung c~!'cn~:::'<:,~. &;e!~rdert worden a.tnc1 oc~r n:::-· 
derungswUrdig gewese~ w~~enD 

- !eine E~~!~~g ~~rde Uber die Einbe2ieh~ 
von K~r~~stalten (im Ausmaß ihrer Ab~ig= 
keit vom :ouris~s) erzielto 

- Seillift-Dnternehmen und ~er@ VQrkehrsbe= 
triebe sollen nicht au.fgen0B10lä trordGng ~ 
3MfHGul o so~l jedoch das ~Vo über dlQ ~~ 
beiten des Sicherungskomlteee iafoTmlerGläo 

Fremdenverkehrebetriebe D eie ~ttelbar Od~T @1ttelb~ 
1m Eigentum einer Gebiets:icc·rperscha.tt etehl!n tmd von ~!IOJc:> 

ger oder einer zumL~deßt mehrheitlich 1m E!g~~i~ der ~~ 
bletskörperschaft stehendt'!l Rp.chtnpernon gctlllct ·;(<::!·d<.:;,~ 

so:len vcn ~~t; Si:;huLi.o:.~~;.::a;z~r.:...-..:;. ll:"t.~lC. \!lll(.i.ijt i>I::l'1~i!o 

- Minderheitevotum der Vertra~l!~ dQr ~inQ 
debünde: 
Auch Fre:ndenverkehrabei:r!aoo do;g' O!>ig081 ~ 
sollen ~n ci! S!cnerunga~~~ einb@8@~ 

werdenD wenn entsch8idende Mi~GrGl~~~ 
vorliegen und die Gemeinde gQ~~en ~at9 ~~~ 
schUsse ode~ ~~höht~ ZusebU~QG 8U l~le~Qnß ~~~ 

wohl sie infolge des RUckg~G~ dtas TOm:'io~ 
ebenfalls verminderte Ei~~~ ~t ~d dQ~ 
GemeindehauAhalt selbst schon vor~ar mut ~~o 
schUsse ange~~08en waI'o 

2. Sicherungsmaßnahmen 

2.1 Jedes H11.fsansuchen eines FremdenverkehrlilbG'i;X'i®~G6 !fiilt i!: • ., 
div1duell zu prüfen ~~d zu entscheideno 

2.2 Zunächst Boll die vom BMf'HGul 0 in jed6j~ j'QJ.l 9S!..t.,~~O~,qJ .. ~;~~8 

Üsterreich1sche Hotel- und Premdenverkehr~=~X'G~~OOo~o~o~o 
(Hotel treuhand) das Hil feansuchen aina:r VO:l"'P~ \W~SX'l.atl~o 

Ergibt dieVorprütu.ng, daß eine MögliohkQlt bootoht o d~ ~o 

trieb zu helfen, 30 rJoll d!(! Hohlt!'~u.'l:\."11 '\?r):!':" allrn '!;":"lWtltP.ft@ 

mi ~ lien Gläu.bigern ein Arrangement Z'!. tJ;,:f.f~n \md IlUl.lan )[1"" 

• 
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nar..':::::~_:J.~~ :'L~r ::a. ::~.;'::.I'}':J zu. e.r..3'';e!.::'en o Dabei t:rird es in 

ers~er ~in~e ~arc~: ~~o~en, ~~~ Kred!tgeber längere 
1aufzel";cn oc!er3tund"..tngen von l'':''lgungsra.ten ge'WähreT'. 
Ti 19unf,s::a ten an j.'lS Ende der K::cdi tlautzel'~ /1..Td .. ~ci:..:: .. i€ ~;; \\r 

bzwo Zinsen kap! 'talisi.eren u."l.C ebenfa.lls an da.s E».d6 der 

Kreci:lau!zeit ansch:ießeno 

203 Gelang~ die Ho~elt::eur~d im Zuge ihrer Bemühungen zur 
Einsicht 9 daß der Betrieb ohne Z'!!Sä.tzliche fi.IV3.flziel1e 
Hilfe nicht gesicher~ werden ~ar~. so kar~ sie in dem zu 
erstattenden Be::icht eIne solche Hil!e vorschlagen • 

. • '; Als Möglichkeiten einer finanziellen Hilfeleistung ko~n 

in Betracht: 

2.41 Verlängerung von ~imJen2llJ.sch!.!Beeno d149 .!.m ~~&a ~1'fentc 

lieher Förderung gewährt wurden; 
~ bei der Aktion nach dem Gewerb~5t~~urv~rbo~ijG~S~ 

gesetz 1969 wird r.iefUr eine fU.chtl1n~ena.nd.e~ not ... 

2042 Stundung oder Anschluß an cas Ende der ~red1tlauf~Qi~ 
von ERP-Tilgungeraten oder -Annuitä~en; 

2 .. 4"5 ZuschUsse zur Abdeckung der gesaIllten Z1nfH:mU.&l~ ::l~:; r;·, 

triebes fUr höchstens ein Jahr» je nach Situation nicht 
rückzahlbar oder bedingt rückzahlbar; 

2 044 rückzahlbarer Annuitätenzusohuß fUr ein JWu'; 

2.45 Sonstige FöWlJ!A@}1. ~ec:tlJ:~ 
gabe ihrer E1.gnung fUr d,U ~.t~~ 
von erheblicher fremdenverkehrspoH t .f.Bcher· ~4:\al..'.t'l1~ C) 

205 Wenn die Hoteltre~~d sich um die Sich~~ ~~G9 Bo~~1~be8 
bemUht o sollen auch ~ie zuständige F~bGh6r6Q umd aGr 
zuständige 30z1alversicherunr,et~ng~r cntepr~~handofl 
Entf.e~enkommen zei~eno 

'~'. Finanzielle Mittel 

'.;.1 Die Mittel fUr finanzielle Hilfen gGmäß Pwnkt 2 0 lU M.@ 
2.4? sollen zunächst aus den vom BWld ~ von den ~~O~· 

ländern veranschlagten Fremdenverkehre=FöTd~~~s1tt~~ 
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3.2 Die ~~nanziel~en gilfe~ gemäß Punkt 2.43 biß 2045 sollen 
ir:. jed.en: ."Si:'lzelfal:!. z'..:. gleichwertigen Te.uen vom Bwld und 
von ~cnem 3undes!~~d aufgeb~ach: werden p WO der betrettenda 
Y~emdenverke~sbetrieb liegt. 

t,. Verfa."u:'en 

401 Formlose~ L~trag des Unterne~~ens a.~ das BMfHGuIQ mit !ol~ 
genden Beilage~.bzw. Angaben: 

Bilanzen für die letzten beiden Geachäfts= oder W1rtachggtsQ 
jahre; 

monatliche ümsatzzahlen für das J~~ 1974 und (e~a1t ~ijg~ 
lieh) 1975; 
Näehtigllngsstatiatik für die Jahre 1973 und 1974 mowlao 
monatlich für 1975 (soweit mBglich); 
Stand der Verbindlichkeiten o lr.ebesond.!re der boreits fälco 
ligen p auch mit Angaben Uber Kred1~g;;bcro Kred1thöhcn und 
Abstattung; 

Angaben über Vermögen (e!.nschließl1ch Privo~'1I'e:fi3ögan) Md 
Beteiligungen des Betriebsinhabers p bzw o der GQQQllae~rt9r; 
Nachweis des Gewerberechtea oder Angabe der ~iGn; 
Betriebsbeaon.reibung u.~d Angabe'i!r BeschltiiigtQnm&hl 1~ ~®r 
Hochsaison. . 

4.2 Zusendung eines Formblattes an den Hilf8~arbßr d~ch daQ 
BMfHGuio p in ~elchem die Ermäohtigung der HoteltrGuhmndzur 
Beratung p zur BetriebeeißsChau lJ.nd tUr Verhandl~g~n Bit ~0n 
Gläubigern eo....,ie die E:möchtigung des N1!HGulo zur Be:f&61~ 

der Hoteltreuhand und des zuständigen Amtes der ~dGe~aQ 
gierung enthalten ist o Soweit die in Punkt 4 0 1 G~iQn 
Angaben aus dem Antrag nicht ersichtllchaind g ~erde~ ~iQ 

gleichzeitig eingeholt. 

;1.5 Vorprüfung ces Antrages durch die vom Bl"I..fHOUI 0 'OOf~8'G<el 

Hote 1 treu..~d 0 

.:.. ') 1 Brßi bt die VorprU!un~ 0 daß Aussicht b~st@ht ~ deIii ~'t;&'.$.I9'b 

zu sichern p BO verständigt die HoteltreuhQnd h!~von drog 

BMfHGuI. und den HIlfswerber. 
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· • ,..: ~!"~i j: ':'::"8 Vo-:-?r'..:.:··..:..ig. {:~e a.::l S:" "";ze der Treu,.llaIld zu er­
~o:gen ha:, daß ~e:"ne A~~s!c~~ ~eeteht, den Betrieb zu 
eic~ern, ~o verst2~dig~ d:e !.oteltreuhand lediglich das 
BMfHGuI. 

l.,3 Das ~~HGuI. verständ!gt in beiden Fällen das zust~.d1ge 
Amt der LRG. (Förderungsabte:l~~g) ~~ter Beischluß einer 
Antragskopie, im Fal:e des Punktes 4.32 auch den Hiltawerb~re 

r..~ Im Falle des Punktes 4.31 soll die Hoteltreuhal'lti OIDle- t;f3it(J:.t:G~ 

gemäß Punkt 2 vorgehen, wenn notwendig eine Betrleba~inschou 
vornehmen und dem BMfHGuI. schriftlich Uber das Ergebnis 
ihrer Bemühungen berichten. Enthält der Bericht Vor~ehl~~ 
betreffend Sicherungsma3nahmen gemäß Punkt 204 und 2.5, so 

verständigt das BMfHGuI.hievon unter Anschluß einer Kopi~ 
des Berichtes der Hoteltreuhand im Einyernehmen mit dem BMtlo 
das zuständige Amt der ~qG. (allenfalls das BMfao~Verw.)o 
wobei gleichzeitig angegeben wird, ob SicherUng6maßn&hm~n 
und welche in Betracht gezogen werden. Das Amt d~r tnO, 

rultwortet ln jedem Palle. 

4.5 Waren die Bemühungen der Hoteltreuhand in Q!aGm ~all d~8 
Punktes 4.31 erfolglos, 80 verBtänd1~~ s1a hievon BOhr~t~o 
lieh das BMfHGule und das zuständi~e Am~ dGT XJ.W. ~,"'''.~c: 

Angabe der GrUndeo 

4.6 Es bleibt dem BMfHGuI., bzwe dem Amt der LRG. ~b~no~n~ 
in jedem Stadium des Verfahrens die in Betracht kO~Dde 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft unter tl~ dQ~ ~= 
triebsgehelmnlsses des Hilfswerbers zu intormie~G~o 

4.7 Dle Kosten eines günstigen Ergebnisses der Bs~Uh~Qn dQ~ 
Hoteltreuhand ~rägt der Hllfswerber u &lle ~deran Koe~Qa 
(Fälle der Pur~te 4.32 und 405> gehen zu L&aten d~r Hotel= 
treuhand. 

'I. Schlußbemerkung 

".' Die Empfehlungen erstrecken eioh auf dia JßhE~ 197~ ~ 
1')75 und 1976; das Komitee ist der Auf!a!ilQ\ID~o ~~ 
l~eeiP,1lctQn Zci tabständen. jedoch mJ.nd0stone 93.~..1:,.1~ 
zu~ l'r0.funr: der Lar;c zu::ammentrctcn ooLttc o 
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5.2 Die Sicherungsmaßna:~en sol:en ke~ne besondere Publizität 
erhal ten. Vielmehr soll lediglich die BundeswirtsehE ': :e­
!<ammer eine vorn ~.fHGuI. zu genehmigende Notlz 1n d~'t'\ 

Kammernachrichten ~~d in den Fachblättern verö!fent:iche~ 
lassen, in welcher der Kern der Maßnahmen sowie ihrer 
Voraussetzungen und Bedingungen allgemein umschrle~en wird 
und den Fremdenverkehrsbetr1eben empfohlen wird, sich weg~n 
näherer Auskünfte a.'1 das BMfHGuI., das Amt der LRG. oder 
die Handelskammer zu wenden. Diese Veröffentlichung 0011 
erst nach endgültiger Beschlußfassung über die Sicheruftgs­
maßnahmen erfolgen. 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 71 von 126

www.parlament.gv.at



.·\n das 

llUNDE. sr·lI N 1 S T un UM F ÜH HA~DEL. 
GEWERBE UND INDUSTRIE 
,\b t eil unq I I [/ 9 

~itubenr inn 1 
1011 Wie n 

f\etri fft: Ansuchen vom ....................•...........•....... um 

Gewährung von Förderungsmitteln für .•......•.•......... 

. .~ ........................................................ 

1. ~ame, Ansch r i ft und Rufnummer 

1.1. des Förderunqswerbers: 

1.2. bei Personengesellschaften der Gesellschafler: 

1. 3. bei Karitalgesellschaften der zuständigen Organe: 

1.4. bei juristischen Personen (Vereine u.dgI.) der leichnun~sbe-

rechtiqten Organe: 

2. Eintragung im Handels-, Genossenschafts- bzw. Vereinsregister (Au~­

ZU!) ist heizufi'lqen); o:Jriihpr hinnus ist bei Gesellschaften und Ver­

einen der qültige Gesellschaftsvertrag bzw. das gültige Vereills­

statut anzuschließen: 
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3. Angaben über die fachlichen Fähigkeiten des Förderungswerbers bzw. 

dessen Organe für die Durchführung des Vorhabens sowie Nachweis 

einschlägiger Tätigkeiten in den letzten 5 Jahren, soferne innerhalb 

dieses Zeitraumes kein rörderungsantrag an die ho. Abteilung qe­

richtet wurde: 

..... 

4. Unterliegt der rörderungswerber einer BeschrÄnkung in der Vcrfüqunq 

über das Vermögen? Ist oder war (innerhalb der letzten 5 Jahre) (]eqf'll 

eine der in Punkt 1 bezeichneten physischen oder juristischen Pe~­

sonen ein Zwangsvollstreckungs- p Konkurs- oder Ausgleichsverfahr~l' 

anhängig? 

5. Angabe über allenfalls aushaftende außergewöhnliche Verpflichtunf)ell 

(Garantien, Bürgschaften u.dgl.) des förderungswerbers: 

6. Genaue verbale und ziffernmäßige Darstellung des Gesamtvorhabens: 
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7. ßeqin~ und Dauer der Durchführung des Vorhabens sowie Vorl e aq _ " ... 

eines detaillierten Finanzierungsplanes: 

8. Zeitpunkt des Bedarfs der beantragten förderungsmittel unter Oe­

rücksichtigung des Punktes 7.: 

9. Bekanntgabe des Geld- bzw. Kreditinstitutes~ sowie Kontonummer' 9 Huf 

das die Überweisung erfolgen soll: 

10. Gesamtkosten des Vorhabens: 

(Ausführliche Kostenaufstellung bzw. Vorlage von Kostenvoranschlögertl. 

Hierbei ist das Projekt in einer tabellarischen Übersicht dafZustl'llt!fl 

und durch Kostenvoranschläge unter gesonderter Anführung der Mehrw"rl­

steuer bzw. Eigenkalkulationen zu belegen: 
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11. Gesamtfinanzierung des Vorhabens: 

11.1. Gesamtkosten (Pkt. 10) •••••••••••••••• 5 .................. 
11.2. Echte Eigenmittel """'0 5 

11.3. Kredit bzw. Bank-
finanzierung 00000 ••••••• 0 5 0000.0 •••• 

11.4. Sonstige Beiträge anderer 
öffentlicher oder privater 
Stellen (Aufgliederung 
Pkt. 14) 0 Q 0 •• 0.0.00'00000 0 ~5.....:.. • .:.. • .:.. • .:.. •• :..;.:..;.:..;.;..; • ....;;. _________ _ 

11.5. Erwartete Einnahmen (Summe 11.2. bis 
11.4. ) 

11.6. Fehlbetrag ••••••••••••••••.••••••••••• 

5 .•...•.••.... 00 ••• 

5 00.00000.000000 •••• 

12. H5he der beantragten rörderungsmittel gemäß Punkt 11.6.: 

5 000000.0.00 •• 000000000 ••• 

~ '. ßegrvP(lurg, I«arum das Vorhaben ohr,e förderung laUS iJundesMHteln fLeh\. 

oder nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden kann: 

"" 
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14. Hahe jener Mittel, um deren Gewährung der rarderungswerber fUr 

dasselbe Vorhaben, wenn auch mit verschiedener Zweckwidmunq, bei 

einem anderen Organ des Rundes oder ~inem anderen Rechtsträqei 

einschließlich der Gebietskarperschaften angesucht hat oder an­

suchen will oder die ihm von diesen bereits gewährt oder in ÄIW­

sicht gestellt wurden: 

14.1. Bundps-, Landes-. Gemeindebehörden oder sonstige Rechts­

träger, bei denen Sie um rörderungsmittel angesucht haben 

bzw. ansuchen werden: 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 

14.2. Bereits gewährte rarderungsmittel: 

Anweibende Stelle: 

• • • ·e ••••••••••••••••• · ........... . 

· ............ , 

14.3. In Aussicht gestellte Förderungsmittel: 

Anweisende Stelle: Betrag 

· ...... " ........................... . · ............. . 
• •••• 11 ••••••••••• 0·' ••••••••••••• 0 · ........... . 

· ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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15. Höhe der Förderung aus Bundesmitteln, die der Förderungswerber 

fUr Leistungen der ~leichen Art innerhalb der letzten fUnf Jahre 

vor Einbringung des Förderungsansuchens erhalten hat, wobei Ruch 

der Zeitpunkt der Bewilligung und die Qewilligende Stelle anZII­

geben sind: 

............................................................ ! .... 

• •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· .................................................................. . 
· .............................................................. . 
· ............................................................... . 

16. Sind Sie It. Umsatzsteuergesetz 1972, in der 

derzeit geltenden Fassung, vorsteuerabzugs­

berechtigt? 

Wenn ja, in welcher Höhe (Prozentsatz) ......... ' ~ . 
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17. Darstellung der finanziellen Situation Ihrer Organisation 

durch Vorlage der Jahresabschlüsse (Rilanzen, Gewinn- und Ver­

lustrechnungen, bzw. Jahresabschlußberichte oder Kassenberichte) 

der letzten drei Jehre,(wobei bei Subventionsansuchen im 

2. Halbjahr jedenfalls auch der Jahresabschluß des letzt­

vorangegangenen Jahres vorzulegen is~ sowie des Voranschlages 

(Budget) des laufenden Jahres. 

Obige Ausführungen wurden vom rörderungswerber gelesen und zur Kenntnis 

genommen, bzw. nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet: 

• 0 • 0 •• 00 ~ • 0 •• 0 ••••••• 0 0 0 • 0 •••• 0 9 am 0 •• 0 0 ••• ~ 0 • I) 0 • .00000.0 •••••••• 0 .0 

Unterachrift bzw. 
firmenmißige oder ver­
einsmißige Zeichnung 
samt Stampiglie 
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R ICH T L I NIE N 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 
für die 

"Bürges-Kleingewerbekreditaktion" 
- Ubernahme von Bürgschaften und Gewährung von Zinsenzu­

schüssen oder einmaligen Förderungszuschüssen -
Stand 1. April 1987 

Bei der Wahrnehmung der privatwirtschaftlichen Aufgaben des Bun­

des nach der "Bürges-Kleingewerbekreditaktion" - Obernahme von 
Bürgschaften und Gewährung von Z insenzuschiJssen oder einmaligen 
Förderungszuschüssen - durch die Bürgschat'tsfonds-Gesellschaft 
m. b.H., Wien 2, Taborstraße 10, im folgenden kurz Gesellschaft 
genannt, sind ausschließlich die nachstehenden Richtlinien einzu­
halten. 

,) FORDERlJl&<)ZIEL 

Die Förderung soll 
a) der Steigerung der Produktivität der gewerbliChen Wirt­

schaft und Senkung der Kosten der Erzeugung und des Um­

schlages der Güter und 
b) der Sicherung, Stärkung und Ausweitung der Exportfähigkeit 

der österreichischen Wirtschaft 
dienen. 

Unternehn:er von Klein- und Mittelbetrieben der gewerblichen 
Wirtschaft, die Inhaber einer Gewerbeberechtigung sind und 

nicht im ausreichenden Ausmaß über Banksicherheit verfügen. 
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Gefördert werden Investitionskredite 'bis zur Höhe von 
S 500.000,-- in allen Zweigen 

a) des Pruduktionsgewerbes 
b) des Dienstleistungsgewerbes (auch Verkehr und Fremden­

verkehr) und 
c) des Handelsgewerbes 

für die Anschaffung von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und 
Einrichtungen so..Jie f't..ir die Durchführung baulicher Investiti­
onen, die ausschließlich betrieblichen Zwecken dienen, in den 
in Ziff. 11) angeführten Wirtschaftszweigen jedoch nur nach 
Maßgabe der bezüglichen Sonderbestimmungen. 

4) FOHDE.HU NGSA In' 

Die Förderung der unter lirf. 3) angeführten Investionen er­
folgt entweder durch Gewährung von 
a) Bürgschaft und Zinsenzuschuß gemäß Ziff. 10) und 6) oder 
b) Bürgschaft und einmaligem Zuschuß gemäß Ziff. 10) und 7) 
für Kredite, die die Kreditinstitute den Gewerbetreibenden 
einräumen. 

5) VERZINSUOO DER KREDITE 

Eine Förderung wird nur gewährt, wenn die Berechnung der Zin­
sen bei halbjährlicher Kapitalisierung dekursiv und netto er­
folgt und eine nachschüssige Zahlungsweise angewendet wird, 
sofern die effektiven Kosten des vom Kreditnehmer angespro­
chenen Kredites nicht den Nominalzinssatz der zuletzt aufge­
legten Bundesanleihe mit einer Laufzeit von mindestens 10 Jah­
ren zuzüglich 0,5 % p.a., zuzüglich den dem Institut effektiv 
erwachsenden 8arauslagen (z.8. Post-, Auskunfts-, Eintragungs­
und Kreditgebühren, Kosten für Grundbuchauszüge, Auslagen für 
Liegenschaftsschätzungen) überschreiten. 
Veränderungen der Obergrenze des Zinssatzes durch die Auflage 
einer Bundesanleihe gelten jeweils vom nächsten Monatsersten 
an. 
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6) FOHDEHUNG ruHm ZINSI'}lZUsafOs .. (:;E 

Der Zillsenzuschuß für Kredite, welche die Kreditinstitute den 
Gewer'betreibenden einr'äumen, beträgt in der Regel 2 % p.a. 
Die Höchstlaufzeit für Zinsenzuschüsse beträgt 
a) 7 1/2 Jahre für r'ein bauliche Inve0titionsvorhaben, 
b) 6 Jahre für gemischte Investitionsvorhaben, bei welchen der 

rein bauliche Anteil mindestens 50 % erreicht, 
c) 5 Jahre für sonstige Investitionsvorhaben. 

7) FORDERUl«} OOROI EINMALIGEN WsaIUß 

a) Ein einmaliger Zuschuß zur Teiltilgung des Kredites samt 
Zinsen oder zur Abdeckung allfälliger höherer Investitions­
kosten, bzw. zur Vornahme einer Anschlußinvestition, welche 
der Gestion des Förderungsantrages nicht widerspricht, be­
trägt 8 % der jeweiligen in Anspruch p;enanrrenen und geför­
derten Kreditsumme. 

b) In Entwicklungs- und Problemregionen kann für Investitionen 
der einmalige Zuschuß des Bundes unter folgenden Vorausset­
zungen auf 14 % der jeweiligen in Anspruch genanmenen und 
ger orderten Kreditsurnme angehoben werden, wenn auch das be­
treffende Bundesland auf Grundlage einer Vereinbarung mit 
dem Bundesministerium rur wirtschaftliche Angelegenheiten 
eine Förderung zur Verfügung stellt: 

ba) Diese Regionalprämie von 6 % ist zu 4 Prozentpunkten vom 
Bund und zu2 Prozentpunkten vorn betreffenden Bundesland 
zu tragen. 

bb) Die Investitionen erfüllt mindestens eines der nachstehen­
den Kriterien: 
- Einstellung auf die gegebenen und zu erwartenden Markt-

verhältnisse 
- Verbesserung der Produktivität 
- Investitionen zur sinnvollen Energienutzung 
- Investitionen im Interesse des Umweltschutzes 
- Änderung des Erscheinungsbildes des Betriebes 
- Innovatorische Investitionen 
- Investitionen zur Sicherung der Nahversorgung. 

'0 ... 
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c) Die Inanspruchnahme des FörderungszusclJusses im I-Iöchstaus­
maß von S 40.000, -- oder von S 70.000, -- in Entwicklungs­
und Problemregionen ist nur einClBl innerhalb von 3 Jahren 
möglich, wobei jedoch eine Inanspruchnahme des Höchstförde­
rungszuschusses innerhalb diese Zeitraumes durch mehrere 
Teilkreditanträge gestattet ist. 

8) ZINS1'.NZUsaIOSSE UND EINMALIGE WsaIOSSE . 

können gewährt werden, wenn der Förderungswerber 
a) für die Aufnahme eines Bankkredites die entsprechende Zusa­

ge eines Kreditinstitutes nachweist und 
b) in der Regel 25 % der Kosten des Gesamtvorhabens aus Eigen­

mitteln trägt, 
c) den Nachweis erbringt, oder zumindest glaubhaft macht, daß 

im übrigen die finanzielle Basis für die Durchführung des 
Vorhabens (s. Ziff. 3) der Richtlinien) gesichert ist. 

9) ffiERWEI3JNG 

Die (Jberweisung der Zinsenzuschüsse erfolgt halbjährlich zum 
der Anforderung des Kreditinstitutes folgenden 30.6. und 

31 . 12. eines jeden Jahres. 
Bei der 1. Anforderung ist die widmungsgemäße Kreditausnützung 

nachzuweisen. 
Die O'berweisung des einmaligen Förderungszuschusses durch die 
Gesellschaft hat jeweils an dem der Mitteilung des kreditge­
währenden Institutes über die widmungsgemäße Kreditausnützung 
folgenden 30.6., bzw. 31.12. des Jahres zu erfolgen. 

'0) (JBERNAHME DER BlIliSCHAFT 

Die Förderung durch (Jberna.hrre von Bürgschaften für Kredite, 
die die Kreditunternehmungen den Förderungswerbern aus eigenen 
Mitteln einräwren, erfolgt für die Dauer des Förderungszeit­
raumes. Gehaftet wird fl.ir einen Kredit-(Teil-)betrag bis zu 

S 500.000,--, wobei die Bürgschaftsübernahme durch die Gesell­
schaft bis zu 90 % und der Risikoanteil der Hausbank mindes­

tens 10 % beträgt. 
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,kdt-'l' :':l't.'di t. L:-;t unter' Hedachtnahme dUt' elie von der Gesell­
schart zu übernehmende Bürgschaft entsprechend sicherzustellen 
(z.B. durch Hypotheken, Maschinenpfand, Eigentwnsvorbehalt an 
AnlagegüterlJ, Ablebensrisikover'sicher'ucJg ll. dgI. ). 

") AUSSOILUß VON DER F6RDERU~ 

Im Rahmen dieser Aktion können nicht Berücksichtigung finden: 
a) Kreditwerber, die nicht Inhaber der einschlägigen Gewerbe­

berechtigung sind; 
b) alle Investitionen, die nicht unmittelbar der Leistungs­

steigerung dienen; 
c) der Ankauf von Personen-, Liefer- und Lastkraftwagen jeder 

Art. 
Für Miet- und Platzkraftwagenunternehmungen ist die An­
schaffung von PKW und Kleinbussen, für Transportunternehmen 
von LKW und Omnibussen und für das Marktfahrgewerbe die An­
schaffung von LKW nach Maßgabe der Bestimmungen der Ziff. 
12)c) finanzierbar; 

d) der Ankauf von Grundstücken und Baulichkeiten; 
e) der Ankauf oder die Errichtung von Tankstellen; 
f) der Ankauf von gebrauchten Maschinen und sonstigen gebrau­

chten Anlagen; 
g) der Ankauf von Waren-, Musik- und Spielautomaten; 
h) Ansuchen um Betriebsmittelkredite und sonstige Kredite, die 

nicht betrieblichen Investitionszwecken dienen; 
i) Förderungswerber, sofern 

die Bilanzsumme S 4,0 Mio. 
lanz sowie 
der Umsatz S 14,0 Mio. und 

in der letztgelegten Steuer bi-

die Anzahl der Vollbeschäftigten einen Durchschnitt von 40 
in dem dem Antrag vorangegangenen Jahr übersteigt; 

j) die Umschuldung von bereits gewährten Krediten und die Re­
fundierung von Kosten für Investitionen, die bereits vor 
Einreichung des Kreditantrages durchgeführt wurden; 

k) die Kosten von Investitionen, die früher als sechs Monate 
vor Einlangen des Antrages bei der Bürgschaftsfonds-Gesell­
schaft m. b.H. begonnen wurden. 
Eine Fristüberschreitung kann nur dann toleriert werden, 
wenn der Förderungswerber ohne sein Verschulden an der 
rechtzeitigen Antragstellung verhindert war. 
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I) 

1\.,!' F(if'llt'r'IJtlV;;<lnLr"li'~ rlllJ/.~ in di '!:;(~rn F;lll spätc!,tc!ns binnpfl 

einern M0nat mch Wer,fall des Hindernisses bei der Gesell­
schaft eingelangt sein, 
Ist die Fristversäunmis bei der Antragstellung durch Ver­
schulden des kredi tgeWährenden I n.s titutes eingetreten, so 
kann das Ansuchen um Nachsicht der Fristversäumnis nur dann 
in Behandlung genommen werden, wenn das Institut sein Ver­
schulden bestätigt und sich gleichzeitig bereit erklärt, 
mindestens 25 % der Förderungssurnme selbst zu tragen. 

Nicht finanzierbar mit Mitteln diese Verfahrens und auch nicht 
anzuerkennen im Rarmen der Eigenfinazierungsquote sind: 
a) bei Sägewerken 

Gatter jeglicher Art; 
Bauholz- oder sonstige Rundholzkreissägen (sogenannte klei­
ne Haussägewerke usw.) j 
Doppelbesäurnkreissägen für nebenbetriebliche Sägewerke; 

b) bei Mühlen 
alle Investitionen, die einer Kapazitätsausweitung dienen, 
wie beispiel~weise Wahlzenstühle und Plansichter. 

c) beim Verkehrsgewerbe 

gebrauchte Fahrzeuge; 

, 3) EIN REaITSANSPRRUClI AUF GEW!HRUt«; VON FORDEItUfl:im' IESTEHT 
NIClIT. 

14) EINS1.'ELLLUOO DER FORDERUt«; 

Bei der Gewährung von Kreditkostenzuschüssen hat die Gesell­
schaft die E'instellung der Förderung vorzusehen, wenn 
a) über das Vermögen des Förderungswerbers das Konkursverfah­

ren eröffnet, 
b) der Betrieb des Förderungswerbers eingestellt, oder 
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c) der' Kr'cdit - ::,13. inColge von Kündigung des Kredit(~s durch 
den Kreditgeber - vorzeitig rückgezahlt 

wird. 

Die Gesellschaft hat ferner Vorsorge zu treffen, daß das kre­
ditgewährende Institut die noch nicht verbrauchten Kreditkos­
tenzuschüsse in diesen Fällen der Gesellschaft zurückzahlt. 

, 5) mJacZAm.lJNG DER ZINSFlJwsarOSSE BZhl. EINMALIGaf WSQI(JSSE 

Bei Gewährung von Zinsenzuschüssen bzw. von einmaligen Zu­
schüssen hat die Gesellschaft die Rückzahlung der Förderungs­
mittel zuzüglich einer Verzinsung für die Zeit von der Auszah­
lung bis zur Rückzahluns mi t 3 von Hunder't über den jeweils 
geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Na­
tionalbank pro Jahr für den Fall vorzusehen, daß 
a) der Empfänger' der Fördec'ung über wesent 1 iche Umstände un­

vollständig oder falsche Angaben gemacht hat, 
b) das geförderte Vorhaben nicht oder durch Verschulden des 

Empfängers der Förderung nicht rechtzeitig durchgeführt 
wird, 

c) die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder Bedingun­
gen durch Verschulden des Empfängers der Förderung nicht 
eingehalten werden, 

d) soweit bei Gewährung der Förderung zusätzlich vorgesehen, 
Berichte nicht erstattet, Nachweise nicht beigebracht, 
Überprüfungen nicht ermöglicht werden. 

16) AUsruNFTER1'ETIlJNG 

Die Gesellschaft hat den Förderungswerber zu verpflichten, auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen, die mit dem Förderungsvorha­
ben im Zusammenhang stehen, und Einsicht in Bücher und Belege 
sowie in sonstige der Uberprüfung der Durchführung des Förde­
rungsvorhabens dienende Unterlagen zu gestatten. 

Ferner hat der Förderungsempfänger alle Ereignisse, welche die 
Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmög­
lich llBchen, oder, eine Abänderung gegenüber dem Förderungsan­
suchen oder vereinbarten Auflagen oder Bedingungen erfordern 
würden, über das jeweilige Kreditinstitut unverzüglich anzu­
zeigen. 

"" 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 85 von 126

www.parlament.gv.at



17) AUFLAGE EINES MEHKBLATIES 

nie Gesellschaft hat zur Unterrichtung der Förderungswerber 
und Kreditinstitute ein entsprechendes t-1er'klllatt aufzulegen. 
Im Merkblatt sind alle Unterlagen anzuführen, die einem Förde­
rungsansuchen beizulegen sind. 

Die Unterlagen müssen so vollständig sein, daß eine Beurtei­
lung des antragstellenden Unternehmens und der vorgesehenen 
Investitionen möglich ist. 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)86 von 126

www.parlament.gv.at



FORDERUNGSBANK ',-

Richtlinien für die Prämienaktion 
,i Komfortzimmer und 
Sanitärräume" 

des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stand 1. Februar 1989 

BÜRGES Förderungsbank 
des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Gesellschaft m. b. H. 
1020 Wien, Taborstraße 10 
Telefon 0222/2147574, 
Telex 133711, Telefax 2147574/45 
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FÖRDERUNGSBANK 

Richtlinien für die Prämien­
aktion I,Komfortzimmer und 
Sanitärräume" 

1 Förderungsziel 

Diese Prämienaktion soll bestehenden Betrieben des 
Gastgewerbes die Investitionen zur Verbesserung des 
Standards der sanitären Einrichtungen in den den Gästen 
und/oder den Mitarbeitern zur Verfügung stehenden 
Räumen erleichtern. 

2 Förderungswerber 

Als Förderungswerber können Inhaber von Gastgewer­
bebetrieben auftreten, die über eine Konzession nach der 
Gewerbeordnung verfügen. 

3 Förderungsvorhaben 

Auf dem Sektor "Gäste- und Personalzimmer" werden 
folgende Investitionen gefördert: 

a) Einbau eines Baderaumes mit Wanne, Waschtisch 
und eines abgesonderten WC-Raumes, 

b) Einbau eines Baderaumes mit Wanne, Waschtisch 
und WC, 

c) Einbau eines Duschraumes mit Dusche, Waschtisch 
und eines abgesonderten WC-Raumes, 

d) Einbau eines Duschraumes mit Dusche, Waschtisch 
und WC, 

e) Einbau eines WC-Raumes, 

f) Einbau einer Heizung 

in bestehende Gästezimmer, Personalzimmer sowie auch 
in Räume, die im Zusammenhang mit Personalzimmern 
und -umkleideräumen stehen. 
Auf dem Sektor "Sanitärräume im Verpflegungsbereich" 
werden folgende Investitionen gefördert: 

g) Einbau eines Vorraumes zur WC-Anlage mit Wasch-
tisch, 

h) Einbau eines Pißstandes, 

i) Einbau eines WC-Raumes. 

Der Mindestumfang der Sanitärräume hat nach durch­
geführter Investition je einen Vorraum für Damen und 
Herren, 2 Pißstände für Herren, 1 WC-Zelle für Herren 
und 2 WC-Zellen für Damen zu umfassen. Die Sanitär­
räume müssen im baulichen Zusammenhang mit den 
Gasträumen stehen. Voraussetzung ist die unein­
geschränkte Teilberechtigung zur Verabreichung von 
Speisen und deren tatsächliche Ausübung. 

Die vollständige Erneuerung von Sanitärräumen und 
Heizungen ist einem Einbau gleichzusetzen. 
Die Investitionen sind spätestens innerhalb eines Jahres 
ab Inaussichtstellung der Förderung durchzuführen. 

4 Ausmaß der Förderung 

Die Förderung der in Punkt 3 angeführten Investitionen 
erfolgt durch einmalige, nicht rückzahlbare Prämien aus 
den Mitteln der Fremdenverkehrsförderung des Bundes­
ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Die einmalige Prämie beträgt für die Investitionen gemäß 
Punkt 3: 

a) S 12.000,- d) S 8.000,-
b) S 10.000,- e) S 5.000,-
c) S 10.000,- f) S 1.500,-

5 Mindeststandard 

g) S 3.000,­
hl S 2.000,­
i) S 5.000,-

Bei den Investitionen ist, abgesehen von allen anderen 
Vorschriften sowie Erfordernissen der Hygiene, der Tech­
nik und des Komforts, folgender Mindeststandard zu er­
füllen: 
a) Waschbecken 

mit Innenbreite von mindestens 49 cm; Einloch­
batterie für Kalt- und Warmwasser; Seifenablage und 
Handtuchhalter am Waschtisch oder an der Wand; in 
WC-Vorräumen Seifenspender und Handtrockner; 
Kleiderhaken; Ascher. 
Spiegel mit ausreichender Beleuchtung darüber oder 
daneben; Spiegelhöhe 60 cm; 
Rasierstecker; Hygienische Abfallkübel; ausreichen­
de Ablagefläche für Toilettegegenstände zusätzlich 
zur üblichen Etagere (Tischchen, Wandboard uswl; 

b) Dusche 
Brausetasse außen 80 x 80 cm, Muldentiefe 13 cm; 
rutschfeste Tasse oder Belag; 
Brause als Handbrause in der Höhe verstellbar oder 
fix montiert mit verstellbarem Kopf; Mischbatterie 
mit Einstellung, welche Verbrühungen durch zu 
heißes Wasser verhindert und die auch bei strömen­
dem Wasser leicht err~ichbar ist; Abtrennung der 
Brause vom übrigen Raum durch bewegliche oder 
starre wasserabweisende Wände; 

c) Wanne 
Außenlänge 170 cm, bei Ra.umnot und Verwendung 
von Körperformwannen 155 cm; Wanne allseits ver­
kleidet; Mischbatterie kombiniert mit Handbrause; 
Seifenschale und Haltegriff an der Wand. 
Notrufvorrichtung in Greifnähe; 

d) WC 
Abtrennung jener Sanitärräume, in denen sich ein 
WC befindet, vom Gäste- oder Personalzimmer durch 
Tür, Trenn-, Schiebe- oder Faltwände (Vorhang ge­
nügt nicht); WC-Schale mit Sitzbrett und Deckel; 
Papierhalter mit Deckel und Abreißvorrichtung, bei 
abgesondertem WC-Raum zusätzlich Zigarettenab­
lage und Kleiderhaken; bei öffentlichen WC-Zellen 
Türverriegelung, die notfalls von außen zu öffnen ist. 

el Pissoir 
Urinalschalen oder -stände mit 60cm Mindest­
abstand oder Pißwand aus keramischem Material mit 
Spülköpfen von entsprechenden Ausmaßen; selbst­
tätige Steuerung des Spülvorganges; Zigaretten­
ablage; Bodengully; 
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f) Heizungsanlagen 
Als geeignet werden Warmwasser-, Decken­
strahlungs-, Flächenstrahlungsheizungen, Nacht­
speicheröfen und Klimaanlagen angesehen. 

g) Sonstiges 
aal Ausführung der Installationen nur durch be­

fugte Personen; 
bb) Beachtung der ÖNORM B 8115 Schallschutz­

gruppe 3 bzw. 4 (Hotels); dazu Firmenbe­
stätigung auf den Rechnungen; 

ce) Anschluß der Sanitärräume an ein zentrales 
Heizungssystem oder Anbringung selbständi­
ger Heizgeräte; abgesehen von Raumnot und 
wesentlichen technischen Schwierigkeiten, 
Vorsorge für Beheizung der Sanitärräume, 
auch außerhalb der Heizperiode und unabhän­
gig von der Zimmerheizung; 

dd) ausreichende mechanische Lüftung der 
sanitären Anlagen, wenn keine direkt ins Freie 
führenden, öffenbaren Fenster vorhanden sind 
(Absaugeinrichtungen in WC-Muscheln ge­
nügen nicht); 

ee) Wandbelag in Kachelqualität bis zur Türstock­
oberkante, ist diese höher als 195 cm zumindest 
bis zu dieser Höhe; feste Verbindung der Wand­
verkleidung mit dem Mauerwerk (Anstrich ge­
nügt nicht); 

ff) Bodenbelag fugendicht (keine Risse, Löcher, 
Narben und Absplitterungen), bei Verwendung 
von Teppichbelägen, Vorlage einer Firmenbe­
stätigung über deren Eignung; 

gg) Die öffentlichen Sanitärräume sind, nach Ge­
schlechtern getrennt, so zu errichten, daß sie 
nicht direkt eingesehen werden können, Ge­
ruchsschutz bieten und eine Trennung in die 
Funktionen Vorräume, (Pißstände) und WC­
Zellen erfolgt. 

h) Geringfügige Unterschreitungen des Mindeststan­
dards werden toleriert, wenn sie wegen Raumnot 
oder aus anderen baulichen Gründen unvermeidbar 
waren und das Förderungsziel auch in qualitativer 
Hinsicht noch als erreicht bezeichnet werden kann. 

6 Verfahren 

a) Die zuständigen Landesstellen überprüfen die 
Anträge auf das Zutreffen der formalen Voraus­
setzungen und stellen vor der Durchführung des 
Förderungsvorhabens durch Besichtigung der Gast­
gewerbebetriebe fest, wo Einbauten vorgesehen 
sind. 

Fehlt eine der Voraussetzungen, so hat die zuständige 
Landesstelle den Antrag zurückzuweisen. Zutreffen­
denfalls sind auf den Anträgen entsprechende Ver­
merke anzubringen und die Anträge an die BÜRGES 
weiterzuleiten. 

b) Die BÜRGES bestätigt dem Förderungswerber das 
Einlangen des Antrages und stellt, unter der Voraus­
setzung der richtliniengemäßeQ Durchführung des 
Vorhabens, die Bewilligung der Prämie in Aussicht. 
Die BÜRGES setzt hievon gleichzeitig das Bundesmi­
nisterium für wirtschaftliche Angelegenheiten und 
das zuständige Amt der Landesregierung in Kenntnis. 

Diese Mitteilung der BÜRGES ist gegenstandslos, 
wenn das Vorhaben nicht binnen einem Jahr ab In­
aussichtsteIlung der Förderung durchgeführt und die 
Landesstelle von der Beendigung der Investition 
nicht in Kenntnis gesetzt wurde. 

c} Nach der Durchführung des Vorhabens überprüft die 
zuständige Landesstelle die Gastgewerbebetriebe im 
Hinblick auf den Umfang der Investitionen und die 
Einhaltung der Richtlinien. .. 
Die Landesstelle verständigt die BURG ES von der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Investitionen. 

d) Die BÜRGES zahlt hierauf dem Förderungswerber 
unmittelbar die gewährten Prämien aus und setzt hie­
von das Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­
legenheiten und das Amt der Landesregierung in 
Kenntnis. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
von Prämien besteht nicht. 

e) Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angele­
genheiten und die BÜRGES behalten sich vor, die 
widmungsgemäße Verwendung der Prämien bei den 
Förderungswerbern zu überprüfen oder überprüfen 
zu lassen. 

f) Die erhaltene Prämie ist an die BÜRGES zurück­
zuzahlen, wenn 
pa) die Förderungsmittel widmungswidrig ver­

wendet oder erschlichen wurden; 
bb) vorgesehene Bindungen oder Auflagen nicht 

erfüllt wurden; 
ce} der Gastgewerbebetrieb nicht mehr weiterge­

führt wird oder die gewerberechtlichen Voraus­
setzungen zu dessen Führung wegfallen, so­
ferne dies innerhalb eines Zeitraumes von zwei 
Jahren nach Durchführung der Investition 
eintritt. 

Im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung gemäß 
lit. aal bis ce) ist die erhaltene Prämie ferner vom 
Tage der Auszahlung an mit 3% p. a. über dem jeweils 
geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Oester­
reich ischen Nationalbank zu verzinsen. 

dd) Bei unverschuldetem Eintreten der (des) Anlaß­
falle(s} gemäß Punkt 6 f) kann auf die Verzin­
sung verzichtet werden. 

7 Doppelförderung 

Wird für die im Punkt 3 angeführten Investitionen eine 
andere Förderung des Bundes gewährt, so können die 
Prämien gemäß Punkt 4 nicht in Anspruch genommen 
werden. 
Wird im Zusammenhang mit diesen Investitionen ein 
weiteres Investitionsvorhaben (z. B. Um- oder Ausbau 
der Gastgewerbebetriebe) in Angriff genommen, so steht 
es dem Förderungswerber frei, einen entsprechenden 
Antrag auf Förderung im Rahmen der anderen Aktionen 
des Bundes zur Gewährung von anderen Förderungsmit­
teln einzubringen. Dabei sind, die Kosten gemäß Punkt 3 
dieser Richtlinien auszuscheiden. Eine Doppel- oder 
Mehrfachförderung durch den Bund ist ausgeschlossen. 
Ersatzbeschaffungen für die im Rahmen dieser Aktion 
geförderten Investitionen können nicht gefördert werden. 

Der Förderungswerber ist jedenfalls verpflichtet, ent­
sprechende Angaben über beabsichtigte, laufende bzw. 
erledigte Anträge bei anderen Stellen im Förderungs­
ansuchen zu machen.' ....... 
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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten hat diese Förderungsaktion geschaffen, damit der 
Komfort in den Gästezimmern und in den Personalräu­
men der Beherbergungsbetriebe verbessert werden 
kann. Darüber hinaus soll mit Hilfe dieser Förderung die 
sanitäre Ausstattung der Verpflegungsbetriebe auf einen 
hygienischen und zeitgemäßen Stand gebracht werden. 

Die Förderung besteht darin, daß Sie für bestimmte Ein­
bauten, die in den Richtlinien der Aktion" Komfortzimmer 
und Sanitärräume" genau beschrieben sind, eine einma­
lige, nicht rückzahlbare Prämie aus Bundesmitteln erhal­
ten. 

Was ist zu tun, um diese Förderung zu erhalten? 

1. Sie besorgen sich das Antragsformular der Aktion 
"Komfortzimmer und Sanitärräume" beim zuständi­
gen Amt der Landesregierung. 

2. Das ausgefüllte Antragsformular übergeben Sie in 
zweifacher Ausfertigung dem Amt der Landesregie­
rung, welches durch eine Besichtigung Ihres Betrie­
bes überprüft, ob die formalen Voraussetzungen zu­
treffen und in welchen Räumen die Einbauten 
vorgesehen sind. 

3. Das so behandelte Ansuchen leitet das Amt der Lan­
desregierung an die BÜRGES weiter. 

4. Diese bestätigt Ihnen schriftlich das Einlangen des 
Antrages und hält fest, mit welchem Förderungsbe­
trag Sie rechnen können, wenn Sie die Einbauten im 
angegebenen Umfang und den Richtlinien entspre­
chend vornehmen. 

5. Nach Fertigstellung der Einbauten verständigen Sie 
bitte das Amt der Landesreg[erung. 

6. Dieses überprüft, ob die Einbauten antrags- und richt­
liniengemäß vorgenommen worden sind und berich­
tet darüber der BÜRGES. 

7. Treffen alle formellen Voraussetzungen zu, so wird 
über die Förderung entschieden und die vom Bun­
desministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
zur Verfügung gestellte Prämie auf das von Ihnen 
genannte Konto überwiesen. 

Damit ist eine verbesserte Ausstattung Ihres Gastgewer­
bebetriebes durch Bundesmittel gefördert worden. 

Gäste und Mitarbeiter sollen sich bei Ihnen wohlfühlen. 

Wenn Sie über die Möglichkeit der Förderung Ihres Vor­
habens im einzelnen im Ungewissen sind, stehen Ihnen 
die Referenten der Ämter der Landesregierungen, der 
BÜRGES und des Wirtschaftsministeriums für Anfragen 
zur Verfügung. 

Alle mit dieser Förderungsaktion befaßten Stellen wün­
schen Ihnen viel Erfolg! 

Die Anträge sind an die aÜRGES, 1020 Wien, Tabor­
straße 10, zu richten und in zweifacher Ausfertigung 
beim zuständigen Amt der landesregierung einzu­
bringen: 

Amt der Burgenländischen Landesregierung, 

Abt. VI/3 - Fremdenverkehr, 
7001 Eisenstadt, Landhaus, 
Tel. 02682/600 

Amt der Kärntner Landesregierung, 

Abt. 21, Fremdenverkehr, 
9020 Klagenfurt, Arnulfplatz 1, 
Tel. 0463/55488 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 

Abt. V/4, 
1010 Wien, Hoher Markt 3, 
Tel. 0222/53 110 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 

Abt. Gewerbe, 
4020 Linz, Altstadt 30, 
Tel. 0732/27 20-0 

Amt der Salzburger Landesregierung, 

Abt. X, 
5010 Salzburg, Michael-Pacher-Straße 36, 
Tel. 0662/80 42 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

Landesfremdenverkehrsabteilung, 
8010 Graz, Landhaus, 
Tel. 0316/877-0 

Amt der Tiroler Landesregierung, 

Abt. I d - Wirtschaftsreferat, 
6010 Innsbruck, Landhaus, 
Tel. 05222/508 

Amt der Vorarlberger Landesregierung, 

Abt. Via, 
6900 Bregenz, Landhaus, Römerstraße 15, 
Tel. 05574/511-0 

Amt der Wiener Landesregierung, 

Magistratsabteilung 5, 
1082 Wien, Ebendorferstraße 2, 
Tel. 0222/4350 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)90 von 126

www.parlament.gv.at



FÖRDERUNGSBANK 

Richtlinien für die Prämienaktion 
"Sanitärräume auf 
Campingplätzen" 

des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stand 1. Februar 1989 

BÜRGES Förderungsbank 
des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Gesellschaft m. b. H. 
1020 Wien, Taborstraße 10 
Telefon 0222/2147574, -\. 
Telex 133711, Telefax 2147574/45 
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FiJRDERUNGSBANK 

Richtlinien für die Prämien­
aktion "Sanitärräume auf 
Campingplätzen" 

1 Förderungsziel 

Diese Prämienaktion soll bestehenden gewerblichen 
Campingplätzen die Investitionen zur Verbesserung des 
Standards der den Gästen zur Verfügung stehenden sani­
tären Einrichtungen erleichtern. 

2 Förderungswerber 

Als Förderungswerber können Inhaber von Campingplät­
zen auftreten, die eine Betriebsbewilligung der Bezirks­
verwaltungsbehörde oder der Gemeinde aufgrund lan­
desgesetzlicher Vorschriften besitzen. Wenn in einem 
Bundesland keine gesetzliche Regelung des Camping­
wesens besteht, entfällt dieses Erfordernis für gewerbs­
mäßig betriebene Campingplätze. 

3 Förderungsvorhaben 

Auf dem Sektor "Sanitärräume auf Campingplätzen" 
werden folgende Investitionen gefördert: 
a) Errichtung/Einbau eines Vorraumes mit Waschtisch 

zu WC-Anlagen, 
b) Errichtung/Einbau eines Vorraumbereiches zu 

Dusch- und/oder Waschzellen bzw. Reihenwasch­
becken, 

c) Errichtung/Einbau einer WC-Zelle, 
d) Errichtung/Einbau eines Pißstandes, 
e) Errichtung/Einbau einer Duschzelle, 
f) Errichtung/Einbau von Reihenwaschbecken, je 

Waschgelegenheit, 
g) Errichtung/Einbau einer Waschzelle, 
h) Errichtung/Einbau von Ausgußbecken für chem. 

Abortanlagen, 
i) Errichtung/Einbau von Schmutzwasserausgüssen, je 

Einheit, 
j) Errichtung/Einbau einer Heizung, Förderungsbasis ist 

die beheizte Fläche der Sanitärräume je m 2
• 

Die vollständige Erneuerung der obgenannten Sanitär­
anlagen und -einrichtungen ist einer Errichtung bzw. ei­
nem Einbau gleichzusetzen. Die Investitionen sind späte­
stens innerhalb eines Jahres ab Inaussichtstellung der 
Förderung durchzuführen. 

4 Ausmaß der Förderung 

Die Förderung der in Punkt 3 angeführten Investitionen 
erfolgt durch einmalige, nicht rückzahlbare Prämien aus 
den Mitteln der Fremdenverkehrsförderung des Bundes­
ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten. Die 
einmalige Prämie beträgt für die Investitionen gemäß 
Punkt 3: 

a) S 3.000,- e) S 8.000,- h) S 2.000,-
b) S 2.000,- f) S 1.000,- i) S 500,-
c) S 5.000,- g) S 8.000,- j) S 80,-
d) S 2.000,-

5 Mindeststandard 

Bei den Investitionen ist, abgesehen von allen anderen 
Vorschriften sowie Erfordernissen der Hygiene, der Tech­
nik und des Komforts, folgender Mindeststandard zu 
erfüllen: 

a) und b) Vorräume zu sanitären Einrichtungen 

a) Vorräume zu WC-Anlagen 
Wandbelag in Kachelqualität bis Türstockoberkante; 
Waschbecken mit Innenbreite von mindestens 49 cm 
mit Einlochbatterie für Kalt- und Warmwasser; Spie­
gel mit ausreichender Beleuchtung darüber oder da­
neben; Seifenspender und Handtrockner; Aschenbe­
cher, Schuko-Steckdose; Rasierstecker bei Herren, 
hygienische Abfallkübel. 
Ablageflächen für Toilettegegenstände. 

b) Vorräume zu Reihenwaschanlagen, Dusch- und 
Waschzellen 
Eine Sitzgelegenheit, eine Kleiderablage zum Legen 
und Hängen sowie Ablageflächen für Toilettegegen­
stände pro Wascheinheit; Frisierspiegel mit aus­
reichender Beleuchtung darüber oder daneben; 
Schuko-Steckdose; Rasierstecker bei Herren; Haar­
trockner, Aschenbecher; hygienischer Abfall­
kübel. 

c) WC- Anlage 
Grundfläche der WC-Zelle mindestens 1,2 m 2 bei 
nach außen aufgehender (bzw. Schiebe-) Türe, Ab­
trennung derWC-Zellen untereinander und vom übri­
gen Raum durch starre wasserabweisende Wände, 
die bei einer Bodenfreiheit von 15 cm mindestens 
2,10 m hoch und oben abgegittert sind. .-.... 
WC- Schale mit Sitzbrett, Papierhalter mit Abreißvor­
richtung, Zigarettenablage und Kleiderhaken; Türver­
riegelung, die notfalls von außen zu öffnen ist. 

d) Pissoir 
Urinalschalen oder -stände mit 60 cm Mindestab­
stand oder Pißwand aus keramischem Material mit 
Spülköpfen von entsprechenden Ausmaßen, selb­
ständige Steuerung des Spülvorganges, Zigaretten­
ablage, Bodengully. 

e) Duschzelle 
Grundfläche der Kabine mindestens 1,2 m2, Abtren­
nung untereinander und/oder vom übrigen Raum aus 
starren wasserabweisenden Wänden in Kachelquali­
tät mit 15 cm Bodenfreiheit und einer Höhe von min­
destens 2,10 m, oben abgegittert. Rutschfeste Tasse 
oder Belag; Brause, als Handbrause in der Höhe ver­
stellbar oder fix montiert mit verstellbarem Kopf; 
Mischbatterie mit Einstellung, welche Verbrühungen 
durch zu heißes Wasser verhindert und die auch bei 
ausströmendem Wasser leicht erreichbar ist; Türver­
riegelung, die notfalls von außen zu öffnen ist. 

f) Waschbecken in Gemeinschaftsräumen 
Waschbecken-Innenbreite 49 cm, Abstand von Bek­
kenmitte zu Beckenmitte mindestens 80 cm; Sicht­
und Spritzabtrennung nach beiden Seiten, Einloch­
batterie für Kalt- und Warmwasser, Seifenablage und 
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Handtuchhalter am Waschtisch oder an der Wand, 
Kleiderhaken, Aschenbecher, Spiegel im Ausmaß 
von mindestens 60 x 40 cm, über oder neben dem 
Spiegel ausreichende Beleuchtung, Rasiersteckdose. 
Ablageflächen für Toilettegegenstände. 

g) Waschbecken in Einzelkabinen 
Grundfläche der Kabine 1,2 m 2

, Abtrennung der 
Waschzellen in Kachelqualität untereinander und! 
oder vom übrigen Raum mit 15 cm Bodenfreiheit und 
mindestens 2,10 m hoch, oben abgegittert, aus star­
ren wasserabweisenden Wänden, sonst wie unter 
Punkt 5 f) beschrieben; 
Türverriegelung, die notfalls \ton außen zu öffnen ist. 

h) Ausgußbecken für chemische Abortanlagen 
Becken aus säurefestem Material in regengeschütz­
ter, überdeckter Lage mit ausreichendem Sicht- und 
Spritzschutz (Nische, Blendwand u.ä.); Kaltwasser­
auslaß. 

i) Schmutzwasserausgüsse 
Ausgußbecken, die an das bestehende Abwassersy­
stem angeschlossen sind und sich für die Aufnahme 
von Schmutzwasser (Wasch- und Spülwasser, jedoch 
keine Fäkalabwässer) eignen; 
Kaltwasserauslaß. 

j) Heizungsanlagen 
Als geeignet werden Warmwasser-, Deckenstrah­
lungs-, Flächenstrahlungsheizungen, Nachtspeicher­
öfen und Klimaanlagen angesehen. 

k) Sonstiges 
Ausführung der Installationen nur durch befugte 
Personen. 

I) Geringfügige Unterschreitungen des Mindeststan­
dards werden toleriert, wenn sie wegen Raumnot 
oder aus anderen baulichen Gründen unvermeidbar 
waren und das Förderungsziel auch in qualitativer 
Hinsicht noch als erreicht bezeichnet werden kann. 

6 Verfahren 

a) Die zuständigen Landesstellen überprüfen die Anträ­
ge auf das Zutreffen der formalen Voraussetzungen 
lind stellen vor Durchführung des Förderungsvorha­
bens durch Besichtigung der Campingplatzbetriebe 
fest, wo Einbauten vorgesehen sind. 
Fehlt eine der Voraussetzungen, so hat die zuständige 
Landesstelle den Antrag zurückzuweisen. Zutreffen­
denfalls sind auf den Anträgen entsprechende Ver­
merke anzubringen und die Anträge an die BÜRGES 
weiterzuleiten. 

b) Die BÜRGES bestätigt dem Förderungswerber das 
Einlangen des Antrages und stellt, unter der Voraus­
setzung der richtliniengemäßen Durchführung des 
Vorhabens, die Bewilligung der Prämie in Aussicht. 
Die BÜRGES setzt hievon gleichzeitig das Bundesmi­
nisterium für wirtschaftliche Angelegenheiten und 
das zuständige Amt der Landesregierung in Kenntnis. 
Diese Mitteilung der BÜRGES ist gegenstandslos, 
wenn das Vorhaben nicht binnen einem Jahr ab In­
aussichtsteIlung der Förderung durchgeführt und die 
Landesstelle von der Beendigung der Investition 
nicht in Kenntnis gesetzt wurde. 

c) Nach der Durchführung des Vorhabens überprüft die 
zuständige Landesstelle die Campingplatzbetriebe 
im Hinblick auf den Umfang der Investitionen und 
die Einhaltung der Richtlinien. 
Die Landesstelle verständigt die BÜRGES von der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Investitionen. 

dl Die BÜRGES zahlt hierauf dem Förderungswerber 
unmittelbar die gewährten Prämien aus und setzt hie­
von das Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­
legenheiten und das Amt der Landesregierung in 
Kenntnis. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung 
von Prämien besteht nicht. 

el Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angele­
genheiten und die BÜRGES behalten sich vor, die 
widmungsgemäße Verwendung der Prämien bei den 
Förderungswerbern zu überprüfen oder überprüfen 
zu lassen. 

f) Die erhaltene Prämie ist an die BÜRGES zurückzu­
zahlen, wenn 
aal die Förderungsmittel widmungswidrig ver­

wendet oder erschlichen wurden; 
bb) vorgesehene Bindungen oder Auflagen nicht 

erfüllt wurden; 
ce) der Campingplatzbetrieb nicht mehr weiterge­

führt wird oder vorgesehene behördliche Be­
willigungen zu dessen Führung wegfallen, 'se­
ferne dies innerh.alb eines Zeitraumes von zwei 
Jahren nach Durchführung der Investitionen 
eintritt. 

Im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung gemäß 
lit. aal bis ce) ist die. erhaltene Prämie ferner vom 
Tage der Auszahlung an mit 3 % p. a. über dem jeweils 
geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der Oester­
reich ischen Nationalbank zu verzinsen. 
dd) Bei unverschuldetem Eintreten der (des) Anlaß­

falle(s) gemäß Punkt 6 f) kann auf die Verzin­
sung verzichtet werden. 

7 Doppelförderung 

Wird für die im Punkt 3 angeführten Investitionen eine 
andere Förderung öffentlicher Stellen (Bund, Länder 
usw.1 gewährt, so können die Prämien gemäß Punkt 4 
nicht in Anspruch genommen werden. 
Wird im Zusammenhang mit diesen Investitionen ein 
weiteres Investitionsvorhaben (z. B. Um- oder Ausbau 
anderer Betriebsgebäudel in Angriff genommen, so steht 
es dem Förderungswerber frei, einen entsprechenden 
Antrag auf Förderung im Rahmen der anderen Aktionen 
der öffentlichen Stellen zur Gewährung von anderen För­
derungsmitteln einzubringen. Dabei sind die Kosten ge­
mäß Punkt 3 dieser Richtlinien auszuscheiden. Eine Dop­
pel- oder Mehrfachförderung durch öffentliche Stellen ist 
ausgeschlossen. Ersatzbeschaffungen für die im Rahmen 
dieser Aktion geförderten Investitionen können nicht 
gefördert werden. 
Der Förderungswerber ist jedenfalls verpflichtet, entspre­
chende Angaben über beabsichtigte, laufende bzw. 
erledigte Anträge bei anderen Stellen im Förderungs­
ansuchen zu machen. 
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leüil:fadleH1l füll' dlüe ~H1laH1lslPllJ'\!.nchnah­
me dlell" Akil:uOH1l "Sall"6uil:älll'll"äOJlme auf 
CamlPuH1lglPl~ä1l:zeH1l" 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten hat diese Förderungsaktion geschaffen, damit 
die sanitäre Ausstattung der Campingplätze auf einen 
hygienischen und zeitgemäßen Stand gebracht wird. 

Die Förderung besteht darin, daß Sie für bestimmte Ein­
bauten, die in den Richtlinien der Aktion "Sanitärräume 
auf Campingplätzen" genau beschrieben sind, eine ein­
malige, nicht rückzahlbare Prämie aus Bundesmitteln 
erhalten. 

Was ist zu tun, um diese Förderung zu erhalten? 

1. Sie besorgen sich das Antragsformular der 
Aktion "Sanitärräume auf Campingplätzen" beim zu­
ständigen Amt der Landesregierung. 

2. Das ausgefüllte Antragsformular übergeben Sie 
in zweifacher Ausfertigung dem Amt der Landes­
regierung, welches durch eine Besichtigung Ihres 
Betriebes überprüft, ob die formalen Voraussetzun­
gen zutreffen und in welchen Räumen die Einbauten 
vorgesehen sind. 

3. Das so behandelte Ansuchen leitet das Amt der 
Landesregierung an die BÜRGES weiter. 

4. Diese bestätigt Ihnen schriftlich das Einlangen des 
Antrages und hält fest, mit welchem Förderungs­
betrag Sie rechnen können, wenn Sie die Einbauten 
im angegebenen Umfang und den Richtlinien ent­
sprechend vornehmen. 

5. Nach Fertigstellung der Einbauten verständigen Sie 
bitte das Amt der Landesregierung. 

6. Dieses überprüft, ob die Einbauten antrags- und richt­
liniengemäß vorgenommen worden sind und berich­
tet darüber der BÜRGES. 

7. Treffen alle formellen Voraussetzungen zu, so wird 
über die Förderung entschieden und die vom Bun­
desministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
zur Verfügung gestellte Prämie auf das von Ihnen 
genannte Konto überwiesen. 

Damit ist eine verbesserte Ausstattung Ihres Camping­
platzes durch Bundesmittel gefördert worden. 

Gäste und Mitarbeiter sollen sich bei Ihnen wohlfühlen. 

Wenn Sie über die Möglichkeit der Förderung Ihres Vor­
habens im einzelnen im Ungewissen sind, stehen Ihnen 
die Referenten der Ämter der Landesregierungen, der 
BÜRGES und des Wirtschaftsministeriums für Anfragen 
zur Verfügung. 

Alle mit dieser Förderungsaktion befaßten Stellen 
wünschen Ihnen viel Erfolg! 

Die Anträge sind an die BÜRGES, 1020 Wien, Tabor­
straße 10, zu richten und in zweifacher Ausfertigung 
beim zuständigen Amt der Landesregierung einzu­
bringen: 

Amt der Burgenländischen Landesregierung, 

Abt. VI/3 - Fremdenverkehr, 
7001 Eisenstadt, Landhaus, 
Tel. 02682/600 

Amt der Kärntner Landesregierung, 

Abt. 21, Fremdenverkehr, 
9020 Klagenfurt, Arnulfplatz 1, 
Tel. 0463/55 488 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 

Abt. V/4, 
1010 Wien, Hoher Markt 3, 
Tel. 0222/53 110 

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 

Abt. Gewerbe, 
4020 Linz, Altstadt 30, 
Tel. 0732/27 20-0 

Amt der Salzburger Landesregierung, 

Abt. X, 
5010 Salzburg, Michael-Pacher-Straße 36, 
Tel; 0662/8042 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

Landesfremdenverkehrsabteilung, 
8010 Graz, Landhaus, 
TeL 0316/877-0 

Amt der Tiroler Landesregierung, 

Abt. I d - Wirtschaftsreferat, 
6010 Innsbruck, Landhaus, 
Tel. 05222/508 

Amt der Vorarlberger Landesregierung, 

Abt. Via, 
6900 Bregenz, Landhaus, Römerstraße 15, 
Tel. 05574/511-0 

Amt der Wien er Landesregierung, 

Magistratsabteilung 5, 
1082 Wien, Ebendorferstraße 2, 
Tel. 0222/43 50 
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.... 

RICHTLINIEN 

für die Gewährung von Förderungen nach dem 
Gewerbestrukturverbesserungsgesetz 1969 

vom 1. April 1987 

Bei der Wahrnehmung der privatwirtschaftlichen Aufgaben des Bun­
des nach den GewerbestrukturverbesserungSjesetz 1969 8GBl. 
Nr.453/1969 in der Fassung der Novellen Nr.26/1972, Nr.669/1978 
und Nr.635/1982 durch die Bürgschaftsfonds Ges.m.b.H. tm folgen­
den kurz Gesellschaft genannt, sind ausschließlich die nachste­
henden Richtlinien genäß § 6 Abs. 2 lit. b und § 7 Abs. 1 des 
eingangs erwähnten Gesetzes einzuhalten. 

Förderungsmaßnahmen gemäß § 2 lit. a, b und c des Gewerbestruk­
turverbesserungsgesetzes 1969 hat die Gesellschaft durchzufÜhren. 

A) ~ZIEIE 

Förderungsziele sind: 

1) die Sichenll'l3 oder HebUl'lj der Ertragsfähigkeit bestehender 
Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft durch Erleichte­
rung der FinanzierUl'lj voo Marktanpassungs- und Rationali­
sierungsmaßnahmeni 

2) die Entstehung neuer, für die Struktur der österreich ischen 
Wirtschaft wertvoller Unternehmungen durch Erleichterung 
der Gründung; 
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B)~ 

För-der-un:}swer-ber- können gemäß § 1 Abs. 1 des Gewerbestr.Jktur­
verbesse~~sgesetzes 1969 nur Unternehmun:}en der gewerblichen 
Wi rtschaft im 5 inne des § 3 Abs. 2 und der SS 35 bis 40 des 
Handelskarnmergesetzes, EG3l.Nr.182/1946, in der jeweils gel­
tenden Fassung sein: 

1) Bestehende Unternehmungen, 

die in Bezug auf die Bi~anzsumme und die Zahl der Arbeitnehmer 
als ~eine ode~ ~ittler-e Unternehmung der betreffenden Branche 
a'lz\.:sehen six um ge:?en die kein Zwangsvollstreckungs-, Kon­
~urs- oC~~ ~~:eich~Jerfahren anhängig ist oder ei~ Konkurs­
a'l:~a? ~~~~8 ~c~~'l9 C~~ Verfa~renskosten abgewiesen ~urde. 

Se: 'ler:>;-::':':'':e~ '_'r.ternerJll'..:!lgen kann entsprecherrl den Bestim­
l1'..!n~e:-: CI?S J,"".c\.-:t:'J~r':.r~es :iber die Vornahme von Investitionen 
der- das C~'~~~ aus~r.de Pächter oder der Verpächter als För­
d~r..l!1gswe~:::.e~ a'Jftreten. 

2) ~euzu::1r::mdende Unternehmungen, im Falle der Punkte 
C) 2.ii.~. und/oder Cl 2.17.2., 

di~ voo :1a':ü~lichen Personen oder in der Fonn einer Gesell­
Sc.~af': nac:-: ~Urgerlichen Recht, einer Offenen Handelsgesell­
schaf':, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer 
Kommandi:~esel:schaft er-richtet werden, sofern diese Personen 
bzw. die Gesellscha:ter der genannten juristischen Personen 
die ~olgender. Voraussetzungen erfüllen: 

2.1. österre:chische Staatsbürgerschafti 

2.2. in der Begel bisher unselbständige Berufstätigkeit (aus­
genommen bisherige unternehmerische ~ätigkeit Un Handels­
bzw. Dienstleistungsbereich, wenn diese auf den Produk­
tionsbereich ausgedehnt werden soll); 

2.3. einschlägige Gewerbeberechtigung(en) der in Betracht kom­
menden natürlichen ooer juristischen Personen oder Per­
sonen:}esellschaften im Zeitpunkt der Auszahlung der För­
derung. 
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_ 1 _ 

J:'"" G=se:':~c:1a~': ::at ein Gutac~ten der für den Standort zu­
::,:::=::;c:'ae:; :<a~':" de~ aew'?!:"blichen Wi rtschaft einzuholen, ob 
c::'e Vo!:"auss'?~zu~en ?emiiß .PJIlkt B) ' 0 t'\..\:)satz und B) Zo 1, 

~. Absatz tJeae!Yn sinG und aus welchem auch ersichtlich ist, 
ob s:ch di'? zu begutachtende Ll!1temehmung in wirtschaftlicher 
;\b::ängigke:t VO~ ""iner Großunternehrnung befindet bzwo ob ein 
S:;:ziehu~sv""rt"a1rer. ?emäß § 361 GeWJ 1973 anhängig ist o 

"3r>:~ ~:<:'!:" C..('· ... ·21!:"·...::-x: der- :-örcE'!:"',.l!1S ist auf die Rentabilität und 
'.::'.~ ·· ... ·:~':SC12::::~:J~e:~ so,..':'e auf die arbeitsplatzschaffende 
~Z" ... '. -~ :'.c--.e':"~-:", ~':;.:-~''':~ ces :örderunqsvorha~ns Bedacht zu 

:'-?': ::'?::-rcer':.e 'jorla.."'en :nuß jedenfalls eine der fol­
-::~x:?:' ;":.1swi rk·J!lCJ'?r. '?r-kennen lassen: 

'/e:-Y:>sse!:"'JJ!c Cer L'nterneh.rner.s- oder Betriebsstruktur , 

:~sjeso~er"" der ?rod~~tionss:ruktur, der Produktent­
..... :-:.-<_.J.!"S, a:.:: ~er. Gebie:. des Design und der Innova­
'::'.C"': OC'?!:" der Dienstleis'::..:.ngsstruktur 0 

::::'1:10\,3'::'::):1e:; s!.re betr.:.ebl i.che Ne~p'cJf'I9'?"'l ~I.,d Ve:-än­
-:e,::,,·_'!'.ce'1. die (I:e :Jcistenz oder die Ertragskraft 
e:'1es '_'~ter!1ehmens dadurch sichern, daß bereits be­
~a~.':e ?echnologien und Werkstoffe wirkungsvoller 
e:~ese':zt, angebotene Produkte oder Dienstleistungen 
2'':': ·,.;-ec!;selnde Markterfordernisse abgestimmt, ~­
':e ?:-od'Jk:e oder Dienstleistungen mit Hilfe von bis­
:1er- "!:c~t dafür eingesetzten Technologien crler Werk­
s:o::en erstellt und vor allem neue Produkte oder 
~:'e'1s~leis:~~en angeboten werden: 

, . 3. · .... !:'!:"jesse~.:!'1g der Wirtsc~af':sstrul{:u!:' d~rch diE .'\rt 
cer ?rcx:uktion bzw. die Art der Produkte oder Dienst­
le:stunqen, insbesondere im Bereich des EJcportes so-

wie der ~eqionalstru~tur: 

4580/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 97 von 126

www.parlament.gv.at



- 4 -

1. 4. Er111Ö1lichun:J oder Er-we i tenuY:1 zwischen- oder Überbe­
trieblicher Kooperation: 

1.5. Ermöglichung oder Erleichterung von Zusammenschlüssen 
von Unternehmungen oder Betriebsverlegungen: 

1.6. Verbcsserur~ der Kosten- und Absatzstruktur. 

2. Förderungszuschüsse sind im Sinne eines schwerpunkt­
mäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel 
vor allem Förderungswerbern zu gewähren, die Investi­
tionen durchführen, wodurch zumindest einer der fol­
genden Schwerpunkte erfüllt wird: 

2.1. Teilnahme an einer zwischen- oder überbetrieblichen 
Kooperation - darunter sind auch Gemeinschaftspro­
jekte zu verstehen - oder an einer Unternehmenszusam­
menlegung; 

2.2. Verbesserung des innerbetrieblichen Transportes (An­
schaffung von Förderungsanlagen, Hubstaplern u.dgl.); 

2.3. be im pr-oduz ierenden Gewerbe und bei der Industrie: 
Umstellung auf wesentlich neue Produktionsverfahren 
oder -ziele, oder Bereinigung des Produktionsprogram­
mes oder Sortimentbereinigung; 

2.4. beim Dienstleistungsgewerbe: 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

Um~tellung des Dienstleistungsprogrammes auf die ge­
gebenen Marktverhältnisse, 'wObei eine Rationalisie­
rung allein noch keine Umstellung darstellt; 

beim Handelsgewerbe: 

Umstellung auf Selbstbedienung, wenn nach Durchfüh 
rung der Investition eine Ausstellungsfläche von min 
destens 120 m2 erreicht wird; . 

Spezialisierung, allenfalls durch Vergrößerung der 
Verkaufsfläche und einer damit verbundenen VergrÖße­
rung der Lagerkapazität; 
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:.6. ~iJ1 Frem:lenverkehrsgewerbe~ 

2.6.~. 

2.6.2. 

3ranJsch'...ltzinvesti tiönen; 

Qualitätsverbesserung der Beherbergungsbetriebe durch 
~~ bzw. Zubauten sowie Modernisierung von 

2.6.2.1. Q!3tez:'::!1"€r:1 :r'::"t Ze'1tralheizm1g rnd einer der gegebe­
:;e~ '..1.--0 Z'J erwartenden ~achfrage entsprechenden Aus­
s:a:':~~ ~ wie Dusche cder Bad t.J'1d Vl:, w:>bei die Um­

Na~~~~ ven Gäs:ezimmern in Familienappartements 
'':~.:e~ cer Vorau'.3st=?tz'..l.I19 gefördert wird, daß jedes 
rl??a~':e~~~: ~indes:ens ein Bad mit getrenntem Vl: ent-

:::OS':2..:r a'::' :)nsräuml ichJ<e i :en, Küchen und Z'.1-

-::.o.'-.:~""_·_'::."'!'. '.:e'.-.o.,-'-::' '""'01"1 .,;" Ki',\-.,l_ . ..A Lagerr·a·ume. - •.• ..r.;; ....... _,._. ""_ ......;J!u _ , 

2. G. 2. 3. -:::ac:":~'3- ~X 'v'er2~sta~ :'...llC?seinrichtungen (z.B. Ge­

se::2~~a::srä~, S?ielz:'~r ~'1d andere Unterhal­
'::..:~sei:;rich'::..lJ"lSe!"., Ei.nricht~'!<Jen für leberrle Musik, 
::::":-,,~:"c~':-":"'1ger. f:':r P.obby~'..:'rse): 

2.6.2.4. 5a'1::ärer. ~'1lagen; 

~.'3.2.5. ::ir,=ic~t'~en f:l!:" ~ita~'Jeiter, wie Personalzi.mrter, 
sCl,!;:":.äre Arllagen sowie Spei.se- um Aufenthaltsräume 
::.:~ ca~ ?erscncol. \ooOt"'?;. ZW'?cke'1tsprec!1er.cF.:' 1\usnc.hme", 
','-:V: Cer'. anqeührten Ausstattungsvorschriften gemacht 
werc€n können: 

2.6. 2.6. Sc.~t:':z.~Ut:en und J~endgästehäusern, w:>bei zweckent-
3?~e~h€~e Ausna~n von den angefÜhrten Ausstat­
,:-..:..~svorschrifter. gemacht \\erden können: 

2.5.2.7. :-:-:::::'~ des Ieistungsstandaros durch äie Erridltung 
e:' "1:?S ::aUenbades cder ~iner Sauna bzw. eines Warm-
· ... ·csser-S?!"'..lCe lbaCes; 

2.5.2.8. ~~!aaen und Einrichtungen der elektronischen Daten 
verarbei tung des Receptionsbereiches. 
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Qual:' :.ä:sverbesser'Jrlg der V~rpflegungsbetriebe z.B. 
C..::~ ·l-?!:'"~ss'?:u.""1(; des VerpEegungsanqetx>tes, durch 
AL:s~t,.; se!:'" Spe':'se- ~rd Gesellschaftsräume, durch Ver­
!::Iesse!.l!""K: des :-:yq ienischen Starx:lards, durch Anschaf­
fu.r-o von normierten Einrichtungen urd Geräten sowie 
A.'"'schaf:ung von Einrichtungen zur Verlängerung der 
S?eisen~abezeiter., ~bei die Erweiterunj der Ver­
p::eqU!1cskapaz:' tät ;:esonders in den Frerrdenverkehrs­
c~l;)ie':e: se:ö!:"dert wi m, in denen ein quantitatives 
oee: ~Jalita'::ves ~ißverhältnis zwischen Beherber­
g'..:.~s- ... :d Verpflesu~saN3ebot besteht. 

3e: a: '_e~ :nvest.: ': io!!svorhaben des Prem::lenverkehrsge-
· .... e:Y?s ....... ':. ce:'2:": FD-:-deruna angesucht wird, ist beson­
-::'2!:'"s~..:: e::-:~ 2st.~e':isch einwandfreie Gestaltung 
-:;:': :-:<;.~ ~:::'-:: 7.'': :e:-."TY;:''';. ~:. <;7t'Obe:l VerstÖßen gegen die 

:-;.', .. dor'·......... new',;L.,,.. .. .. ,- .. --'--,,-! ~ ........ _. 

J'P ~"'.,:.,;:-·~':"'...:c:::-:a"'-'T"(' <;>::-:'2r :ac~l lchen Beraturg für die 
~.2'::'·-:·:.'~<::~c~':~<:::~~i': ·...ne die i:l!':,schaftlichkeit (unter 
3~::-·::c·<s~c:";:'i::::.;:-c ':e: energie .... 'irtschaftlichen KCJnFO­
:-:'2~:e\ cer ?rojekt'2 wird allgemein empfohlen. Die Ge­

se::sc:-:·:::.::. -~'irC er.nächt~gt, die BewEliqun;l der För­
cer..::10 ab ei::er Inves:itionssLIlT'lTe von 5 2,5 Mio. an 
ce'1 ~ac:,weis der ein?eholte:l :ach:!.ichen Beraturg zu 
, .. .c 
}(:1~?_en. 

Bei In'Jes:: :ionen, die eine Vermehrung der Gäste­
:::,et:en Z'J."n Gegens:c>;c ~aben, ist bei einer Investi­
'::. io!"!Sst.lfl'm? von über 5 2,5 Mio. ein betrietswirt­
sC~"1af'::.l iches Gutachten, in welchen auch die frerrrlen­
ve:~e~rspolitische Bedeutung des Vorhabens darzustel­
:er! ist, a:.tf der Grundlage einer fachlichen Beratung 
vo:z'Jle(Jen, w:>bei insbesondere die Erwartt.,tng einer 
ve:~S5erten Kapazi'::.ätsauslastung zu belegen ist. 

l3€i !m'estitionen zur ErrichtLlTl3 eines Hallenbades 
istei:. be':rie:s .... -irtsc~a~tliches Gutadlten vorzule­
gen, aus welchem auch hervorgeht, daß nachweislich 
al:es vorgekehr~ o,.'Urde, un einen cptimal energie­
sparenden Betrieb zu gewährleisten. 
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Die Gesellschaft hat in den Fällen des Punktes C) 
2.6. eine gutächtliche Äußerung des Amtes der Landes­
reg ier-urq vom fr611denver-kehr-sp:Jli tischen Standpunkt 
sowie zur Überpr-üfLmg des Bestandes der Gewerbebe­
rechtigung einzuholen. 

Beim Ver-kehrsgewerbe: 

Anschaffung von ihrer Konstruktion nach als solche 
anzusprechenden Spezialfahrzeugen (KÜhlfahrzeuge, 
Fahrzeuge mit Ladegeräten, Pistenpflegegeräte u.dgl., 
Lastkraftwagen und Autobusse zu Schulungszwecken für 
Fahrschulen, Autobusse für den Gelegenheitsverkehr) 
oder von Güterumschlagsgeräten sowie die Errichtung 
von Taxifunkzentralen. 

2.8. Umstellung des Erzeugungsprograrrones auf hochwertige 

Spezialprodukte oder wesentliche Verbesserung des 
Dienstleistungsprogrammes. 

2.9. Neugründung von Betrieben mit aussichtsreichem Pro­
duktions- bzw. Dienstleistungsprogramrn :im Rahnen be­
stehender Unternehmen in abwanderungsgefährdeten Ge­

bieten (bei vorliegenden anderen Schwerpunkten sind 
Unternehmen in diesen Gebieten bevorzugt zu fördern). 

2.10. 

2. 11. 

2. 12. 

Investitionen in Entwicklungs- und Problemregionen, 
falls auch das betreffende Bundesland auf der Grund­
lage einer Vereinbarung mit dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten eine adäquate FÖrde­
rung zur Verfügung stellt, wobei in diesen Fällen der 
Kreditkostenzuschuß des Bundes bis zu 3,5 ~ betragen 
kann. 

Investitionen, mit deren Hilfe die Qualität der Ar­

beitsplätze derart gehoben wird, daß wesentlidle 
Schäden, die durdl drohende oder bereits eingetretene 
Abwanderung von Arbeitskräften für diesen Betrieb 
entstehen, verhindert werden können. Diese Investiti­
onen dürfen daher nicht auf eine bloße Kapazitätsaus­
weitung abzielen. 

Investitionen, die einer Betriebsstättenzusammenle­
gung dienen. 
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Investitionen, die im Zuscmnenhall3 mit der Verlegung 
des ganzen oder eines Teilbetriebes stehen, wenn die 
VerlegUfl3 im öffentlichen Interesse gelegen ist (z.S. 
verkehrs-, gesamtwirtschaftliche Belange), wobei die 
Notwendigkeit der Verlegung nachzuweisen oder, sofern 
dies nicht möglich ist, glaubhaft zu machen ist. 

Investitionen zur sinnvollen Energienutzung, zur 
Energieeinsparung Q~ zur Abfallwiederverwertung 
(Recycling), z.B. durch Ausbau von Heizungsanlagen 
mittels Kraft-Wä~kupplung, Eigenstramversorgungsan­
lagen, Sonnenkollektoren, wärmedä:mmende Maßnahmen). 

Aus dem Antrag muß die Einsparung durch rechnerische 
Unterlagen oder Gutachten hervorgehen. 

Investitionen im produzierenden Gewerbe, die der Auf­
lage e~ner Nullserie oder der Fertigungsüberleitung 
neu entwickelter Produkte dienen. 

Investitionen auf dem Gebiet der Mikroelektronik im 
produktionsbereich sowie für die Erzeugung von Pro­
dukten in denen die Mikroelektronik technisch funk­
tionsbestlimnend ist, wobei bei derartigen Fällen bis 
31 . 12. 1988 der Kred i tkostenzuschuß bis zu 3,5· % be­
tragen kann (bei mikroprozessorgesteuerten Maschinen 
für die Produktion beträgt der Kreditkostenzuschuß 
jedoch nur 2 %). 

2.17. Die Gründung von Unternel"mungen 0011 bei Vorliegen 
folgender Voraussetzungen gefördert werden: 

2.17. 1. DurchfÜhrung von Investitionen mit wesentlicher 
struktureller Relevanz (z.S. für den Export oder die 
Importsubstitution, zur Energieeinsparung). 

2. 17.2. DurchfÜhrung von Planungsaufgaben (Engineering- und 
consultingbÜros) oder Entwicklung und Verkauf von 
Know-how (z.S. Soft-ware-Hersteller), wobei grund­
sätzlich die materiellen Investitionen gefördert wer­
den. 
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o ., 

" :3:-C:e!:"'':!1Osz:Jsc~:jsse dür-fen (mit Ausnal-ure von Fällen gemäß 

?.::'1i<: F~ z. 6) und I) Z. 1.4. nur :ür Investitionen - mit 
oCe~ o~ne Au:,a~~ eines Kredites - gewährt werden • 

.,,' ' .. - ..... ~ie ehe ös:er-r-eichische Kr'?dit- oder TJer-
s::,~e,::",,:,,~s·":"'~':e-::;:e~ü.'1g de!Tl Förderungswerber einräumt und 
~e,:,en 'Jö::e :::' ~ege~~a:!.: S 5,0 ~io., irnFalle des Punktes B) 

:. 2 = '::,:: ~:o. ,,:~t \.:~rstei?':, in der For:n eines Kre-:­
:: ~ ~·<,:,s:''2~::'...!sc~'.1sses: 

~'. ,:,'~"",? :\ . ...:>."."',"'X' "':'".'ö'': ~~ec::':'?S ::.z Investitionen bis zur Höhe 

-;-:V::f:\~ •. ~~:: S :,0 v::'o. '-;)-Z:fi. 0. ~a!le des ?unl<tes B) 

.- : :: .. ~ .. ~ v.:.":. ~-: ce!."" :')~ c:!::es :örder:;.rlgszuschusses ge-
.. ..,. ., , . ....., I-,p" C" ~ . "':' 

-'.L.. ce,: ~:_:.:::c:ence!: .a~_j,_e !.\.!t' cH~ !?€rechnung der rorde-
~'_'~S?':f::':<':sse ! Soa::'? :::. ~.:".2! z:.:sC'~;jsse ~ • 

~ \ -,.... ?'~:~_e:;, ~~ ~'?~en c:'es u.~:'e!"" 3edac~~nah,,1E auf die Zielset-
Z''':'''~C '--~c c:'e ~r-i.; ... :dsä:ze Ces § ~ C~~rbestru1<turverbessen.l!1gs­

cr:?se':z ~ 969 z'.Z ::;..eS'::TCc::, :'c·:-:~ Sic::erun:::t des angestrebten Er­
·~C'::..s:,?s ~':''''''2x.~g cde:- r.....ec:cnä.~io ist, sind Förderungen unter 
.;:..::?:':":e<;"..!~ '=~:'5?rec,enCe:- ,\u~:'a<;~ ~--C BeCi~ungen zu ge\tfäh-

t.' ~J?:' .\'..::~c.:-";,e e:!'1es KreCiitps "";.rr:1 ei!1~ FOrC:e~ r.'.1':" G<:'Wär.rt. 
·~·e:i.": C::'c 3e:-ech'1'J..'1J Ge>: Z ins€!) ~i !1a:"bj ähr li eher Kapitalisie­
-:-:.:.~c -::ek~.rs':'v '..!!1d netto erfolgt und eine p.adlschüssige Zah­
:·_,-~S' .... ei!3e angewendet wirC, sofern die effektiven Kosten des 
'v-C::- :.:-ee: '::1e~'T1er angesprochenen Kreei tes nicht den N:minal­
=~~3sa~z de:- z~~etzt aufgelegten Bundesanlei!1e mit einer Lauf-
7~':'": '.--:'~ -':''1äes':ens 10 Ja'l:-en zuz~~:ch 0,5 % p.a., Z'Jzijg­
:':'-::'1 cen ce:n Ir.st:'tut effektiv erwachsenden Barauslagen (z.8. 
?Js-:,-. Al.:s:.c-":""1:ts-, Eintr-agungs- L!nd Kredi tg ebÜ.'l ren , Kosten für 
G!: .. ..:---=·:)'..!c::a'.1sz:.ige, Ausl~en ~:.::r Liegenschaftsschätzungen) ij~r-
~-'~ ....... C\: .... 0"" ~:-, ... _ .. __ ._ .... 

"·:erär.deruncen der Cbergrenze des Zinssatzes durch die Auflaqe 
e~r!er Sundesanleihe gelter. jeweils von nächsten Monatsersten 
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1) Kreditkostenzuschüssei diese dürfen gnmdsätzlidl nicht mehr 
als 2 % p.a. (Ausnahmen: Investitionen in Entwicklungs- u!1d 
Problen)ebieten gemäß Punkt C) Z. 2.10. um Sonderfälle gemäß 
Abschnitt F) der sich durdl halbjährige Tilgung ergebenden 
Kieditsumme gemäß der beiliegenden Tabelle für die Berechnung 
der Förderungszuschüsse ausmachen. 

1.1. Die Förderung kann bestehen in der Gewährung 

1.1.1. eines 2 %igen bzw. höchstens 3,5 %igen Kreditkostenzu­
schusses p.a. auf 5 bis höchstens 10 Jahre, 

1.1.2. einer zusätzlichen Prämie zur Förderung gemäß Z. 1.1.1. 
in Höhe von 10 % für eine Bemessungsgrundlage von höch­
stens S 5,0 ~1io. bei der Durchführun::j von Investitionen 
für bestehende Unternehmungen, wenn sie die Vorausset­
zungen des Punktes C) Z. 2.17.1. erfüllen, 

1.1.3. einer zusätzlichen Prämie zur Förderung gemäß Z. 1.1.1. 
in Höhe von 10 % für eine Bemessungsgrundlage von höch­
stens S 5,0 Mio. bzw. Obernahne einer Ausfallsbürg­
schaft für einen Kredit von höchstens S 10,0 Mio. (mit 
Ausnahme des Bürgenregresses an der Gesellschaft) im 
Ausmaß bis zu 80 % des geförderten Kredites sowie für 
neuzugrüodende Unternehmungen, wenn sie die Vorausset­
zungen der Punkte C) Z. 2.17.1. und/oder C) Z. 2.17.2. 
erfüllen,· 

1.1.4. eines 1 %igen Haftungskostenzuschusses auf die Dauer 
von einem Jahr in den Fällen des Punktes B) Z. 1 oder 
auf die Dauer von 5 Jahren bei der Aufnahme der Erzeu~ 
gung von Produkten im Sinne von Punkt C) Z. 2. 17. 1. s0-

wie eines höchstens 1 % igen Haftungskostenzuschusses 
auf die Dauer der Förderung für die Unternehmungen ge­
mäß Punkt C) Z.2.6 •. 

1 .2. Förderungen gemäß Z. 1. 1 • 1. bis 1. 1 .4. können gewährt 
werden, wenn der Förderungsnehner 
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1.2.1. mindestens ein Viertel der Kosten des Gesamtvorhabens 
aus selbst aufzubringenden Geldmitteln, Eigerrnaterial 
und Eigenleistungen oder nicht geförderten Krediten 
trägt (Eigenfinanzierungsquote), 

1 .. 2.2. den Nachweis erbringt oder glaubhaft macht, daß die 
DurchfÜhrurl3 des Vorhabens finanziell gesichert ist. 

1 .3. Für die Inanspruchnahme der FördenlI'B hat der Förde­
rungswerber bei gleidlbleibendem FörderungsLlTlfang im 
Falle der Z. 1 (Gewährung eines Kreditkostenzuschusses) 
folgende Wahlmäglichkeit: 

1.3.1. Einmaliger Kreditkostenzuschuß; 

1. 3. 2. Dreigeteilter Kreditkostenzuschuß (50 % .im 1. Jahr, 
35 % im 2. Jahr und 15 % im 3. Jahr); 

1.3.3. Auszahlung des Kreditkostenzuschusses in jährlich 
gleichbleibenden Teilbeträgen. 

1.4. Bei der Berechnung der Kreditkostenzuschüsse ist von 
der Voraussetzung auszugehen, daß die Laufzeit der 
Kredite für baulidle Investitionen 10 Jahre, für Ma­

schinen um Einrichtungen 5 Jahre un:1 für gemischte 
Vorhaben (Verhältnis der Bauinvestitionen zu sonstigen 
Investitionen etwa 1: 1) 7 1/2 Jahre nicht Übersteigt. 
In Sonderfällen ist gemäß Punkt F) zu verfahren. 

1.5. Haftungskostenzuschüsse gemäß Z. 1.1.4. können für 
Investitionskredite in der Höhe bis zu 1 % p.a. der 
Kredi tsurane dann gewährt werden, wenn andere Unterneh­
mungen oder Einrichtungen als das kreditgewährende In­
stitut bzw. die Republik ÖSterreich die Haftung für die 
Rückzahlung des Kredites übernehmen. In derartigen Fäl­
len erhÖhen sidl im 1. Jahr bzw. in den ersten 5 Jahren 
die Kreditkostenzuschüsse gemäß Z. 1 auf 3 % p.a. bzw. 
auf hÖchstens 4,5 % p.a. 
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2) Einmalige, nicht ~ückzahlba~e Zuschüsse für Investitionen ohne 
Aufnahme eines Bankkredites, bemessen gemäß Punkt E) Z. 1. 

2.1. Die F6~derung kann bestehen in der Gewährung 

2.1.1. eines Förderungszuschusses gemäß der beiliegenden Ta­
belle für die Be~echnung der Förderungszuschüsse (Spal­
te . Einmalzuschüsse) auf de~ Bemessungsgrundlage der un 

den Eigenmittelanteil gemäß Punkt E) Z. 1.2.1. verrin­
ge~ten förde~ba~en Gesamtkosten ~r Investitionen, 

2.1.2. eine~ zusätzlichen Prämie zur Förderung gemäß Z. 2.1.1. 
in Höhe von 10 % für eine Bemessungg;Jrundlage von höch­
stens S 5,0 Mio. bei de~ DurchfÜhrung von Investitionen 
bestehender Unternehmungen, wenn diese Investitionen 
die Voraussetzungen des Punktes C) Z. 2.17.1. erfüllen, 

2.1.3. einer zusätzlichen Prämie zur Förderung gemäß Z. 2 in 
Höhe von 10 % für eine Bemessungsgrundlage von höch­
stens S 5,0 Mio. bei der DurchfÜhrung von Investitionen 
neuzugrüooender Unternehmungen, wenn diese Investiti­
onen die Vo~aussetzungen der Punkte C) Z. 2.17.1. und/· 
oder C) Z. 2.17.2. erfüllen. 

3) Ein Rechtsanspruch auf die GewähnlIlj einer Förderung besteht 
nicht. Eine Förderung wird jedenfalls dann nicht gewährt, wenn 
gegen den Förderungswerber ein Verfahren zun Ausschluß von der 
Gewerbeausübung anhängig ist. 

F) saIDERFÄLLE 

Die Gesellschaft hat ein Förderungsansuchen als Sonderfa:l zu 
behandeln, wenn der Förderungswerber unter Regelbedingungen 
das van GewerbestrukturverbesserungS3esetz 1969 gesetzte Ziel 
nicht erreichen könnte. Das ist: 

1) Überschreitung des förderbaren Investitionsvolumens von 
S 5,0 Mio.; 

2) höherer Zinsenzuschuß als 2 %, jedoch hÖChstens 3,5 % p.a.; 
3) UnternehmungS3ründungen gemäß Punkt B) Z. 2; 
4) die Förderung bestehender Betriebe gemäß Punkt E) Z. 1. 1.2. 

und Z. 2.1.2.; 
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5) Investitionen auf dem Gebiet der Mikroelektronik gemäß 
Punkt C) Z. 2.16.; 

6) Finanzierung von Betriebsmitteln - solche Kreditkosten­
zuschüsse dürfen nur zusätzl idl zu Förderungen nadl diesen 
Richtlinien und nur lln Ausmaß von höchstens 30 %, lln Falle 
der Förderung der Fertigungsüberleitung gemäß Punkt C) 
z. 2.15. jedoch bis zu 100 % der Investitionssumme gewährt 
werden; der Kreditkostenzuschuß beträgt 2 % p.a. 

Die Gesellschaft hat vor:- Entscheidung über:- solche För:-der:-ungs­
ansuchen den 8eir:-at gemäß § 8 des Gewerbestruktut"Verbesse­
rungsgesetzes 1969 umgehend zu hör:-en. Sie hat dem Beirat hie­
bei die in Aussicht genommene Entscheidung bekanntzugeben. 

Von der Förder:-ung sind auszuschließen: 

1) die no~alen Ersatzinvestitionen; 
2) Umschuldungen von bereits gewährten Investitionskrediten; 
3) Ankäufe von Grundstücken und Baulichkeiten; 
4) Ankäufe gebrauchter Maschinen und Einrichtungen; 
5) Ankäufe von Kraftw~en aller Art mit Ausnahrre der im 

Punkte) Z. 2.7. anjefÜhrten; 
6) Unternehmen die zwar rechtlich selbständig, aber wirt­

schaftlich von Großunternehmen abhängig sind. 
7) Refundierung von Kosten für Investitionen, die früher als 

6 MJnate vor Einlangen des Antr~es bei der Gesellschaft 
begonnen wurden. 
Eine Fristüberschreitung kann nur dann toleriert werden, 
wenn der Förderungswerber ohne sein Verschulden an der 
rechtzeitigen Antragstellung verhindert war. 
Der Förderungsantra;J muß in diesem Fall spätestens· binnen 
einem f>bnat nach Wegfall des Hindernisses bei der Bürges 
eingelangt sein. 
Ist die FristversälllU'lis bei der Antragstellung durch Ver­
schulden des kreditgewährenden Institutes eingetreten, so 
kann das Ansuchen um Nachsicht der Fristversäumnis nur dann 
in Behandlung genommen werden, wenn das Institut sein Ver­
schulden bestätigt und sich gleichzeitig bereit erklärt, 
mindestens 25 % der Förderungssumme selbst zu tragen. 
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H)~ 

Die Gesellschaft hat nur Anträge auf Gewährung von Förderungs­
zuschüssen in sachliche Behandlung zu ziehen, die jedenfalls 
wie folgt belegt sind: 

1. Nachweis der Handelskammermitgliedschaft: 

2. Zusage einer Kredit- oder Versicherungsunternehmung 
mit Sitz in ÖSterreich über die Gewährung eines dem 
Punkt 0) Z. 4 entsprechenden Kredites, wenn es sich um 
eine Investition mit Aufnahne eines Kredites handelt; 
bei Investitionen ohne Aufnahme eines Kredites Vorlage 
der Bilanzen der beiden letzten Geschäftsjahre sowie 
Nachweis oder glaubhafte Darstellung, daß die Durch­
fÜhrung des Vorhabens finanziell gesichert ist. 

3. Unterlagen, aus denen ersichtlich ist, daß die ange­
strebte Förderung den Zielen des Gewerbestrukturverbes­
serungsgesetzes 1969 entspricht, insbesondere die Gut­
achten nach Punkt B), Punkt Cl, Z. 2.6.6., Z. 2.6.7., 
Z. 2. 13. und Z. 2. 1 4. ; 

4. Zusage einer Einrichtung gemäß Punkt E) Z. 6 im Falle 
des Antrages auf Gewährung von Haftungskostenzuschüs­
sen. 

5. Zur Bearbeitung des Förderungsantrages durch die Ge­

sellschaft sind weiters folgende Unterlagen in ein­
facher Ausfertigung beizufügen: 

5.1. Nachweis der Gewerbeberechtigung(en) (Gewerbeschein, 
Konzessionsdekret bzw. die Gewerbeanmeldung) ; 

5.2. detaillierte Kostenvoranschläge bzw. Proformarechnungen 
und bei Baulichkeiten Pläne über das Investitionsvor­
haben; 

5.3. Nachweis der Kosten für die Übernahme von Räunlichkei­
ten, Maschinen usw. (Vertragskopie)i 
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5.4. im Falle der Haftungsübernahme Grundbuchsauszüge oder 
vidierte Lustren über die Liegenschaften der Kredit­
werber sowie Kopien von Schätzungsgutachten oder Ein-
heitswertbescheiden der zur Sicherstellung angebotenen .-.... 
Liegenschaften. 

5.5. Stellungnahme der kreditgewährenden Stelle Über den 
FÖrderungswerber zur Kreditwürdigkeit und Kreditfähig­
keit, über die anfallenden Kosten und die Erfolgsaus­
sichten des Unternehmens. 

6. Bei Förderungsanträgen nach Punkt B) Z. 2 kommen hinzu: 

6.1. Nachweis der bisherigen Tätigkeit sowie des bisherigen 
Einkanrnens (auch des Ehegatten) durch kurzen Lebens­
lauf, Lohn- bzw. Gehaltsbestätigungen, Zeugnisse (auch 
über besuchte Kurse) etc.; 

6.2. Kopie der (des) Staatsbürgerschaftsnachweise(s); 

6.3. Vorlage eines Unternehmenskonzeptesi 

6.4. Vorlage eines Finanzierungsplanes der Unternehmens­
gründung bzw. der Projektdurchführung sowie eines 
Finanzplanes für das erste Jahr. 

7. Bei Förderungsanträgen nach Punkt E) Z. 1. 1. 2. konunt 
zu den gemäß Z. 1, 2 und 5 vorzulegenden Unterlagen 
die Vorlage eines Unternehmenskonzeptes hinzu. 

Die Unterlagen müssen so vollständig sein, daß eine Beurtei­
lung des antragstellenden Unternehmens und der vorgesehenen 
Investition nach diesen Richtlinien möglich ist. 

1. Die erstmalige Auszahlung der Kreditkostenzuschüsse zu Gunsten 
des Förderungswerbers an das kreditgewährende Institut erfolgt 
nach der Förderungsgenehmigung l1I"rl einer mindestens 30 %-igen 
Inanspruchnahme des geförderten Investitionskredites über Auf­
forderung durch das kreditgewährende Institut, wenn 
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der- För-der-ungsnehrner die För-derung sowie die damit allen­
falls verbundenen Auflagen und Bedingungen angenanmen hat 
sowie vor- der- Auszahlung zu erfüllende Bedingungen erfüllt 
hat; 

- das kreditgewähr-ende Institut die allenfalls mit der F6rde­
rung verbundenen Auflagen und Bedingungen anerkannt, allfäl­
lige von ihm zu erfüllende Bedingungen erfüllt und eine 
Kopie des abjeschlossenen Kreditvertrages, bzw. der Bürg­
schaftser-klärung Übermittelt hat. 

1.1. Über Anforderung seitens des kreditgewährenden Institutes 
wer-den die För-derungszuschüsse, zu den Verrechnungsterminen 
30. Juni und 31. Dezember überwiesen, bei Ein- und Dreimal­
zuschüssen nach DurchfÜhrung des Investitionsvorhabens. 

1.2. Die Kreditkostenzuschüsse sind dem Kreditkonto des Förde­
rungswerbers gutzubringen. 

1.3. Die Auszahlung der 10 %igen Prämie durch die Gesellschaft an 
den För-der-ungswer-ber erfolgt in zwei Teilbeträgen u.zw.: der 
erste Teilbetr-ag in Höhe von 75 %, bei Krediten, die die 
kreditgewährenden Institute den Gewerbetreibenden einräumen, 
an dem der- Mitteilung des kreditgewährenden Institutes über 
die. widmungsgemäße Kr-editausnützung folgenden 30.6. bzw. 
31.12. des Jahr-es, der zweite Teilbetrag in Höhe von 25 % 12 
~lonate nach der- Auszahlung der ersten Rate aufgrund eines 
Erfolgsnachweises durch die Vorlage eines Status der Unter­
nehmung. 

1.4. Die Kreditkostenzuschüsse und Prämien sind zur Teiltilgung 
des Investitionskredites samt Zinsen, zur Senkung von Haf­
tungskosten, zur Bedienung der Zinsen für Betriebsmittel­
kredite oder zur Abdeckung von Investitionskosten des geför­
derten Vorhabens zu verwenden. 

2. Der För-derungszuschuß ohne Kreditaufna.hne wird wie folgt 
aUSjezahlt: 
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2.1. 75 % des Förderungszuschusses gemäß der beiliegenden Tabelle 
für die Berechnung der Fbrderungszuschüsse (Spalte Einmalzu­
schüsse), wenn der Förderungsnehmer die Förderung sowie die 
damit allenfalls verbundenen Auflagen und Bedingungen ange­
nommen, vor der Auszahlung zu erfüllende Bedingungen erfüllt 
hat, jedoch erst nach Abschluß des Investitionsvorhabens und 
der Erbringungdes Nachweises der Verwendung der erforderli­
chen Eigenmittel; 

2.2. 25 % des Förderungszuschusses 12 Monate nach Auszahlung der 
ersten Rate auf Grurd eines Erfolgsnachweises durch die Vor­
lage der Bilanz des Geschäftsjahres, in welchem die Investi­
tion abgeschlossen wurde oder eines Status nach Durchführung 
der Investition. 

Unbeschadet der Bestlinmung des Punktes K) hat die Gesellschaft 
bei der Gewährung von Kreditkostenzuschüssen die vorläufige 
Einstellung der Förderung vorzusehen, bei 

1) Eröffnung des Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens über das 
Vermögen des Förderungsnehmersi 

2) entgeltlicher Veräußerung des Betriebes. 

Nach Abschluß .des Insolvenzverfahrens bzw. des Kaufvertrages 
kann nach zusätzlicher Prüfung der persönlichen und wirt­
schaftlichen Verhältnisse des Käufers des Betriebes oder des 
AU9jleichschuldners die Fbrderung bei Weiterführung des Be­
triebes Über Antra:j weiter gewährt werden. 

Die Förderung wird eingestellt bei 

1) Wegfall der gewerberechtlichen oder sonstigen Voraussetzung 
für die FÜhrung des Betriebes; 

2) vorzeitiger Rückzahlung des Kredites (z.B. in folge von Kün­
digung des Kredites durch den Kreditgeber) i 

3) dauernder Einstellung der Betriebstätigkeit. 
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Die Verpflichtung der Rückzahlung der Förderungsmittel zuzüg­
lich einer Verzinsung für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
Rückzahlung mit 2 von Hundert Über dem jeweils geltenden Zins­
fuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro 
Jahr ist für den Fall zu vereinbaren, daß 

1. der Empfänger der Förderung über wesentliche Umstände un­
vollständig oder falsche Angaben gemacht hat; 

2. das geförderte Vorhaben nicht oder durch Verschulden des 
Empfängers der Förderung nicht rechtzeitig durchgeführt 
wird; 

3. die FÖrderung widmungswidrig verwendet wird oder Bedingun­
gen durch Verschulden des Empfängers der FörderlID3 nicht 
eingehalten werden; 

4. soweit bei Gewährung der Förderung vorgesehen, Berichte 
nicht erstattet, Nachweise nicht beigebracht, Überprüfungen 
nicht ermöglicht werden; 

5. der Betrieb vor Ablauf eines Zeitraumes von zwei Jahren 
nach der Bewill igung der Förderung aus einem Verschulden 
des Förderungsnehmers dauernd eingestellt wird. 

Erfolgt die dauernde Einstellung des Betriebes vor Ablauf 
eines Zeitraumres von zwei Jahren ohne Verschulden des För­
derungsnehners, so kann die Gesellschaft, den FÖrderungsbe­
trag ohne Verrechnung von Pönalzinsen vom Förderungsnehmer 
zurückverlangen. 

L) iEERPRÜFUNG 

1) Das kreditgewährende Institut hat die widmungsgemäße Ver­
wendung der FOrderungszuschüsse nach erfolgter Durchführung 
des Investitionsvorhabens zu bestätigen. Das Bundesmini­
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten und die Gesell­
schaft behalten sich vor, eine Uberprüfung der Verwendung 
der Förderungsmittel und des Vorhabens vorzunehnen bzw. 
vornehmen zu lassen. 

.-\.. 
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2) In das Formular des Förderungsantra:Jes ist eine Erklänmg 
aUfzunehmen, wonach sich der FOrderungswerber verpflichtet, 
nach Abschluß der geförderten Investition der Bürgschafts­
fonds-Ges.m.b.H. eine Aufstellung aller die Investition 
betreffenden Rechnungen (mit den Namen und Anschriften der 
liefernden bzw. leistenden Firmen, der Kurzbezeichnung der 
Lieferungen bzw. Leistungen und den Rechnungsbeträgen ohne 
USt.) vorzulegen. 

3) Der FOrderungswerber hat in den Fällen einer Förderung nach 
Punkt B) Z. 2 ohne weitere Aufforderung auf die Dauer von 
3 Jahren ab FOrderungszusage an die Gesellschaft oder eine 
von ihr beauftragte Institution halbjährlich 

a) den Umsatz des ab3elaufenen Halbjahres zum 30.6. und 
31.12. (jeweils längstens bis 30.9. bzw. 31.3.) 

b) den Kontostand bei Krankenkasse und Finanzamt und 

c) die Anzahl der Beschäftigten (aufgegliedert nach Arbei­
tern, Angestellten und Lehrlingen) zum 30.6. und 31.12. 
(jeweils längstens bis 30.9. bzw. 31.3.) 

bekanntzugeben. 

4} Der Förderungswerber ist verpflichtet, auf Verlangen Bilan­
zen vorzulegen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die mit 
dem Förderungsvorhaben im Zusarrurenhang stehen und Einsicht ",-
in Bücher und Belege sowie in sonstige zur ÜberprÜful'lj des 
Förderungsvorhabens dienende Unterlagen zu gestatten. 

Der Förderungswerber ist verpfl ichtet, entsprechende Angaben 
über beabsichtigte, laufende oder erledigte Anträge bei ande­
ren Bundesstellen oder anderen Rechtsträgern, die dasselbe In­
vestitionsvorhaben betreffen, im Förderungsansuchen zu machen 
und diesbezügliche spätere Änderun::Jen mitzuteilen. Mehrfach­
förderungen desselben Investitionsvorhabens sind im Bereich 
der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
gestionierten FOrderungsaktionen, ab3esehen von Sonderregelun­
gen, ausgeschlossen. 
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N} DATENSClIDrZ 

In das Formular des Förderungsantrages ist eine Erklärung auf­
zunehmen, wonach der Förderungswerber ausdrücklich zustimmt, 
daß die Besitzer von Daten, welche zur Bearbeitung seines För­
derungsantrages erforderlich sind, diese an das Bundesnini­
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten bzw. die Gesell­
schaft übennitteln dürfen sowie weiters das Bundesninisterium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten sowie die Gesellschaft ge­
mäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes EG3l.Nr. 565/ 
1978, ausdrücklich ennächtigt, 

1) Daten llI'rl Auskünfte über den Förde rungswerbe r, die Firma, 
das Untemehnen, bei Dritten einzuholen bzw. einholen zu 
lassen; 

2) Daten mit Hilfe von eigenen bzw. fremden automatischen Da­
tenverarbeitungsanlajen zu ennitteln, verarbeiten, benüt­
zen, übennitteln und löschen zu lassen; 

3) nach Ermessen des Bundesministeril.ullS für wirtschaftliche 
Angelegenheiten sowie der Gesellschaft Daten und Auskünfte 
Über den Förderungsantragund dessen Erledigung an das kre­
ditgewährende Institut sowie Bundes- und Landesstellen ein­
schließlich der von diesen Stellen mit der Abwicklung von 
förderungen betrauten Institutionen weiterzugeben und von 
diesen Stellen Daten und Auskünfte über andere VOll Förde­
rungswerber gestellte Förderungsanträge einzuholen; 

4) das kreditgewährende Institut und die Gesellschaft sowie 
bei Mehrfachförderung die in Betracht kommenden und bei In­
solvenzverfahren die gesetzlich vorgesehenen Stellen über 
die Entscheidung des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten sowie der Gesellschaft zu verständigen. 

O} MERrunATI' 

Die Gesellschaft hat zur Unterrichtung der Förderungswerber 
und kreditgewährenden Institute ein ~rkblatt aufzulegen. Im 

Merkblatt sind auch alle Unterlagen anzufÜhren, die einem För­
derungsansuchen beizulegen sind. 

• 
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Vor Drucklegung ist die Genehmigung des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten und des Bundesministeriums für 
Finanzen einzuholen. 

Eine Vereinbarung, daß sich der Förderungsnehmer in allen 
Streitigkeiten aus der Gewährung einer Förderung der Gerichts- " ... 
barkeit des sachlichen zuständigen Gerichtes in Wien unter-
wirft, es dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten und der Gesellschaft jedoch vorbehalten bleibt, ihn 
auch bei seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen, ist in 
den jeweiligen Kreditvertragaufzunehmen. 
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für die Gewährung von Förderungen 
nach dem Gewerbestrukturverbesserungsgesetz 1969 

für die Zeit vom 1.1.1986 bis 31.12.1988 

Für den o.a. Zeitraum gilt folgende Ergänzung der Richtlinien: 

"Beim Beher:ber:glll1gsgewerbe ist im Sinne eines schwerpunktmäßigen 
Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel dem Förderungswer­
ber für Um- bzw. Zubauten bzw. t-Wernisierungen, wenn dabei min­
destens der: Standard eines Drei-Stern-Betriebes erreicht wird, 
wobei jedes im Rahmen des Investitionsvorhabens geschaffene oder 
modernisierte Appartement mit Bad/Dusche und WC ausgestattet wer­
den muß, zusätzlich zu dem 

a) 2 %igen Kreditkostenzuschuß, in Entwicklungs- und Problem­
gebieten 3,5 %igen Kreditkostenzuschuß, für einen Kredit den 
ein Kreditinstitut dem För:derungswer:ber: einräwrrt bzw. 

b) einmaligen Zuschuß ohne Aufnahme eines Bankkredites gemäß 
punkt E) Z. 2.1.1. der Richtlinien 

eine 7 %ige Prämie 

a) von der Höhe des geförderten Kredites bzw. 

b) von der Höhe der geförderten Investitionskosten 

zu gewähren. 

Die Auszahlung der Prämie durch die Gesellschaft an den Förde­
rungswerber erfolgt in zwei Teilbeträgen und zwar: 

Der 1. Teilbetra:l in HÖhe von 50 % zu Beginn der Investition bei 
Förderungen gemäß 

lit a), wenn das kreditgewährende Institut die allenfalls mit der 
Förderung verbundenen Aufla:len und Bedingungen anerkannt, 
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al.lfällige Redinqunqen erfüllt uno eine Kopie des abge­
schlossenen Kreditvertrayes <:der die Bürgschaftserklärung 
übennittelt bzw. gemäß 

lit b), wenn der Förderungsnehner die Förderung sowie die damit 
verbundenen Auflagen und Bedingungen angencmnen und vor 
der Auszahlung allfällige Bedingungen erfüllt 

hat. 

Der 2. Teilbetrag in Höhe von 50 % der Prämie ist auszuzahlen, 
wenn die Investition abgeschlossen ist \..Ifrl der Fördenmgsnetuner 
- bei Förderungen gemäß lit.a) über die Bank und mit deren Bestä­
tigung - eine Kostenaufstellung vorgelegt hat. 

Die Gesellschaft hat zur Überprüfung der Erreichung der Drei­
stern-Qualität des geförderten Betriebes eine Erklärung der Lan­
deskammer der gewerblichen Wirtschaft darüber einzuholen, daß der 
Betrieb von der Kategorisierungskommission bei der Fachgruppe der 
Beherbergungsbetriebe bis spätestens ein Jahr nach abgeschlosse­
ner Investition neu kategorisiert und in die Kategorie der Drei­
Stem-Betriebe eingestuft worden ist. 
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IJerechnunu dor rönJcd ln{Y~/1 J~Jchüssc i,n H(\; .,;t;.j \ ~/\. '11 I örderung~;lktioncn 

Höhe der Laufzeit d. 
Föruerung Förderung 

Ei'IlHa Ipr ämie 

in Jahren s 

1% 5 34.840, _.-
7,5 42.400,--

10 44.960,---
- .. __ ._--_._- -- .. .- -_. - .... - _ ..... -.. -

2% 5 69.680,--
7,5 84.800,--

10 89.920,--
-_ ... -" -----_ .. - --- . . _- . -_ ..... _. -- .... "' 

3% 5 104.520,-
7,5 12'1.200,--

10 134.880,--
. ~._--_ .. -_._-----_._--- "-_ .. --_._------_. 

4% 5 139.360,-
7,5 169.600,-

10 17.9.840,-
------ .. _-

5% 5 174.200,-
7,5 212.000,-

10 224.800,·-

Stand 1. April 10U:3 

Oreiget(:iltt~r r Öl denJllgsllJ~·,ch uß 
SCJ% 35% 1:, ~~} 

S S c', 
• 'l 

17.4?0, - 12.740,- . cJ.710, 
21.200, ... 15.510,'- fi.9!)(l, 

2?.4BO, 1 G.'1-10, ... 7.3{;O, 

34.8'10,- .. ?'5.480,-- 11.4:)0, 
42.400, --" 31.020,'--- 13.900, 
44.960,- - 32.880,- - 14.l~O, - . 

52.260,-- 38.220,-- 1l.130,- -
63.600,- . 46.530,-- 20.850,"'-
67.440;-.. - 49.320,-- - 22.080, .-_. 

. - . ---.-- . - .. 

69.680,--'- 50.960,-- 22.840,-'-
84.800,--- 62.040,- 27.800,--, 
89 .. 920,--- .65.760,- 29.440,-·-_ .. - _. __ . ---' --_._ .•. - _. -- .... _--_._--- .- .... _-_ ... 
87.100,--- 63.700,- 28.550,'-' 

106.000,"'-- . 77.550,-- 34. -'50, - .. -
112.400,'--'- 82.~00, .- 36.800," -

Gleichbleib. Jahresteilbetrüge 
~;IHll/ne 

S 

'

JaIIresbetrag SUin/ll~ 

S S 

35.870,- . 
43.660,--
46.280,--

7.940,-" 
7.200,---
5.680,--

71.7{10,-" I 15.8BO,---
8/.3;~0, .. -· j 14.400,---
92.560,-- , 11.360,'--

101.610,-
130.980, --
138.8110,-

143.480, ---
174.640,--
185 .. 120,--'-

179.350,--
218.300,'--­
?31.400, --

23.820,-
21.600,--
17.040,·-

31.760,-
28.800,-
22.'720,-

39.700,-
36.000,-
28.400,-·-

39.700" -
50.400,----
56.800,--

79.400,'" 
100.800,-- -
113.600,·- .. 

119.100,- .. 
151.200,,' 
170.400,-

158.800,·--
201.600,--
227.200,--

198.500, ---
252.000,---' . 
284.000,- --

Den Berechnungen liegt ein Kapitalabstattungsplan für S 1,0 Mio. mit einer 10jjllriW~ll Darlel18n~Jaufzeit bei einer dekursiven 
und halbjährlichen Kapitalabstattung zugrunde, die l\bzinsllng wurde mit 4,5% netto P':J. bL..i nacl Is<;hüssiger Zahlungswei~e 
vorgenommen. 
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R ICH T L I NIE N 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 
für die 

Aktion '~örderung von Betriebsneugründungen 
und -übernahmen" für Betriebe im Bereiche 

der Gewerblichen Wirtschaft 
Stand: 1. April 1987 

Bei der Wahrnehmung der privatwirtschaft lichen Aufgaben des Bun­
des nach der Aktion '~örderung von Betriebsneugründungen und 
-übernahmen" durch die Bürgschaftsfonds Gesellschaft m. b.H., im 

folgenden kurz Gesellschaft genannt, sind ausschließlich die 
nachstehenden Richtlinien einzuhalten. 

1)~ 

Die Förderung soll die Neugründung und Ubernahne von Klein­
und Mittelbetrieben der gewerblichen Wirtschaft durch junge, 
initiative, leistungsfähige und bisher nicht selbständig tätig 
gewesene Personen erleichtern. Sie soll einer ständigen Erneu­
erung der Wirtschaft und einer wünschenswerten weiteren Auf­
wärtsentwicklung der Volkswirtschaft dienen. 

2) F'ORDERlJNGSWEr 

Personen und Personengesellschaften mit ausschließlich natür­
lichen Personen als Gesellschafter und zwar Gesellschaften 
bürgerlichen Rechtes und offene Handelsgesellschaften die 
bzw. deren Gesellschafter 
a) österreichische Staatsbürger sind, 
b) das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
c) bis zur Gründung oder Übernahme des Gewerbebetriebes nicht 

selbständig tätig waren, 

...... 
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d) im Zeitpunkt der Auszahlung der Fönler'ung bzw. der Haf­
tungsübernahme Inhaber einer einschlägigen Gewerbeberech­
tigung sind (bei offenen Handelsgesellschaften müssen diese 
Inhaber einer einschlägigen Gewerbeberechtigung sein). 

3) FoRI>ERlJlUSART 

Die Förderung der unter Ziff. 4 angeführten Investitionen er­
folgt durch Gewährung 

a) einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschüsse, 

aa) für Kre9ite, die die Kreditinstitute den Gewerbebetrei­
benden einräumen, oder 

bb) ohne Aufnahme eines Bankkredites oder 
b) durch (Jberna.hIre einer Bürgschaft für die unter aa) genann­

ten Kredite. 

Eine Kombination zwischen den unter a) und b) angeführten För­
derungsarten ist möglich. 

Vorliegen der Neugründung oder der (Jbernahme eines Klein- oder 
Mittelbetriebes der gewerblichen Wirtschaft 
a) nicht jedoch Betriebe, die zur Ausübung ihrer Tätigkeit nur 

ein Büro benötigen (z.8. Wohnungsvermittler, Verstei­
gerungsbüro, Hausverwalter, Privatdetektive, Kreditvermitt­
ler, IlTJ[Jl)bilienhandel) und nicht Betriebe, bei denen der 
Gewerbeantritt von einer Prüfung des Bedarfes oder der Kon­
kurrenzverhältnisse abhängig ist; 

b) Neubauten von Beherbergungsbetrieben nur dann, wenn sie in 
Entwicklungsgebieten liegen oder wenn durch ihre Gründung 
eine wesentliche Strukturverbesserung: des Ortes oder der 
Region erzielt wird und wenn die zu schaffenden Beherber­
gungseinheiten mindestens Dusche sowie separates WC aufwei­

sen und mindestens der Standard der Klasse B erreicht wird. 

• 

" ... 
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Bei Neugründungen und bei BetriebsübernClhmen werden Investi­
tionen und Kosten für die Übernahme von Räumlichkeiten und Ma­
schinen gefördert. 

5) AUssan1Jß VON DER FORDOOtu 

Keine Berücksichtigung finden: 

a) Betriebsmittelkredite, Betriebsmittelanschaffungen und 
-übernahmen, oder sonstige Kredite, die nicht betrieblichen 
Investitionszwecken dienen; 

b) Neugründungen durch bisher nicht selbständig tätig gewesene 
Ehegatten eines Unternehmers im Rahmen und am Standort des 
bereits bestehenden Unternehmens, sofern es sich um den 
gleiChen oder einen ähnlichen Betriebsgegenstand handelt; 

c) Anschaffung oder (1bernahme von KFZ aller Art; 
d) Ankauf oder Übernahme von unbebauten Grundstücken; 

Förderungszuschüsse können gewährt werden, wenn der Förde-: 
rungswerber 
a) f"Ur den Fall der Aufnahme eines Bankkredites die derrent­

sprechende Zusage eines Kreditinstitutes nachweist und die 
effekt i ven Kreditkosten den Nominalzinssatz der zuletzt 
aufgelegten Bundesanleihe mit einer Laufzeit von mindestens 
10,Jahren zuzüglich 0,5 % p.a., zuzüglich den dem Institut 
effektiv erwachsenden Barauslagen (z.B. Post-, Auskunfts-, 
Eintragungs- und Kreditgebühren, Kosten für Grundbuchaus­
züge, AUSlagen flir Liegenschaftsschätzungen) nicht über­
schreiten, wobei die Berechnung der Zinsen d~ursiv und 
netto zu erfolgen hat, 

b) mindestenstens 30 % der Kosten des Gründungs- bzw. Ubernah­
meprojektes aus Eigenmittel trägt, 

c) den Nachweis erbringt, oder zumindest glaubhaft macht, daß 
im übrigen die finanzielle Basis fLir die Durchführung des 
Vorhabens (s. Ziffer 4 der Richtlinien) gesichert ist, 
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d) die Aufwendungen nicht l:irlger als 6 Monate vor der Einrei­
chung getätigt und den Antrag bis längstens 6 Monate ab Be­
triebseröffnung bei der Gesellschaft gestellt hat. 
Eine Fristüberschreitung kann nur dann toleriert werden, 
wenn der Förderungswerber ohne sein Verschulden an der 
rechtzeitigen Antragstellung verhindert war. .., 
Der Förderungsantrag muß in diesem Fall spätestens binnen 
einem Monat nach Wegfall des Hindernisses bei der Gesell-
schaft eingelangt sein. 

Ist die Fristversäumnis bei der Antragstellung durch Ver­
schulden des .. kreditgewährenden Institutes eingetreten, so 
kann das Ansuchen um Nachsicht der Fristversäumnis nur dann 
in Behandlung genommen werden, wenn das Institut sein Ver­
schulden bestätigt und sich gleichzeitig bereit erklärt, 
mindestens 25 % der Förderungssumme selbst zu tragen. 

Der einmalige Zuschuß kann gewährt werden: 
a) bei Aufnahme eines Bankkredites durch den Förderungswerber 

mit 10 % des Bankkredites, sofern dieser den Betrag von 
maximal S 2,0 Mio. nicht übersteigt; übersteigt der aufge­
nommene Bankkredit diesen Betrag, so bezieht sich die o.a. 
Höhe der Förderung nur auf einen Teilbetrag von naximal 
S 2,0 Mio. 

b) bei Vorhaben, die vom Förderungswerber ohne Aufnahme eines 
Bankkredites finanziert werden, mit 10 % der nachgewiesenen 
Kosten der Grundungsinvesitionen bzw. Ubernahmekosten f'ür 
Räumlichkeiten und Maschinen lt. schriftlichem Vertrag, so­
weit diese Kosten 70 % der Gesamtkosten des Grundungs­
bzw. Ubernahmeprojektes, höchsten aber S 2,0 Hio. nicht 
übersteigen. 

8) AUSZAfI[.(JK; 

Die Auszahlung der eil1lJEligen Zuschüsse durch die Ge~ellschaft 
an den Förderungswerber erfolgt in zwei Teilbeträgen u. zw.: 
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der' erste Teilbetrag in Höhe von 75 % 
a) bei Krediten, die die Kreditunternehnrungen den Gewerbetrei­

benden einräumen, an dem der Mitteilung des kreditgewähren­
den Institutes über die widrnungsgemäße Kreditausnützung 
folgenden 30.6., bzw. 31.12. des Jahres, 

b) bei Förderungsf'ällen ctme Aufnahme eines Bankkredites nach 
Vorlage der Rechnungen; 

der zweite Teilbetrag in Höhe von 25 % 
12 Monate nach der Auszahlung der ersten Rate aufgrund eines 
Erfolgsnachweises durch die Vorlage eines Status des Betrie­
bes. 

9) f1BERNAIH: DER Bt1ßGsaIAFT 

Die Förderung durch Obernahme von Bürgschaften f'ür Kredite, 
die die Kreditunternehmungen aus eigenen Mitteln den Gewerbe­
treibenden einräumen, erfolgt f'lir eine Dauer bis zu 10 Jah­
ren. Gehaftet wird f'ür einen Kredit-(Teil-)betrag bis zu S 2,0 
Mio., wobei die Bürgschaftsübernahme durch die Gesellschaft 
bis zu 80 ~ und der Risikoanteil der Hausbank mindestens 20 % 
beträgt. 

Jeder Kredit ist unter Bedachtnahme auf die von der Gesell­
schaft zu übernehmende Bürgschaft entsprechend sicherzustellen 
(z.B. durch Hypotheken, Maschinenpfand, Eigentumsvorbehalt an 
Anlagegütern, Ablebensrisikoversicherung u.dgl.). 

10) AUSSOIJß 

Die Gesellschaft hat vor der Genehmigung von Förderungszu­
schüssen und Bürgschaften den Ausschuß nach der Aktion für die 
Förderung von Betriebsneugründungen und -übernahmen im Berei­
che der gewerblichen Wirtschaft auch darüber zu hören, ob es 
sich bei dem zu f'ördernden Betrieb um einen Klein- oder Mit­
telbetrieb der gewerblichen Wirtschaft handelt. Außerdem hat 
die Gesellschaft dem Ausschuß einen jährlichen Bericht über 
die Zahl der gewährten Förderungen sowie deren Art zu erstat­
ten. 
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Der' BWldesminister für' wir'tschaftliehe flngclegenheit.en ent­
sendet einen Beamten des Bundesministeriwns für wirtschaft­
liche Angelegenheiten sowi.e einen Vertreter desselben in den 
Ausschuß. 

Er fordert ferner die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
sowie den Gsterreichischen Arbeiterkammertag auf, einen Ver­
treter und dessen Stellvertreter für die Entsend4ng in den 
Ausschuß vorzuschlagen. 

Der Bundesminister !Ur Finanzen entsendet einen Beamten des 
Bundesministeriums für Finanzen sowie einen Vertretier dessel­
ben in den Ausschuß. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten beruft 
je einen Vertreter der Bundeskamner der gewerblichen Wirt­
schaft sowie des Gsterreichischen Arbe i terkammertages und 
deren Stellvertreter, die zum Nationalrat wählbar sein müssen, 
in den Ausschuß. 

In den Ausschuß entsendete oder berufene Mitglieder dürfen 
weder in einen Dienstverhältnis zur Gesellschaft stehen noch 
Mitglied eines ihrer Organe sein. 

Der Bundesminister kann ein von ihm berufenes Ausschußmitglied 
abberufen, wenn es nicht mehr berufungsfähig ist oder nicht 
die Gewähr bietet, daß es seine Aufgaben zu erf'Ullen vermag. 

Den Vorsitz im Ausschuß führt jeweils der Beamte des Bundesmi­
nisteriums für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehr­

heit. 

Der Vorsitzende dirimiert im Falle der Stimmengleichheit. 

Die Geschäftsführer der Gesellschaft haben im Rahmen des Aus­
schusses beratende Funktion. 
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Dcr' Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 
die Mitglieder des Ausschusses bei der Berufung zu verpflich­
ten, über den Verlauf der Beratungen des Ausschusses sowie 
über die ihnen bei Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen Ge­
schäfts- und Betriebsverhältnisse, außer in den Fällen dienst­
licher Berichterstattung, Verschwiegenheit zu bewahren und 
sich der Verwertung der ihnen zur Kenntnis gelangten Betriebs­
und Geschäftsgeheimnisse zu enthalten. 

11) Das Amt der Mitglieder des Ausschusses ist ein unbesoldetes 
Ehrenamt. 

12) Die Bürogeschäfte des Ausschusses sind vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten zu fUhren. 

13) EIN RECHTSJ\NS.PRUaI AlJF DIE GEWIHRUNG VON FORDEIiUNGlm IES1mf 
NIOIT 0 

Bei Gewährung der einmaligen Zuschüsse ist die Rückzahlung der 
Förderungsmittel zuzüglich einer Verzinsung rur die Zeit von 
der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 3 von Hundert über den 
jeweils geltenden Zinsfuß fUr Eskontierungen der Oesterrei­

chischen Nationalbank pro Jahr für den Fall vorzusehen, daß 
a) der Empf"änger der Förderung über wesentliche Umstände un­

vollständige oder falsche Angaben mcht, 
b) das gef"örderte Vorhaben nicht oder durch Verschulden des 

Empfängers der Förderung nicht rechtzeitig durchgef"Uhrt 

wird, 
c) die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder Bedingun- '., 

gen durch Verschulden des Empf"ängers der Förderung nicht 

eingehalten werden, 
d) soweit bei Gewährung der Förderung vorgesehen, Berichte 

nicht erstattet, Nachweise nicht beigebracht, Uberprüfungen 
nicht ermöglicht werden oder 

e) der Betrieb vor Ablauf eines Zeitrawres von 2 Jahren nach 
der Bewilligung der Förderung aus einem Verschulden des 
Förderungswerbers dauernd eingestellt wird. 
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Erfolgt die dauernde Einstellung des Betriebes vor Ablauf 
eines Zeitraumes von 2 Jahren ohne Verschulden des Förde­
rungswerbers, ist der Förderungsbetrag ohne Verrechnung von 
Pönalzinsen von diesem zurückzuerstatten. 

15)AU~ 

Die Gesellschaft hat den Förderungswerber zu verpflichten, auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen, die mit dem Förderungsvorha­
ben im Zusammenhang stehen, und Einsicht in Bücher und Belege 
sowie in sonstige der aberprüfung der DurchfÜhrung des Förde­
rungsvorhabens dienende Unterlagen zu gestatten. 

16) AUFLAGE EINES MEHKILA 'ITES 

Die Gesellschaft hat zur Unterrichtung der FörderungS'derber 
und Kreditinstitute ein entsprechendes Merkblatt aufzulegen. 
Im Merkblatt sind alle Unterlagen anzuführen, die einem Förde­
rungsansuchen beizulegen sind. 
Die Unterlagen müssen so vollständig sein, daß eine Beurtei­
lung des antragstellenden Unternehmens und der vorgesehenen 
Investitionen möglich ist. 

Die Gesellschaft hat den Förderungswerber (s. Sanktion in 
Ziff. 14 lit. a) zu verpflichten, in seinem Förderungsansuchen 
die Hooe der Förderungsmittel, um deren Gewährung er bei einer 
anderen Stelle angesucht hat, bzw. anzusuchen beabsichtigt, 
ebenso anzugeben, wie die etwa von dritter Seite bereits für 
das Vorhaben gewährten oder in Aussicht gestellten Förderun­
gen. 

Eine Förderung nach diesen Richtlinien wird nur dann gewährt, wenn 
der Förderungswerber keine andere Förderung aus öffentlichen Mit­
teln im Zusammenhang mit der Betriebsneugr'Ündung oder Betriebs­
übernahme in Anspruch nimmt. 

Wird mit einem Bundesland eine Vereinbarung getroffen, daß das 
Bundesland für einen Investitionsbetrag bis zu einem Betrag von 
mindestens S 4,0 Mio. die Zuschüsse nach diesen Richtlinien für 
den S 2,0 Mio. übersteigenden Betrag gewährt, so gilt Absatz 2 
nicht. 

11. 

.. -., 
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